
 

 

Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 

Artikel 1 

Änderung des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 
Art. 1 Z 1: Art. 1 Z 1: 

Diplomanerkennung Anerkennung von Ausbildungsnachweisen 
Art. 1 Z 2: Art. 1 Z 2: 
§ 4a. (1) Für Inländer und für sonstige Personen mit der Staatsangehörigkeit 

eines Landes, dessen Angehörigen Österreich auf Grund eines Staatsvertrages im 
Rahmen der europäischen Integration dieselben Rechte für den Berufszugang zu 
gewähren hat wie Inländern, gelten hinsichtlich der besonderen 
Ernennungserfordernisse ergänzend die Abs. 2 bis 5. 

§ 4a. (1) Für Inländer und für sonstige Personen mit der Staatsangehörigkeit 
eines Landes, dessen Angehörigen Österreich auf Grund eines Staatsvertrages im 
Rahmen der europäischen Integration dieselben Rechte für den Berufszugang zu 
gewähren hat wie Inländern, gelten hinsichtlich der besonderen 
Ernennungserfordernisse ergänzend die Abs. 2 bis 6. 

Art. 1 Z 3 bis 5: Art. 1 Z 3 bis 5: 
(2) Personen mit einem Diplom, das zum unmittelbaren Zugang zu einem 

Beruf im öffentlichen Dienst des Herkunftslandes berechtigt, erfüllen die 
entsprechenden besonderen Ernennungserfordernisse für eine Verwendung, die 
diesem Beruf im Wesentlichen entspricht, wenn 

(2) Personen mit einem Ausbildungsnachweis, der zum unmittelbaren 
Zugang zu einem Beruf im öffentlichen Dienst des Herkunftslandes berechtigt, 
erfüllen die entsprechenden besonderen Ernennungserfordernisse für eine 
Verwendung, die diesem Beruf im Wesentlichen entspricht, wenn 

 1. …..  1. ….. 
 2. a) eine Anerkennung gemäß Abs. 4 ohne Festlegung zusätzlicher 

Erfordernisse ausgesprochen worden ist oder 
 2. a) eine Anerkennung gemäß Abs. 4 ohne Festlegung von 

Ausgleichsmaßnahmen ausgesprochen worden ist oder 
 b) die in der Anerkennung gemäß Abs. 4 festgelegten zusätzlichen 

Erfordernisse erbracht worden sind. 
 b) die in der Anerkennung gemäß Abs. 4 festgelegten 

Ausgleichsmaßnahmen erbracht worden sind. 
Art. 1 Z 6: Art. 1 Z 6: 
(3) Diplome nach Abs. 2 sind (3) Ausbildungsnachweise nach Abs. 2 sind: 

 1. Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstige Befähigungsnachweise gemäß 
Art. 1 Buchstabe a der Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 über 
eine allgemeine Regelung zur Anerkennung der Hochschuldiplome, die 
eine mindestens dreijährige Berufsausbildung abschließen (89/48/EWG, 
ABl. Nr. L 19/1989, 16, in der Fassung der Richtlinie 2001/19/EG, 
ABl. Nr. L 206/2001, S 1), 

 1. Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstige Befähigungsnachweise 
gemäß Art. 3 Abs. 1 Buchstabe c in Verbindung mit Art. 11 der 
Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen 
oder 
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 2. Diplome, Prüfungszeugnisse oder Befähigungsnachweise gemäß Art. 1 
Buchstabe a bis c der Richtlinie des Rates vom 18. Juni 1992 über eine 
zweite allgemeine Regelung zur Anerkennung beruflicher 
Befähigungsnachweise in Ergänzung zur Richtlinie 89/48/EWG 
(92/51/EWG, ABl. Nr. L 209/1992, S 25, in der Fassung der 
Richtlinie 2001/19/EG, ABl. Nr. L 206/2001, S 1) und 

 2. den in Z 1 angeführten nach Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2005/36/EG 
gleichgestellte Ausbildungsnachweise oder 

 3. Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstige Befähigungsnachweise gemäß 
Art. 9 des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und 
ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit, 
ABl. Nr. L 114/2002, S 6, BGBl. III Nr. 133/2002. 

 3. Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstige Befähigungsnachweise 
gemäß Art. 9 des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft 
und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit, ABl. L 
Nr. 114/2002, S 6, BGBl. III Nr. 133/2002. 

(4) Der Leiter der Zentralstelle hat auf Antrag eines inländischen Bewerbers 
oder auf Antrag eines anderen Bewerbers gemäß Abs. 1 um eine Inländern nicht 
vorbehaltene Verwendung im Einzelfall zu entscheiden, 

(4) Der Leiter der Zentralstelle hat auf Antrag eines Bewerbers gemäß 
Abs. 1 um eine Inländern nicht vorbehaltene Verwendung im Einzelfall zu 
entscheiden, 

 1. ob ein im Abs. 2 genannter Beruf im öffentlichen Dienst des 
Herkunftslandes der angestrebten Verwendung im wesentlichen 
entspricht und 

 1. ob ein im Abs. 2 genannter Beruf im öffentlichen Dienst des 
Herkunftslandes der angestrebten Verwendung im Wesentlichen 
entspricht und 

 2. ob, in welcher Weise und in welchem Umfang es die Bedachtnahme auf 
die Erfordernisse der Verwendung verlangt, für die Anerkennung 
zusätzliche Erfordernisse gemäß Art. 4 der im Abs. 3 Z 1 genannten 
Richtlinie oder gemäß Art. 4, 5 oder 7 der im Abs. 3 Z 2 genannten 
Richtlinie festzulegen. 

 2. ob, in welcher Weise und in welchem Umfang es die Bedachtnahme auf 
die Erfordernisse der Verwendung verlangt, für die Anerkennung 
Ausgleichsmaßnahmen gemäß Art. 14 der Richtlinie 2005/36/EG 
festzulegen. Ausgleichsmaßnahmen sind ein Anpassungslehrgang 
gemäß Art. 3 Abs. 1 Buchstabe g in Verbindung mit Art. 14 der 
Richtlinie 2005/36/EG oder eine Eignungsprüfung gemäß Art. 3 Abs. 1 
Buchstabe h in Verbindung mit Art. 14 der Richtlinie 2005/36/EG. 

(5) Auf das Verfahren gemäß Abs. 4 ist das AVG anzuwenden. Der 
Bescheid ist abweichend von § 73 Abs. 1 AVG spätestens vier Monate nach 
Vorliegen der vollständigen Unterlagen des Betreffenden zu erlassen. 

(5) Bei der Entscheidung nach Abs. 4 Z 2 ist auf den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit zu achten. Insbesondere ist zunächst zu prüfen, ob die vom 
Antragsteller im Rahmen seiner Berufspraxis in einem Mitgliedstaat oder einem 
Drittstaat erworbenen Kenntnisse die wesentlichen Unterschiede, aufgrund derer 
die Festlegung von Ausgleichsmaßnahmen notwendig wäre, ganz oder teilweise 
ausgleichen. Wird eine Ausgleichsmaßnahme verlangt, hat der Antragsteller, 
ausgenommen in den Fällen des Art. 14 Abs. 3 der Richtlinie 2005/36/EG, die 
Wahl zwischen dem Anpassungslehrgang und der Eignungsprüfung. Bei 
Antragstellern, deren Berufsqualifikationen die Kriterien der auf Grundlage 
gemeinsamer Plattformen gemäß Art. 15 der Richtlinie 2005/36/EG 
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standardisierten Ausgleichsmaßnahmen erfüllen, entfallen 
Ausgleichsmaßnahmen nach Art. 14 der Richtlinie 2005/36/EG. 

 (6) Auf das Verfahren gemäß Abs. 4 und 5 ist das Allgemeine 
Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG), BGBl. Nr. 51/1991, anzuwenden. 
Dem Antragsteller ist binnen eines Monats der Empfang der Unterlagen zu 
bestätigen und gegebenenfalls mitzuteilen, welche Unterlagen fehlen. Der 
Bescheid ist abweichend von § 73 Abs. 1 AVG spätestens vier Monate nach 
Vorliegen der vollständigen Unterlagen des Bewerbers zu erlassen. 

Art. 1 Z 7: Art. 1 Z 7: 
§ 15b. (1) Der Beamte ist auf seinen schriftlichen Antrag in den Ruhestand 

zu versetzen, wenn er zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der Versetzung in den 
Ruhestand eine nach dem vollendeten 18. Lebensjahr zurück gelegte 
ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit von 504 Monaten, davon mindestens 
120 Schwerarbeitsmonate innerhalb der letzten 240 Kalendermonate vor dem 
Zeitpunkt der Wirksamkeit der Versetzung in den Ruhestand, aufweist. Die 
Versetzung in den Ruhestand kann dabei frühestens mit dem der Vollendung des 
60. Lebensjahres folgenden Monatsletzten in Anspruch genommen werden. 

§ 15b. (1) Der Beamte ist auf seinen schriftlichen Antrag in den Ruhestand 
zu versetzen, wenn er zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der Versetzung in den 
Ruhestand eine nach dem vollendeten 18. Lebensjahr zurück gelegte 
ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit von 504 Monaten, davon mindestens 
120 Schwerarbeitsmonate innerhalb der letzten 240 Kalendermonate vor dem 
Zeitpunkt der Wirksamkeit der Versetzung in den Ruhestand, aufweist. Die 
Versetzung in den Ruhestand kann dabei frühestens mit dem der Vollendung des 
60. Lebensjahres folgenden Monatsletzten in Anspruch genommen werden. 
Beamten, die die Anspruchsvoraussetzungen zum Zeitpunkt der Vollendung des 
60. Lebensjahres oder danach erfüllen, bleiben diese auch bei einer späteren 
Ruhestandsversetzung gewahrt. 

(2) bis (4) (2) bis (4) 
Art. 1 Z 8: Art. 1 Z 8: 
§ 38a. (1) Strebt ein Beamter seine Versetzung in ein anderes Ressort an und 

fordert dieses Ressort den Beamten an, hat das Ressort, dem der Beamte 
angehört, eine Dienstzuteilung spätestens mit Wirksamkeit von dem Monatsersten 
zu verfügen, der auf den Ablauf von sechs Monaten nach Einlangen der 
Anforderung folgt. Der vom anfordernden Ressort verlangten Dienstzuteilung des 
Beamten ist bis zu einer Dauer von drei Monaten zu entsprechen. Eine länger 
dauernde Dienstzuteilung bedarf der Zustimmung des abgebenden Ressorts. 

§ 38a. (1) Strebt ein Beamter seine Versetzung in ein anderes Ressort an 
und fordert dieses Ressort den Beamten an, hat das Ressort, dem der Beamte 
angehört, eine Dienstzuteilung spätestens mit Wirksamkeit von dem 
Monatsersten zu verfügen, der auf den Ablauf von drei Monaten nach Einlangen 
der Anforderung folgt. Der vom anfordernden Ressort verlangten 
Dienstzuteilung des Beamten ist bis zu einer Dauer von drei Monaten zu 
entsprechen. Eine länger dauernde Dienstzuteilung bedarf der Zustimmung des 
abgebenden Ressorts. 

(2) ….. (2) ….. 
(3) Strebt ein Beamter seine Versetzung in ein anderes Ressort an und 

verlangt dieses Ressort die Versetzung des Beamten ohne vorangehende 
(3) Strebt ein Beamter seine Versetzung in ein anderes Ressort an und 

verlangt dieses Ressort die Versetzung des Beamten ohne vorangehende 
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Dienstzuteilung, gilt die Versetzung mit Wirksamkeit von dem Monatsersten als 
verfügt, der auf den Ablauf von sechs Monaten nach dem Einlangen der 
Anforderung folgt. Diese Frist kann mit Zustimmung des abgebenden Ressorts 
verkürzt werden. 

Dienstzuteilung, gilt die Versetzung mit Wirksamkeit von dem Monatsersten als 
verfügt, der auf den Ablauf von drei Monaten nach dem Einlangen der 
Anforderung folgt. Diese Frist kann mit Zustimmung des abgebenden Ressorts 
verkürzt werden. 

(4) und (5) ….. (4) und (5) ….. 
Art. 1 Z 9: Art. 1 Z 9: 
§ 50d. (1) bis (3) ….. § 50d. (1) bis (3) ….. 
 Sabbatical 
 § 50e. (1) Der Beamte kann auf Antrag ein Jahr gegen anteilige 

Bezugskürzung innerhalb einer Rahmenzeit von zwei bis fünf vollen Jahren vom 
Dienst freigestellt werden, wenn 

  1. keine wichtigen dienstlichen Gründe entgegenstehen und 
  2. das Bundesdienstverhältnis bereits zumindest seit fünf Jahren besteht. 

 (2) Die Freistellung darf im Falle einer zwei- oder dreijährigen Rahmenzeit 
erst nach Zurücklegung einer einjährigen und im Falle einer vier- oder 
fünfjährigen Rahmenzeit erst nach Zurücklegung einer zweijährigen 
Dienstleistungszeit angetreten werden. Sie ist ungeteilt zu verbrauchen. Der 
Beamte darf während der Freistellung nicht zur Dienstleistung herangezogen 
werden. 

 (3) Während der übrigen Rahmenzeit (Dienstleistungszeit) hat der Beamte 
entsprechend demjenigen Beschäftigungsausmaß, das für ihn ohne Sabbatical 
gelten würde, Dienst zu leisten. 

 (4) Der Antrag hat Angaben über den Beginn und die Dauer der Rahmenzeit 
sowie über den Beginn der Freistellung zu enthalten. 

 (5) Die Dienstbehörde kann auf Antrag des Beamten das Sabbatical 
widerrufen oder beenden, wenn keine wichtigen dienstlichen Interessen 
entgegenstehen. 

 (6) Das Sabbatical endet bei 
  1. Karenzurlaub oder Karenz, 
  2. gänzlicher Dienstfreistellung oder Außerdienststellung, 
  3. Präsenz-, Ausbildungs- oder Zivildienst, 
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  4. Suspendierung, 
  5. unentschuldigter Abwesenheit vom Dienst oder 
  6. Beschäftigungsverbot nach dem MSchG, 
 sobald feststeht, dass der jeweilige Anlass die Dauer eines Monats überschreitet. 

Art. 1 Z 10 und 11: Art. 1 Z 10 und 11: 
§ 75. (1) ….. § 75. (1) ….. 
(2) Ein Beamter, (2) Ein Beamter, 

 1. …..  1. ….. 
 2. …..  2. ….. 
 3. …..  3. ….. 
 4. …..  4. ….. 
 5. der zum Rektor gemäß § 23 des Universitätsgesetzes 2002, 

BGBl. I Nr. 120/2002, oder hauptamtlichen Vizerektor gemäß § 24 
des Universitätsgesetzes 2002 einer Universität gewählt wird, 

 5. der zum Rektor gemäß § 23 des Universitätsgesetzes 2002, 
BGBl. I Nr. 120/2002, oder hauptamtlichen Vizerektor gemäß § 24 
des Universitätsgesetzes 2002 einer Universität gewählt wird oder 

  6. der zum Rektor oder Vizerektor einer Pädagogischen Hochschule 
gemäß § 1 Abs. 1 oder § 4 Abs. 1 Z 1 des Hochschulgesetzes 2005, 
BGBl. I Nr. 30/2006, bestellt wird, 

ist für die Dauer der Mitgliedschaft zum unabhängigen Verwaltungssenat oder zu 
einem Organ einer zwischenstaatlichen Einrichtung oder der Bestellung zum 
Vizepräsidenten oder der Betrauung mit der Funktion eines Generalsekretärs oder 
der Ausübung der Funktion als Rektor oder als hauptamtlicher Vizerektor einer 
Universität gegen Entfall der Bezüge beurlaubt. 

ist für die Dauer der Mitgliedschaft zum unabhängigen Verwaltungssenat oder 
zu einem Organ einer zwischenstaatlichen Einrichtung oder der Bestellung zum 
Vizepräsidenten oder der Betrauung mit der Funktion eines Generalsekretärs 
oder der Ausübung der Funktion als Rektor oder als hauptamtlicher Vizerektor 
einer Universität oder der Ausübung der Funktion als Rektor oder als Vizerektor 
einer Pädagogischen Hochschule gegen Entfall der Bezüge beurlaubt. 

(3) und (4) ….. (3) und (4) ….. 
Art. 1 Z 12: Art. 1 Z 12: 
§ 75c. (1) ..... § 75c. (1) ..... 
(2) Eine gänzliche Beanspruchung der Arbeitskraft im Sinne des Abs. 1 liegt 

vor, solange das behinderte Kind 
(2) Eine gänzliche Beanspruchung der Arbeitskraft im Sinne des Abs. 1 

liegt vor, solange das behinderte Kind 
 1. …..  1. ….. 
 2. während der Dauer der allgemeinen Schulpflicht wegen Schulunfähigkeit 

(§ 15 des Schulpflichtgesetzes 1985) entweder von der allgemeinen 
 2. während der Dauer der allgemeinen Schulpflicht entweder vom Besuch 

der Schule befreit ist (§ 15 des Schulpflichtgesetzes 1985) oder 
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Schulpflicht befreit ist oder ständiger persönlicher Hilfe und Pflege 
bedarf, 

ständiger persönlicher Hilfe und Pflege bedarf, 

 3. …..  3. ….. 
(3) bis (7) ….. (3) bis (7) ….. 
Art. 1 Z 13 bis 15: Art. 1 Z 13 bis 15: 
§ 76. (1) Der Beamte hat - unbeschadet des § 74 - Anspruch auf 

Pflegefreistellung, wenn er aus einem der folgenden Gründe nachweislich an der 
Dienstleistung verhindert ist: 

§ 76. (1) Der Beamte hat - unbeschadet des § 74 - Anspruch auf 
Pflegefreistellung, wenn er aus einem der folgenden Gründe nachweislich an der 
Dienstleistung verhindert ist: 

 1. wegen der notwendigen Pflege eines im gemeinsamen Haushalt lebenden 
erkrankten oder verunglückten nahen Angehörigen oder 

 1. wegen der notwendigen Pflege eines im gemeinsamen Haushalt 
lebenden erkrankten oder verunglückten nahen Angehörigen oder 
Kindes der Person, mit der der Beamte in Lebensgemeinschaft lebt oder 

 2. wegen der notwendigen Betreuung seines Kindes, Wahl- oder 
Pflegekindes, wenn die Person, die das Kind ständig betreut hat, aus den 
Gründen des § 15d Abs. 2 Z 1 bis 4 MSchG für diese Pflege ausfällt. 

 2. wegen der notwendigen Betreuung seines Kindes, Wahl- oder 
Pflegekindes, Stiefkindes oder des Kindes der Person, mit der der 
Beamte in Lebensgemeinschaft lebt, wenn die Person, die das Kind 
ständig betreut hat, aus den Gründen des § 15d Abs. 2 Z 1 bis 4 MSchG 
für diese Pflege ausfällt. 

(2) ….. (2) ….. 
(3) ….. (3) ….. 
(4) Darüber hinaus besteht - unbeschadet des § 74 - Anspruch auf 

Pflegefreistellung bis zum Höchstausmaß einer weiteren Woche der im Abs. 3 
angeführten Dienstzeit im Kalenderjahr, wenn der Beamte 

(4) Darüber hinaus besteht - unbeschadet des § 74 - Anspruch auf 
Pflegefreistellung bis zum Höchstausmaß einer weiteren Woche der im Abs. 3 
angeführten Dienstzeit im Kalenderjahr, wenn der Beamte 

 1. …..  1. ….. 
 2. wegen der notwendigen Pflege seines im gemeinsamen Haushalt 

lebenden erkrankten Kindes, Wahl- oder Pflegekindes, das das zwölfte 
Lebensjahr noch nicht überschritten hat, an der Dienstleistung neuerlich 
verhindert ist. 

 2. wegen der notwendigen Pflege seines im gemeinsamen Haushalt 
lebenden erkrankten Kindes (einschließlich Wahl-, Pflege- oder 
Stiefkindes oder Kindes der Person, mit der der Beamte in 
Lebensgemeinschaft lebt), das das zwölfte Lebensjahr noch nicht 
überschritten hat, an der Dienstleistung neuerlich verhindert ist. 

(5) bis (8) ….. (5) bis (8) ….. 
Art. 1 Z 16 und 17: Art. 1 Z 16 und 17: 
§ 98. (1) ….. § 98. (1) ….. 
(2) Die Disziplinarkommission besteht aus dem Vorsitzenden, den (2) Die Disziplinarkommission besteht aus dem Vorsitzenden, den 
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erforderlichen Stellvertretern und weiteren Mitgliedern. Der Vorsitzende und die 
Stellvertreter müssen rechtskundig sein. 

erforderlichen Stellvertretern und weiteren Mitgliedern, die aus dem Kreis der 
Beamten und Vertragsbediensteten des jeweiligen Ressorts zu bestellen sind. Der 
Vorsitzende und die Stellvertreter müssen rechtskundig sein. 

(3) und (4) ….. (3) und (4) ….. 
 (5) Stehen dem Leiter der Zentralstelle oder dem zuständigen 

Zentralausschuss zu wenig Beamte oder Vertragsbedienstete seines Ressorts für 
die Bestellung zu Kommissionsmitgliedern zur Verfügung, können Beamte oder 
Vertragsbedienstete eines anderen Ressorts bestellt werden. Vor der Bestellung 
ist das Einvernehmen mit den Leitern oder Zentralausschüssen jener Ressorts 
herzustellen, denen die betreffenden Beamten oder Vertragsbediensteten 
angehören. 

Art. 1 Z 18 bis 20: Art. 1 Z 18 bis 20: 
§ 100. (1) Zu Mitgliedern der Disziplinarkommissionen und der 

Disziplinaroberkommission dürfen nur Beamte des Dienststandes bestellt werden, 
gegen die kein Disziplinarverfahren anhängig ist. 

§ 100. (1) Wird ein Beamter zum Mitglied einer Disziplinarkommission 
oder Disziplinaroberkommission bestellt, muss er dem Dienststand angehören. 
Gegen ihn darf kein Disziplinarverfahren anhängig sein. 

(2) Der Beamte hat der Bestellung zum Mitglied einer 
Disziplinarkommission oder der Disziplinaroberkommission Folge zu leisten. 

(2) Der Beamte oder der Vertragsbedienstete hat der Bestellung zum 
Mitglied einer Disziplinarkommission oder der Disziplinaroberkommission 
Folge zu leisten. 

(3) ….. (3) ….. 
(4) Die Mitgliedschaft zu den Disziplinarkommissionen und der 

Disziplinaroberkommission endet mit dem Ablauf der Bestellungsdauer, mit der 
rechtskräftigen Verhängung einer Disziplinarstrafe, mit der Versetzung ins 
Ausland sowie mit dem Ausscheiden aus dem Dienststand. 

(4) Die Mitgliedschaft zu den Disziplinarkommissionen und der 
Disziplinaroberkommission endet mit dem Ablauf der Bestellungsdauer, mit der 
rechtskräftigen Verhängung einer Disziplinarstrafe, mit der Versetzung ins 
Ausland sowie mit dem Ausscheiden aus dem Dienststand oder mit der 
Beendigung des Dienstverhältnisses. 

(5) ….. (5) ….. 
Art. 1 Z 21 und 22: Art. 1 Z 21 und 22: 
§ 103. (1) Zur Vertretung der dienstlichen Interessen im Disziplinarverfahren 

sind von den Leitern der Zentralstellen Disziplinaranwälte und die erforderliche 
Anzahl von Stellvertretern zu bestellen. 

§ 103. (1) Zur Vertretung der dienstlichen Interessen im 
Disziplinarverfahren sind von den Leitern der Zentralstellen aus dem Kreis der 
Beamten und Vertragsbediensteten des jeweiligen Ressorts Disziplinaranwälte 
und die erforderliche Anzahl von Stellvertretern zu bestellen. 

(2) bis (4) ….. (2) bis (4) ….. 
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 (5) Stehen dem Leiter der Zentralstelle zu wenig Beamte oder 
Vertragsbedienstete seines Ressorts für die Bestellung zum Disziplinaranwalt zur 
Verfügung, können Beamte oder Vertragsbedienstete eines anderen Ressorts 
bestellt werden, die in dieser Eigenschaft an seine Weisungen gebunden sind. 
Vor der Bestellung ist das Einvernehmen mit den Leitern jener Ressorts 
herzustellen, denen die betreffenden Beamten oder Vertragsbediensteten 
angehören. 

Art. 1 Z 23: Art. 1 Z 23: 
§ 136a. (1) ….. § 136a. (1) ….. 
(2) Die Fünfjahresfrist nach Abs. 1 Z 1 verlängert sich um (2) Die Fünfjahresfrist nach Abs. 1 Z 1 verlängert sich um 

 1. …..  1. ….. 
 2. höchstens zwei Jahre  2. höchstens zwei Jahre 
 a) …..  a) ….. 
 b) um Zeiten eines Karenzurlaubes nach § 29c des 

Vertragsbedienstetengesetzes 1948, der zur Ausbildung des 
Vertragsbediensteten für seine dienstliche Verwendung gewährt 
worden ist. 

 b) um Zeiten eines Karenzurlaubes nach § 29c des 
Vertragsbedienstetengesetzes 1948, der zur Ausbildung des 
Vertragsbediensteten für seine dienstliche Verwendung gewährt 
worden ist; 

 3. …..  3. ….. 
(3) bis (6) ….. (3) bis (6) ….. 
Art. 1 Z 24: Art. 1 Z 24: 
§ 140. (1) bis (3) ….. § 140. (1) bis (3) ….. 
(4) Beamte, die bei den österreichischen Vertretungsbehörden im Ausland 

oder im höheren auswärtigen Dienst im Inland Dienst versehen, haben für die 
Dauer dieser Verwendung die ihrer Verwendung entsprechende 
Verwendungsbezeichnung zu führen. Diese Verwendungsbezeichnungen sind 
vom Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten unter Bedachtnahme auf die 
internationale Übung und die dienstrechtliche Stellung des Beamten durch 
Verordnung zu bestimmen. 

(4) Beamte, die bei den österreichischen Vertretungsbehörden im Ausland 
oder im höheren auswärtigen Dienst im Inland Dienst versehen, haben für die 
Dauer dieser Verwendung die ihrer Verwendung entsprechende 
Verwendungsbezeichnung zu führen. Diese Verwendungsbezeichnungen sind 
vom Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten unter 
Bedachtnahme auf die internationale Übung und die dienstrechtliche Stellung 
des Beamten durch Verordnung zu bestimmen. 

(5) ….. (5) ….. 
§ 256. (1) und (2) ….. § 256. (1) und (2) ….. 
(3) Beamte, die bei den österreichischen Vertretungsbehörden im Ausland (3) Beamte, die bei den österreichischen Vertretungsbehörden im Ausland 
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oder im höheren auswärtigen Dienst im Inland Dienst versehen, haben für die 
Dauer dieser Verwendung die ihrer Verwendung entsprechende 
Verwendungsbezeichnung zu führen. Diese Verwendungsbezeichnungen sind 
vom Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten unter Bedachtnahme auf 
die internationale Übung und die dienstrechtliche Stellung des Beamten durch 
Verordnung zu bestimmen. 

oder im höheren auswärtigen Dienst im Inland Dienst versehen, haben für die 
Dauer dieser Verwendung die ihrer Verwendung entsprechende 
Verwendungsbezeichnung zu führen. Diese Verwendungsbezeichnungen sind 
vom Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten unter 
Bedachtnahme auf die internationale Übung und die dienstrechtliche Stellung 
des Beamten durch Verordnung zu bestimmen. 

(4) ….. (4) ….. 
Art. 1 Z 25: Art. 1 Z 25: 
§ 161. (1) Bei der Bestellung der Disziplinarkommission beim 

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur ist vorzusorgen, dass 
für Universitätslehrer besondere Senate gebildet werden können. 

§ 161. (1) Bei der Bestellung der Disziplinarkommission beim 
Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung ist vorzusorgen, dass für 
Universitätslehrer besondere Senate gebildet werden können. 

(2) ….. (2) ….. 
(3) Zu Disziplinaranwälten und deren Stellvertretern sind rechtskundige 

Universitätslehrer zu bestellen. Die Disziplinaranwälte sind in dieser Eigenschaft 
dem Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur unmittelbar unterstellt.

(3) Zu Disziplinaranwälten und deren Stellvertretern sind rechtskundige 
Universitätslehrer zu bestellen. Die Disziplinaranwälte sind in dieser Eigenschaft 
dem Bundesminister für Wissenschaft und Forschung unmittelbar unterstellt. 

§ 175. (1) und (2) ….. § 175. (1) und (2) ….. 
(3) Der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur kann aus 

besonders berücksichtigungswürdigen Gründen auf Antrag des 
Universitätsassistenten eine Verlängerung des Dienstverhältnisses verfügen. Ein 
solcher Antrag ist spätestens vier Monate vor dem Ende des Dienstverhältnisses 
zu stellen und im Dienstwege unverzüglich dem Bundesminister für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur zu übermitteln. 

(3) Der Bundesminister für Wissenschaft und Forschung kann aus 
besonders berücksichtigungswürdigen Gründen auf Antrag des 
Universitätsassistenten eine Verlängerung des Dienstverhältnisses verfügen. Ein 
solcher Antrag ist spätestens vier Monate vor dem Ende des Dienstverhältnisses 
zu stellen und im Dienstwege unverzüglich dem Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung zu übermitteln. 

(4) bis (12) ….. (4) bis (12) ….. 
§ 176. (1) Auf Antrag des Universitätsassistenten kann sein zeitlich 

begrenztes Dienstverhältnis mit Bescheid des Bundesministers für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur in ein Dienstverhältnis auf unbestimmte Zeit 
umgewandelt werden. Dieser Bescheid ist in allen Fällen zu begründen. 

§ 176. (1) Auf Antrag des Universitätsassistenten kann sein zeitlich 
begrenztes Dienstverhältnis mit Bescheid des Bundesministers für Wissenschaft 
und Forschung in ein Dienstverhältnis auf unbestimmte Zeit umgewandelt 
werden. Dieser Bescheid ist in allen Fällen zu begründen. 

(2) ….. (2) ….. 
(3) Ein Antrag gemäß Abs. 1 ist unverzüglich unter Anschluss einer 

Stellungnahme des (der) Dienstvorgesetzten an das nach den 
Organisationsvorschriften für Personalangelegenheiten des 

(3) Ein Antrag gemäß Abs. 1 ist unverzüglich unter Anschluss einer 
Stellungnahme des (der) Dienstvorgesetzten an das nach den 
Organisationsvorschriften für Personalangelegenheiten des 
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Universitätsassistenten zuständige Kollegialorgan weiterzuleiten. Der Vorsitzende 
des Kollegialorgans hat zwei voneinander unabhängige Gutachten 
fachzuständiger Universitätsprofessoren oder von Universitätsprofessoren eines 
verwandten Faches (oder von Wissenschaftern mit einer entsprechenden 
Lehrbefugnis) über die fachliche Qualifikation des Antragstellers einzuholen, 
unbeschadet des Rechtes des Antragstellers, von sich aus solche Gutachten 
vorzulegen. Das Kollegialorgan hat unter Bedachtnahme auf diese Gutachten und 
nach Anhörung des Antragstellers hiezu eine ausführlich begründete 
Stellungnahme auszuarbeiten. Die Stellungnahme hat Aussagen über 

Universitätsassistenten zuständige Kollegialorgan weiterzuleiten. Der 
Vorsitzende des Kollegialorgans hat zwei voneinander unabhängige Gutachten 
fachzuständiger Universitätsprofessoren oder von Universitätsprofessoren eines 
verwandten Faches (oder von Wissenschaftern mit einer entsprechenden 
Lehrbefugnis) über die fachliche Qualifikation des Antragstellers einzuholen, 
unbeschadet des Rechtes des Antragstellers, von sich aus solche Gutachten 
vorzulegen. Das Kollegialorgan hat unter Bedachtnahme auf diese Gutachten 
und nach Anhörung des Antragstellers hiezu eine ausführlich begründete 
Stellungnahme auszuarbeiten. Die Stellungnahme hat Aussagen über 

 1. …..  1. ….. 
 2. …..  2. ….. 
 3. …..  3. ….. 
zu enthalten. Der Antrag sowie alle Gutachten und Stellungnahmen sind bis 
spätestens drei Monate vor dem Ende des Dienstverhältnisses dem 
Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur vorzulegen. Liegen die 
angeführten Unterlagen dem Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur bis dahin nicht oder nicht vollständig vor, so hat er über den Antrag zu 
entscheiden, ohne die fehlenden Unterlagen abzuwarten. 

zu enthalten. Der Antrag sowie alle Gutachten und Stellungnahmen sind bis 
spätestens drei Monate vor dem Ende des Dienstverhältnisses dem 
Bundesminister für Wissenschaft und Forschung vorzulegen. Liegen die 
angeführten Unterlagen dem Bundesminister für Wissenschaft und Forschung 
bis dahin nicht oder nicht vollständig vor, so hat er über den Antrag zu 
entscheiden, ohne die fehlenden Unterlagen abzuwarten. 

(4) bis (6) ….. (4) bis (6) ….. 
§ 178. (1) bis (2b) ….. § 178. (1) bis (2b) ….. 
(2c) Die zum Zeitpunkt der Kundmachung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 130/2003 anhängigen oder zu diesem Zeitpunkt auf Grund einer 
Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes fortzusetzenden Verfahren gemäß 
§ 178 sind durch Bescheid des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur zu entscheiden und nach den bisherigen Bestimmungen durchzuführen. 

(2c) Die zum Zeitpunkt der Kundmachung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 130/2003 anhängigen oder zu diesem Zeitpunkt auf Grund einer 
Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes fortzusetzenden Verfahren gemäß 
§ 178 sind durch Bescheid des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung 
zu entscheiden und nach den bisherigen Bestimmungen durchzuführen. 

(3) und (4) ….. (3) und (4) ….. 
§ 194. (1) bis (3) …. § 194. (1) bis (3) …. 
(4) Hat der Lehrer außerhalb der im § 192 Abs. 1 angeführten Tätigkeiten 

regelmäßig weitere dienstliche Aufgaben zu erfüllen (§ 192 Abs. 2), so ist diese 
Tätigkeit unter Bedachtnahme auf die daraus erwachsende zeitliche Belastung des 
Lehrers vom Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur durch 
Verordnung oder im Einzelfall in entsprechendem Ausmaß in die 
Lehrverpflichtung einzurechnen. Hiebei ist vom zeitlichen Ausmaß dieser 

(4) Hat der Lehrer außerhalb der im § 192 Abs. 1 angeführten Tätigkeiten 
regelmäßig weitere dienstliche Aufgaben zu erfüllen (§ 192 Abs. 2), so ist diese 
Tätigkeit unter Bedachtnahme auf die daraus erwachsende zeitliche Belastung 
des Lehrers vom Bundesminister für Wissenschaft und Forschung durch 
Verordnung oder im Einzelfall in entsprechendem Ausmaß in die 
Lehrverpflichtung einzurechnen. Hiebei ist vom zeitlichen Ausmaß dieser 
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weiteren dienstlichen Aufgaben und ihrem Anteil an der für 
Verwaltungstätigkeiten maßgebenden Wochendienstzeit auszugehen. 

weiteren dienstlichen Aufgaben und ihrem Anteil an der für 
Verwaltungstätigkeiten maßgebenden Wochendienstzeit auszugehen. 

(5) ….. (5) ….. 
Art. 1 Z 26: Art. 1 Z 26: 

Dienstverhältnis 
§ 191. ….. 

Übertritt in den Ruhestand 
§ 191. ….. 

Art. 1 Z 27: Art. 1 Z 27: 
Sonderbestimmungen für Lehrer an Pädagogischen Hochschulen Sonderbestimmungen für Lehrer an Pädagogischen Hochschulen 

§ 203n. Die §§ 203 bis 203l sind auf Lehrer an Pädagogischen Hochschulen 
nicht anzuwenden. § 207m Abs. 2 ist sinngemäß anzuwenden. 

§ 203n. (1) Die §§ 203 bis 203l sind auf Lehrer an Pädagogischen 
Hochschulen nicht anzuwenden. § 207m Abs. 2 ist sinngemäß anzuwenden. 

 (2) Lehrer können auch während der lehrveranstaltungsfreien Zeit gemäß 
§ 36 des Hochschulgesetzes 2005 zur Unterrichtserteilung in Lehrgängen 
herangezogen werden. 

 (3) Die Leitung der einer Pädagogischen Hochschule eingegliederten 
Praxisschule gemäß § 22 Abs. 1 des Hochschulgesetzes 2005 erfolgt im Rahmen 
einer auf die Dauer von bis zu fünf Schuljahren vorzunehmenden Betrauung. 
Neuerliche Betrauungen sind zulässig. 

Art. 1 Z 28: Art. 1 Z 28: 
§ 204. (1) Schulfeste Stellen sind die Planstellen eines Direktors, 

Direktorstellvertreters, Abteilungsleiters, Abteilungsvorstandes, Fachvorstandes 
und Erziehungsleiters. 

 

(2) Von den sonstigen Planstellen für Lehrer ist mindestens die Hälfte jener 
Planstellen als schulfest zu erklären, deren dauernder Bestand bei 
Berücksichtigung der voraussichtlichen Schülerzahlen und der Pflichtgegenstände 
an den betreffenden Schulen gesichert ist. 

 

(3) Die gemäß Abs. 2 erklärte Schulfestigkeit darf nur bei wesentlicher 
Änderung der maßgebenden Umstände aufgehoben werden. 

 

(4) Die Erklärung und Aufhebung der Schulfestigkeit obliegen dem 
Kollegium des Landesschulrates; vor der Beschlussfassung ist der zuständige 
Fachausschuss der Personalvertretung anzuhören. Sofern der Landesschulrat nicht 
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Schulbehörde erster Instanz ist, obliegen die Erklärung und Aufhebung der 
Schulfestigkeit dem zuständigen Bundesminister, der vorher den zuständigen 
Zentralausschuss der Personalvertretung anzuhören hat. 

.(5) Die Erklärung und Aufhebung der Schulfestigkeit sind in dem zur 
Veröffentlichung amtlicher Mitteilungen der zuständigen Behörde bestimmten 
Verlautbarungsblatt kundzumachen. 

 

§ 205. Der Inhaber einer schulfesten Stelle kann unter Bedachtnahme auf 
§ 38 nur 

 

 1. mit seiner Zustimmung,  
 2. im Falle einer Verwendungsbeschränkung gemäß § 42 Abs. 2,  
 3. bei Aufhebung der Schulfestigkeit,  
 4. bei Auflassung der Planstelle,  
 5. im Falle des durch Disziplinarerkenntnis ausgesprochenen Verlustes der 

aus der Innehabung einer schulfesten Stelle fließenden Rechte oder 
 

 6. im Falle des Endens der Leitungsfunktion gemäß § 207k  
an eine andere Schule versetzt werden.  

§ 206. (1) Schulfeste Stellen gemäß § 204 Abs. 1 werden mit der Ernennung 
auf die betreffende Planstelle besetzt. Sonstige schulfeste Stellen sind nach 
Maßgabe der folgenden Absätze zu verleihen. 

 

(2) Schulfeste Stellen dürfen nur Lehrern im definitiven Dienstverhältnis 
verliehen werden, die die Lehrbefähigung für die betreffende Stelle besitzen. 

 

(3) Schulfeste Stellen sind - ausgenommen im Falle des Diensttausches von 
Inhabern solcher Stellen - im Ausschreibungs- und Bewerbungsverfahren zu 
besetzen. 

 

(4) Die frei gewordenen schulfesten Stellen sind ehestens, längstens jedoch 
innerhalb von sechs Monaten nach Freiwerden auszuschreiben. Unter frei 
gewordenen schulfesten Stellen sind auch solche zu verstehen, deren Inhaber die 
aus der Innehabung einer schulfesten Stelle fließenden Rechte auf Grund eines 
Disziplinarerkenntnisses verloren haben. § 203a Abs. 2 und 3 ist sinngemäß mit 
der Abweichung anzuwenden, dass frei gewordene schulfeste Stellen in dem 
Verlautbarungsblatt auszuschreiben sind, das zur Veröffentlichung amtlicher 
Mitteilungen der ausschreibenden Behörde bestimmt ist. 
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(5) Die Bewerbungsgesuche sind innerhalb eines Monates nach dem 
Ausschreibungstag im Dienstweg einzureichen. Die Zeit der Hauptferien ist in 
diese Frist nicht einzurechnen. Nicht rechtzeitig eingereichte Bewerbungsgesuche 
gelten als nicht eingebracht. 

 

(6) Die Verleihung der schulfesten Stelle obliegt dem zuständigen 
Bundesminister oder, wenn ein Landesschulrat Schulbehörde erster Instanz für 
die betreffende Schule ist, dem Kollegium des Landesschulrates. Bei der Auswahl 
aus den Bewerbern ist zunächst auf die Leistungsfeststellung, ferner auf die 
Rücksichtswürdigkeit der Bewerber im Hinblick auf ihre sozialen Verhältnisse 
Bedacht zu nehmen. Lehrer, die ihre schulfeste Stelle durch Auflassung der 
Planstelle verloren haben, sind bevorzugt zu reihen. Bei weniger als drei 
geeigneten Bewerbern kann eine neuerliche Ausschreibung vorgenommen 
werden. 

 

(7) Unterbleibt die Verleihung der ausgeschriebenen schulfesten Stelle, so ist 
diese Stelle bis zur ordnungsgemäßen Besetzung im Bewerbungsverfahren 
weiterhin auszuschreiben. 

 

Art. 1 Z 29: Art. 1 Z 29: 
§ 208. Die §§ 36 bis 42 sind auf Lehrer mit der Maßgabe anzuwenden, dass 

als Dienststelle auch 
§ 208. Die §§ 36 bis 42 sind auf Lehrer mit der Maßgabe anzuwenden, dass 

als Dienststelle auch 
 1. …..  1. ….. 
 2. private Pädagogische Hochschulen, Studiengänge, Hochschullehrgänge 

oder Lehrgänge gemäß § 4 des Hochschulgesetzes 2005, 
BGBl. I Nr. 165/2005, 

 2. private Pädagogische Hochschulen, Studiengänge, Hochschullehrgänge 
oder Lehrgänge gemäß § 4 des Hochschulgesetzes 2005, 
BGBl. I Nr. 30/2006, 

in Betracht kommen. in Betracht kommen. 
Art. 1 Z 30: Art. 1 Z 30: 
§ 213. (1) bis (9) ….. § 213. (1) bis (9) ….. 

 Sabbatical 
 § 213a. § 50e ist auf Lehrer mit der Maßgabe anzuwenden, dass die 

Rahmenzeit und die Freistellung volle Schuljahre zu umfassen haben. Als 
Schuljahr gilt dabei jeweils der Zeitraum vom 1. September bis zum 31. August. 

Art. 1 Z 31: Art. 1 Z 31: 
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§ 217. (1) Für die Lehrer sind folgende Amtstitel vorgesehen: § 217. (1) Für die Lehrer sind folgende Amtstitel vorgesehen: 
  
  

Amtstitel Verwendungs- 
gruppe(n) in den Gehaltsstufen 1 

bis 9 
ab der Gehaltsstufe 10 

Professor L PA, L 1 je nach Verwendung 
Berufsschullehrer Berufsschuloberlehrer 
Erzieher Obererzieher 
Fachlehrer Fachoberlehrer 
Kindergärtnerin an 
Übungskindergärten 

Oberkindergärtnerin an 
Übungskindergärten 

Sonderkindergärtnerin Obersonderkindergärtnerin 
Sonderkindergärtnerin 
an 
Übungskindergärten 

Obersonderkindergärtnerin an 
Übungskindergärten 

Sonderschullehrer Sonderschuloberlehrer 

L 2 

Übungsschullehrer Übungsschuloberlehrer 
Kindergärtnerin an 
Übungskindergärten 

Oberkindergärtnerin an 
Übungskindergärten 

Lehrer für (unter 
Hinzufügung des 
Unterrichtsgegenstand
es) 

Oberlehrer für (unter 
Hinzufügung des 
Unterrichtsgegenstandes) 

L 3 

Sonderkindergärtnerin Obersonderkindergärtnerin 
 
 
 

Amtstitel Verwendungs- 
gruppe(n) in den Gehaltsstufen 1 

bis 9 
ab der Gehaltsstufe 10 

Professor L PA, L 1 je nach Verwendung 
Berufsschullehrer Berufsschuloberlehrer 
Erzieher Obererzieher 
Fachlehrer Fachoberlehrer 
Kindergärtnerin an 
Übungsschulen 

Oberkindergärtnerin an 
Übungskindergärten 

Sonderkindergärtnerin Obersonderkindergärtnerin 
Sonderkindergärtnerin 
an 
Übungskindergärten 

Obersonderkindergärtnerin an 
Übungskindergärten 

Sonderschullehrer Sonderschuloberlehrer 

L 2 

Praxisschullehrer Praxisschuloberlehrer 
Kindergärtnerin an 
Übungskindergärten 

Oberkindergärtnerin an 
Übungskindergärten 

Lehrer für (unter 
Hinzufügung des 
Unterrichtsgegenstand
es) 

Oberlehrer für (unter 
Hinzufügung des 
Unterrichtsgegenstandes) 

L 3 

Sonderkindergärtnerin Obersonderkindergärtnerin 
 
 

 
(2) und (3) ….. (2) und (3) ….. 
Art. 1 Z 32: Art. 1 Z 32: 
§ 221. (1) Bei der Bestellung der Disziplinarkommission beim § 221. (1) Bei der Bestellung der Disziplinarkommission beim 
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Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur ist vorzusorgen, dass 
für Lehrer besondere Senate gebildet werden können. 

Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur ist vorzusorgen, dass für 
Lehrer besondere Senate gebildet werden können. 

(2) ….. (2) ….. 
§ 224. § 221 ist über den Bereich des Bundesministeriums für Bildung, 

Wissenschaft und Kultur hinaus sinngemäß für jene Zentralstellen anzuwenden, 
in deren Bereich Lehrer verwendet werden. 

§ 224. § 221 ist über den Bereich des Bundesministeriums für Unterricht, 
Kunst und Kultur hinaus sinngemäß für jene Zentralstellen anzuwenden, in deren 
Bereich Lehrer verwendet werden. 

Art. 1 Z 33 und 34: Art. 1 Z 33 und 34: 
§ 236b. (1) Die §§ 15 und 15a sind auf Beamte, die in den in der linken 

Spalte der folgenden Tabelle angegebenen Zeiträumen geboren sind, mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass eine Versetzung in den Ruhestand durch Erklärung 
oder von Amts wegen frühestens mit Ablauf des Monats erfolgen kann, in dem 
der Beamte sein in der rechten Spalte der Tabelle angeführtes Lebensjahr 
vollendet, wenn er zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der Versetzung in den 
Ruhestand eine beitragsgedeckte Gesamtdienstzeit von 40 Jahren aufweist: 

§ 236b. (1) Die §§ 15 und 15a sind auf Beamte, die in den in der linken 
Spalte der folgenden Tabelle angegebenen Zeiträumen geboren sind, mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass eine Versetzung in den Ruhestand durch Erklärung 
oder von Amts wegen frühestens mit Ablauf des Monats erfolgen kann, in dem 
der Beamte sein in der rechten Spalte der Tabelle angeführtes Lebensjahr 
vollendet, wenn er zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der Versetzung in den 
Ruhestand eine beitragsgedeckte Gesamtdienstzeit von 40 Jahren aufweist: 

bis einschließlich 
30. Juni 1950 60. 

1. Juli 1950 bis 
31. Dezember 1950 60,5. 

1. Jänner 1951 bis 
31. Dezember 1951 61. 

1. Jänner 1952 bis 
31. Dezember 1952 62. 

1. Jänner 1953 bis 
31. Dezember 1953 63. 

1. Jänner 1954 bis 
31. Dezember 1954 64. 

 
 

 

bis einschließlich 
31. Dezember 1950 60. 

1. Jänner 1951 bis 
31. Dezember 1951 61. 

1. Jänner 1952 bis 
31. Dezember 1952 62. 

1. Jänner 1953 bis 
31. Dezember 1953 63. 

1. Jänner 1954 bis 
31. Dezember 1954 64. 

 
 

 

(2) Zur beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit im Sinne des Abs. 1 zählen (2) Zur beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit im Sinne des Abs. 1 zählen 
 1. …..  1. ….. 
 2. …..  2. ….. 
 3. …..  3. ….. 
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 4. Zeiten der Kindererziehung im Sinne der §§ 227a und 228a ASVG, 
soweit sich diese Zeiten nicht mit Zeiten nach Z 1 bis 3 decken, bis zum 
Höchstausmaß von 60 Monaten; dieses Höchstausmaß verkürzt sich um 
beitragsfrei zur ruhegenussfähigen Bundesdienstzeit zählende Zeiten 
einer Karenz nach dem MSchG oder dem VKG oder nach den 
entsprechenden Bestimmungen in früheren Fassungen dieser 
Bundesgesetze, sowie 

 4. Zeiten der Kindererziehung im Sinne der §§ 8 Abs. 1 Z 2 lit. g bzw. 
227a und 228a ASVG, soweit sich diese Zeiten nicht mit Zeiten nach 
Z 1 bis 3 decken, bis zum Höchstausmaß von 60 Monaten; dieses 
Höchstausmaß verkürzt sich um beitragsfrei zur ruhegenussfähigen 
Bundesdienstzeit zählende Zeiten einer Karenz nach dem MSchG oder 
dem VKG oder nach den entsprechenden Bestimmungen in früheren 
Fassungen dieser Bundesgesetze, sowie 

 5. …..  5. ….. 
(3) bis (9) … (3) bis (9) ….. 
Art. 1 Z 35: Art. 1 Z 35: 

Sonderurlaub  
§ 241c. Im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieser Bestimmung aufrechte 

Sonderurlaube, welche nach § 74 für eine drei Monate übersteigende Dauer 
gewährt wurden, enden spätestens mit Ablauf des 31. August 2002. Danach 
wirksam werdende, nach § 74 für eine drei Monate übersteigende Dauer gewährte 
Sonderurlaube enden jedenfalls mit Ablauf der Dauer von drei Monaten. 

 

Heimaturlaub  
§ 242. (1) Hat ein Beamter am 1. Jänner 2003 die für seinen Dienstort gemäß 

§ 2 Abs. 1 der Heimaturlaubsverordnung, BGBl. Nr. 120/1985, zuletzt geändert 
durch die Verordnung BGBl. II Nr. 174/2002, erforderliche Verwendungsdauer 
vollendet, so ist auf den fälligen Heimaturlaub die bisherige Regelung 
anzuwenden. 

 

(2) Befindet sich ein Beamter am 1. Jänner 2003 im Heimaturlaub, so ist auf 
diesen Heimaturlaub die bisherige Regelung anzuwenden. 

 

Erholungsurlaub  
§ 243a. (Anm.: früher 277a) Ein bis zum 31. Dezember 2004 nicht in 

Stunden ausgedrückter, nicht verbrauchter Erholungsurlaub (Heimaturlaub) ist ab 
1. Jänner 2005 derart in Stunden umzurechnen, dass jedem Tag des nicht 
verbrauchten Erholungsurlaubes (Heimaturlaubes) 8 Stunden entsprechen. 

 

Art. 1 Z 36, 37 und 38: Art. 1 Z 36, 37 und 38: 
§ 248. (1) bis (4) ….. § 248. (1) bis (4) ….. 
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(5). Endet die vereinbarte Rahmenzeit einer Herabsetzung der 
Lehrverpflichtung mit geblockter Dienstzeit nach § 213b zu einem Zeitpunkt, zu 
dem eine Versetzung in den Ruhestand durch Erklärung oder ein Übertritt in den 
Ruhestand nach § 13 Abs. 1 in der ab 31. Dezember 2016 geltenden Fassung noch 
nicht bewirkt werden kann, so hat der Lehrer wahlweise Anspruch auf 

(5). Endet die vereinbarte Rahmenzeit eines Sabbaticals oder einer 
Herabsetzung der Lehrverpflichtung mit geblockter Dienstzeit nach § 213b zu 
einem Zeitpunkt, zu dem eine Versetzung in den Ruhestand durch Erklärung 
oder ein Übertritt in den Ruhestand nach § 13 Abs. 1 in der ab 
31. Dezember 2016 geltenden Fassung noch nicht bewirkt werden kann, so hat 
der Lehrer wahlweise Anspruch auf 

 1. …..  1. ….. 
 2. …..  2. ….. 
 3. Versetzung in den Ruhestand nach § 207n nach Ablauf der Freistellung.  3. Versetzung in den Ruhestand nach § 207n nach Ablauf der Freistellung, 

wobei § 207n Abs. 2 nicht anzuwenden ist. 
Der Anspruch nach Z 2 ist bei sonstigem Anspruchsverlust spätestens vor Ablauf 
des letzten Unterrichtsjahres der Dienstleistungszeit geltend zu machen, es sei 
denn, der Lehrer befindet sich am Tag der Kundmachung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 87/2002 bereits in der Freistellungsphase. Im Fall der Verlängerung 
kann die Dienstleistungszeit auch weniger als die Hälfte der Rahmenzeit 
betragen. § 12g GehG ist sinngemäß anzuwenden. 

Der Anspruch nach Z 2 ist bei sonstigem Anspruchsverlust spätestens vor Ablauf 
des letzten Unterrichtsjahres der Dienstleistungszeit geltend zu machen, es sei 
denn, der Lehrer befindet sich am Tag der Kundmachung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 87/2002 bereits in der Freistellungsphase. Im Fall der Verlängerung 
kann die Dienstleistungszeit auch weniger als die Hälfte der Rahmenzeit 
betragen. § 12g GehG ist sinngemäß anzuwenden. 

(6) ….. (6) ….. 
 (7) Auf Lehrer, die zum 31. August 2007 eine schulfeste Stelle inne hatten 

oder denen eine solche gemäß Abs. 8 verliehen wurde, sind die §§ 204 bis 206 in 
der bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung weiterhin anzuwenden. 

 (8) Auf Verfahren zur Besetzung von schulfesten Stellen, die vor dem 
1. September 2007 ausgeschrieben wurden, finden die §§ 204 bis 206 in der bis 
zum 31. August 2007 geltenden Fassung weiterhin Anwendung. 

  
Art. 1 Z 39 bis 43: Art. 1 Z 39 bis 43: 
§ 284. (1) bis (28) ….. § 284. (1) bis (28) ….. 
(29) § 207n samt Überschriften, die §§ 213a bis 213d samt Überschrift, 

§ 219 Abs. 5b und die Anlage 1 Z 1.2.5, 1.2.6, 1.3.3, 1.3.4, 1.4.7, 1.4.8, 1.5.6, 
1.5.7, 1.6.6 und 1.6.7 sowie der Entfall der Anlage 1 Z 1.4.6 lit. c in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 138/1997 treten mit 1. Jänner 1998 in Kraft. Die 
§§ 213a bis 213c samt Überschrift und § 219 Abs. 5b treten mit Ablauf des 
31. August 2007 außer Kraft. Die §§ 213a bis 213c sind jedoch auf 

(29) § 207n samt Überschriften, die §§ 213a bis 213d samt Überschrift, 
§ 219 Abs. 5b und die Anlage 1 Z 1.2.5, 1.2.6, 1.3.3, 1.3.4, 1.4.7, 1.4.8, 1.5.6, 
1.5.7, 1.6.6 und 1.6.7 sowie der Entfall der Anlage 1 Z 1.4.6 lit. c in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 138/1997 treten mit 1. Jänner 1998 in Kraft. Die 
§§ 213a bis 213c samt Überschrift und § 219 Abs. 5b treten mit Ablauf des 
31. August 2007 außer Kraft. Die §§ 213a bis 213c in der bis zum 
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Rahmenzeiten, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgelaufen sind, bis zu deren 
Ablauf weiterhin anzuwenden. § 207n samt Überschriften ist ausschließlich auf 
Lehrer anzuwenden, die vor dem 1. Jänner 1954 geboren worden sind, und tritt 
mit Ablauf des 31. Dezember 2013 außer Kraft. 

31. August 2007 geltenden Fassung sind jedoch auf Rahmenzeiten, die zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht abgelaufen sind, bis zu deren Ablauf weiterhin 
anzuwenden. § 207n samt Überschriften ist ausschließlich auf Lehrer 
anzuwenden, die vor dem 1. Jänner 1954 geboren worden sind, und tritt mit 
Ablauf des 31. Dezember 2013 außer Kraft. 

(30) bis (59) ….. (30) bis (59) ….. 
(60) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 165/2005 treten in 

Kraft: 
(60) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 165/2005 treten in 

Kraft: 
 1. …..  1. ….. 
 2. …..  2. ….. 
 3. …..  3. ….. 
 4. § 75a Abs. 3, § 75b Abs. 5, § 78d Abs. 1 und 4, § 203h Abs. 1a sowie 

Anlage 1 Z 1.2.4 lit. k, Z 3.7.8, Z 10.1, Z 11.1 lit. a, Z 12.3 lit. j und 
Z 14.6 lit. e mit 1. Jänner 2006, 

 4. § 75a Abs. 3, § 75b Abs. 5, § 78d Abs. 1 und 4, § 203h Abs. 1a sowie 
Anlage 1 Z 1.2.4 lit. k, Z 3.7.8, Z 10.1, Z 11.1 lit. a und Z 12.3 lit. j  mit 
1. Jänner 2006, 

 5. .....  5. ..... 
 6. …..  6. ….. 
§ 78d Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 165/2005 gilt für 
eine Betreuung von schwersterkrankten Kindern, die nach dem 
31. Dezember 2005 gewährt wird. Beamtinnen und Beamten ist auf ihr Ansuchen 
bei einer Betreuung von schwersterkrankten Kindern, die vor dem 1. Jänner 2006 
gewährt wurde, eine Verlängerung der Maßnahme auf insgesamt höchstens neun 
Monate zu gewähren. 

§ 78d Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 165/2005 gilt für 
eine Betreuung von schwersterkrankten Kindern, die nach dem 
31. Dezember 2005 gewährt wird. Beamtinnen und Beamten ist auf ihr 
Ansuchen bei einer Betreuung von schwersterkrankten Kindern, die vor dem 
1. Jänner 2006 gewährt wurde, eine Verlängerung der Maßnahme auf insgesamt 
höchstens neun Monate zu gewähren. 

(61) ….. (61) ….. 
(63) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 117/2006 treten in 

Kraft: 
(62) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 117/2006 treten in 

Kraft: 
 1. § 73 Abs. 2 und 4 mit 1. November 2005,  1. § 73 Abs. 2 und 4 mit 1. November 2005, 
 2. § 78d Abs. 1 und 4 und § 102 Abs. 1a mit 1. Juli 2006,  2. § 78d Abs. 1 und 4 und § 102 Abs. 1a mit 1. Juli 2006, 
 3. § 140 Abs. 3 mit 1. Jänner 2007.  3. § 140 Abs. 3 mit 1. Jänner 2007. 

(64) Die Verordnung der Bundesregierung über die Beistellung von 
Dienstkleidern und Dienstabzeichen an das aktive reitende Personal der 
Spanischen Reitschule, BGBl. Nr. 635/1976, tritt mit Ablauf des 
31. Dezember 2006 außer Kraft. 

(63) Die Verordnung der Bundesregierung über die Beistellung von 
Dienstkleidern und Dienstabzeichen an das aktive reitende Personal der 
Spanischen Reitschule, BGBl. Nr. 635/1976, tritt mit Ablauf des 
31. Dezember 2006 außer Kraft. 

59/M
E

 X
X

III. G
P - M

inisterialentw
urf - M

aterialien - T
extgegenüberstellung

18 von 121



 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 

(65) Art. VI des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 612/1983 wird aufgehoben. (64) Art. VI des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 612/1983 wird aufgehoben. 
(61) § 15b Abs. 1 und 3 in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 129/2006 tritt mit 1. Juli 2006 in Kraft. 
(65) § 15b Abs. 1 und 3 in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 129/2006 tritt mit 1. Juli 2006 in Kraft. 
 (xx) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2007 treten in 

Kraft. 
  1. Anlage 1 Z 1.2.4 lit. k und Z 1.3.6 lit. i mit 6. Februar 2006, 
  2. § 75 Abs. 2 mit 1. September 2006, 
  3. § 140 Abs. 4, § 161 Abs. 1 und 3, § 175 Abs. 3, § 176 Abs. 1 und 3, 

§ 178 Abs. 2c, § 194 Abs. 4, § 221 Abs. 1, § 224 und § 256 Abs. 3 
sowie die Anlage 1 Z 1.2.4 lit. b, c, e, j, m, Z 1.2.5, Z 1.3.6 lit. a bis d, h 
und j und Z 1.3.7 lit. a bis c mit 1. März 2007, 

  4. § 76 Abs. 1 Z 1 und 2 und Abs. 4 Z 2, § 98 Abs. 2 und 5, § 100 Abs. 1, 2 
und 4, § 103 Abs. 1 und 5 sowie die Aufhebung des § 241c samt 
Überschrift, des § 242 samt Überschrift und des § 243a samt 
Überschrift, Anlage 1 Z 1.12, Z 2.11 und Z 12.12 lit. a mit 1. Juli 2007, 

  5. § 4a samt Überschrift, § 75c Abs. 2 Z 2, § 50e samt Überschrift, der 
Entfall des 4. Unterabschnitts im 7. Abschnitt, § 213a samt Überschrift 
sowie § 248 Abs. 7 und 8 mit 1. September 2007, 

  6. § 203n Abs. 1 bis 3, § 208 Z 2, § 217 Abs. 1, Anlage 1 Z 22.1 Abs. 2, 
Z 23.2, Z 23.3, Z 25.1 Abs. 2, Z 26.5 und Z 27 Abs. 1 mit 1. Oktober 
2007 und  

  7. § 38a Abs. 1 und 3 mit 1. Jänner 2008. 
Art. 1 Z 44 bis 56: Art. 1 Z 44 bis 56: 
1.2.4. der Leiter einer besonders bedeutenden Sektion in einer sonstigen 

Zentralstelle 
1.2.4. der Leiter einer besonders bedeutenden Sektion in einer sonstigen 

Zentralstelle 
 a) …..  a) ….. 
 b) im Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten  b) im Bundesministerium für europäische und internationale 

Angelegenheiten 
der Generalsekretär für auswärtige Angelegenheiten und Leiter der 
Sektion I (Zentrale Angelegenheiten), 
der Sektion II (Politische Sektion), 

der Generalsekretär für auswärtige Angelegenheiten und Leiter der 
Sektion I (Zentrale Angelegenheiten), 
der Sektion II (Politische Sektion), 
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der Sektion III (Wirtschafts- und integrationspolitische Sektion), 
der Sektion VI (Administrative Sektion), 

der Sektion III (Wirtschafts- und integrationspolitische Sektion), 
der Sektion VI (Administrative Sektion), 

 c) im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  c) im Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur 
der Zentralsektion (Personal- und Organisationsangelegenheiten der 
Zentralstelle, Legistik, Budgetkoordination, Schulerhaltung, Zentrale 
Förderungskoordination), 
der Sektion III (Personal- und Schulmanagement, 
Dienstrechtsentwicklung, IT-Angelegenheiten), 
der Sektion VII (Universitäten, Fachhochschulen), 

der Präsidialsektion (Personalentwicklung und 
Organisationsangelegenheiten der Zentralstelle; Budget, Raum, 
Öffentlichkeitsarbeit; Förderungen), 
der Sektion III (Personal- und Schulmanagement; Legistik), 

 d) …..  d) ….. 
 e) im Bundesministerium für Gesundheit und Frauen  e) im Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend 

der Sektion I (Zentrale Organisation, gesundheitspolitische 
Koordination, Gesundheits-, KV und UV-rechtliche Angelegenheiten),
der Sektion III (Gesundheitswesen), 

der Sektion I (Zentrale Koordination, Gesundheits- und KV-Recht, 
Gesundheitsstrukturangelegenheiten), 
der Sektion II (Familie und Jugend), 
der Sektion III (Öffentliches Gesundheitswesen und 
Arzneimittelwesen), 

 f) …..  f) ….. 
 g) …..  g) ….. 
 h) …..  h) ….. 
 i) …..  i) ….. 
 j) im Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und 

Konsumentenschutz 
 j) im Bundesministerium für Soziales und Konsumentenschutz 

der Sektion I (Supportfunktionen, IT, Europäische und internationale 
Angelegenheiten), 
der Sektion II (Sozialversicherung), 
der Sektion V (Jugend-, Familien-, Männer- und Seniorenpolitische 
Angelegenheiten – Generationen), 

der Sektion I (Supportfunktionen, IT, Europäische und internationale 
Angelegenheiten), 
der Sektion II (Sozialversicherung), 

 k) im Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie  k) im Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 
der Sektion I (Präsidium und Koordination), 
der Sektion II (Straße und Luft-Wasser), 
der Sektion IV (Innovation und Telekommunikation), 

der Sektion I (Präsidium und Koordination), 
der Sektion II (Straße und Luft), 
der Sektion III (Innovation und Telekommunikation), 
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 l) …..  l) ….. 
  m) im Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 

 der Sektion I (Universitäten, Fachhochschulen), 
1.2.5. der Leiter einer nachgeordneten Verwaltungsbehörde, eines Amtes 

oder einer Einrichtung des Bundes, in der Folge „nachgeordnete Dienststelle“ 
genannt, 

1.2.5. der Leiter einer nachgeordneten Verwaltungsbehörde, eines Amtes 
oder einer Einrichtung des Bundes, in der Folge „nachgeordnete Dienststelle“ 
genannt, 

des Bundesministeriums für auswärtige Angelegenheiten 
der Ständigen Vertretung bei der Europäischen Union in Brüssel. 

des Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten der 
Ständigen Vertretung bei der Europäischen Union in Brüssel. 

1.3.6. der Leiter einer bedeutenden Sektion in einer sonstigen Zentralstelle 
(Richtfunktion Sektionsleiter) 

1.3.6. der Leiter einer bedeutenden Sektion in einer sonstigen Zentralstelle 
(Richtfunktion Sektionsleiter) 

 a) im Bundeskanzleramt  a) im Bundeskanzleramt 
der Sektion II (Kunstangelegenheiten), 
der Sektion VI (Sport), 
der ständige Vertreter der OECD in Paris, 

der Sektion II (Frauenangelegenheiten und Gleichstellung), 
der Sektion VI (Sport), 
der Sektion VII (Bundespressedienst), 
der ständige Vertreter der OECD in Paris, 

 b) im Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten  b) im Bundesministerium für europäische und internationale 
Angelegenheiten 

der Sektion IV (Rechts- und Konsularsektion), 
der Sektion V (Kulturpolitische Sektion), 
der Sektion VII (Entwicklungszusammenarbeit; Koordination der 
internationalen Entwicklungspolitik), 

der Sektion IV (Rechts- und Konsularsektion), 
der Sektion V (Kulturpolitische Sektion), 
der Sektion VII (Entwicklungszusammenarbeit; Koordination der 
internationalen Entwicklungspolitik), 

 c) im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur  c) im Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur 
der  Sektion I (Allgemeinbildendes Schulwesen, Bildungsplanung, 
internationale Angelegenheiten), 
der  Sektion II (Berufsbildendes Schulwesen), 
der Sektion IV (Kultur- und Medienangelegenheiten), 
der Sektion V (Lehrer/innen- und Erzieher/innenbildung, allgemeine 
pädagogische Angelegenheiten, Erwachsenenbildung, 
Bildungsberatung), 
der  Sektion VI (Wissenschaftliche Forschung und internationale 
Angelegenheiten – Bereich Wissenschaft), 

der Sektion I (Allgemeinbildendes Schulwesen, Bildungsplanung und 
internationale Angelegenheiten), 
der Sektion II (Berufsbildendes Schulwesen), 
der Sektion IV (Kultur), 
der Sektion V (Statistik, allgemeine pädagogische und IT-
Angelegenheiten, Erwachsenenbildung), 
der Sektion VI (Kunstangelegenheiten), 
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 d) im Bundesministerium für Gesundheit und Frauen  d) im Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend 
der Sektion II (Frauenangelegenheiten), 
der Sektion IV (Strukturpolitik und Verbraucher – Gesundheit), 

der Sektion IV (Verbrauchergesundheit und Gesundheitsprävention), 

 e) …..  e) ….. 
 f) …..  f) ….. 
 g) …..  g) ….. 
 h) im Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und 

Konsumentenschutz 
 h) im Bundesministerium für Soziales und Konsumentenschutz 

der Sektion IV (Pflegevorsorge, Behinderten-, Versorgungs- und 
Sozialhilfeangelegenheiten), 

der Sektion IV (Pflegevorsorge, Behinderten-, Versorgungs- und 
Sozialhilfeangelegenheiten), 

 i) im Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie  i) im Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 
der Sektion III (Schiene und Verkehrs-Arbeitsinspektorat), der Sektion IV (Schiene, Wasser und Verkehrs-Arbeitsinspektorat), 

  j) im Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 
 der Sektion II (Wissenschaftliche  Forschung; internationale 

Angelegenheiten – Bereich Wissenschaft), 
1.3.7. der Leiter einer nachgeordneten Dienststelle 1.3.7. der Leiter einer nachgeordneten Dienststelle 

 a) des Bundesministeriums für auswärtige Angelegenheiten,  a) des Bundesministeriums europäische und internationale 
Angelegenheiten, 

der Ständigen Vertretung beim Büro der Vereinten Nationen und den 
Spezialorganisationen in Genf, 
der Ständigen Vertretung bei den Vereinten Nationen in New York, 
der Österreichischen Botschaft in Berlin, 
der Österreichischen Botschaft in Brüssel, 
der Österreichischen Botschaft in London, 
der Österreichischen Botschaft in Moskau, 
der Österreichischen Botschaft in Paris, 
der Österreichischen Botschaft in Peking, 
der Österreichischen Botschaft in Rom, 
der Österreichischen Botschaft in Tokio, 
der Österreichischen Botschaft in Washington, 

der Ständigen Vertretung beim Büro der Vereinten Nationen und den  
Spezialorganisationen in Genf, 
der Ständigen Vertretung bei den Vereinten Nationen in New York, 
der Österreichischen Botschaft in Berlin, 
der Österreichischen Botschaft in Brüssel, 
der Österreichischen Botschaft in London, 
der Österreichischen Botschaft in Moskau, 
der Österreichischen Botschaft in Paris, 
der Österreichischen Botschaft in Peking, 
der Österreichischen Botschaft in Rom, 
der Österreichischen Botschaft in Tokio, 
der Österreichischen Botschaft in Washington, 

 b) des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur  b) des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur 
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der Österreichischen Nationalbibliothek, der Österreichischen Nationalbibliothek, 
 c) des Bundesministeriums für Finanzen  c) des Bundesministeriums für Finanzen 

der Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland, 
der Finanzprokuratur, 

der Finanzprokuratur, 

 d) …..  d) ….. 
 e) …..  e) ….. 
 f) …..  f) ….. 
 g) …..  g) ….. 

Art. 1 Z 57: Art. 1 Z 57: 
Hochschulbildung Hochschulbildung 

1.12. Eine der Verwendung entsprechende abgeschlossene 
Hochschulbildung. Diese ist durch den Erwerb eines Diplom-, Magister- oder 
Doktorgrades gemäß § 87 Abs. 1 des Universitätsgesetzes 2002 nachzuweisen. 

1.12. Eine der Verwendung entsprechende abgeschlossene 
Hochschulbildung. Diese ist nachzuweisen durch: 

  a) den Erwerb eines Diplom-, Master- oder Doktorgrades gemäß § 87 
Abs. 1 des Universitätsgesetzes 2002 oder 

  b) einen Abschluss gemäß Z 2.11 Abs. 2, soweit dieser nicht 
Ernennungserfordernis einer anderen Besoldungs- oder 
Verwendungsgruppe ist und für den ein Doktoratsstudium an einer 
Universität ohne zusätzliche Erfordernisse (verlängerte Studiendauer) 
gemäß § 5 Abs. 3 des Bundesgesetzes über Fachhochschul-
Studiengänge, BGBl. Nr. 340/1993, vorgesehen ist. 

Art. 1 Z 58: Art. 1 Z 58: 
1.13. Das Ernennungserfordernis des Abschlusses eines Hochschulstudiums 

der Rechtswissenschaften oder der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften wird 
durch die erfolgreiche Absolvierung eines vom Bundeskanzleramt veranstalteten 
Aufstiegskurses ersetzt. Zu diesem Aufstiegskurs sind nur jene Bewerber 
zuzulassen, die folgende Vorraussetzungen erfüllen: 

1.13. Das Ernennungserfordernis des Abschlusses eines Hochschulstudiums 
der Rechtswissenschaften oder der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften wird 
durch die erfolgreiche Absolvierung eines vom Bundeskanzleramt veranstalteten 
Aufstiegskurses ersetzt. Zu diesem Aufstiegskurs sind nur jene Bewerber der 
Verwendungsgruppe A 2 oder einer vergleichbaren  Verwendungsgruppe 
zuzulassen, die folgende Vorraussetzungen erfüllen: 

 1. a) …..  1. a) ….. 
 b) …..  b) ….. 
 2. a) …..  2. a) ….. 
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 b) …..  b) ….. 
 3. …..  3. ….. 

Art. 1 Z 59: Art. 1 Z 59: 
2.11. (1) Die erfolgreiche Ablegung der Reife- und Diplomprüfung bzw. 

Reifeprüfung an einer höheren Schule. Als Reife- und Diplomprüfung bzw. 
Reifeprüfung gilt auch das Diplom einer Akademie für Sozialarbeit. Die 
erfolgreiche Ablegung der Reife- und Diplomprüfung bzw. Reifeprüfung wird 
durch eine abgeschlossene Universitätsausbildung ersetzt, wenn mit dieser auch 
das Ernennungserfordernis für die Verwendungsgruppe A 1 oder für eine der 
Verwendungsgruppe A 1 gleichwertige Verwendungs- oder Besoldungsgruppe 
erfüllt wird. 

2.11. (1) Die erfolgreiche Ablegung der Reife- und Diplomprüfung bzw. 
Reifeprüfung an einer höheren Schule. Als Reife- und Diplomprüfung bzw. 
Reifeprüfung gilt auch das Diplom einer Akademie für Sozialarbeit. Die 
erfolgreiche Ablegung der Reife- und Diplomprüfung bzw. Reifeprüfung wird 
durch ein abgeschlossenes ordentliches Universitätsstudium gemäß § 87 Abs. 1 
des Universitätsgesetzes 2002 ersetzt. 

(2) ….. (2) ….. 
Art. 1 Z 60: Art. 1 Z 60: 
12.12. 12.12. 

 a) Die Erfüllung der Ernennungserfordernisse der Z 1.12 und  a) Die Erfüllung der Ernennungserfordernisse der Z 1.12 lit. a und 
 b) …..  b) ….. 

Art. 1 Z 61: Art. 1 Z 61: 
22.1. (1) ….. 22.1. (1) ….. 
(2) Das Erfordernis des Abs. 1 lit. a wird für die Bereiche Mathematik, 

Physik, Chemie oder Technik sowie für die fachlich-theoretischen 
Unterrichtsgegenstände an in Studiengängen für Lehrämter im Bereich der 
Berufsbildung ersetzt durch die Erfüllung sämtlicher nachstehender 
Erfordernisse: 

(2) Das Erfordernis des Abs. 1 lit. a wird für die Bereiche Mathematik, 
Physik, Chemie oder Technik sowie für die fachlich-theoretischen 
Unterrichtsgegenstände in Studiengängen für Lehrämter im Bereich der 
Berufsbildung ersetzt durch die Erfüllung sämtlicher nachstehender 
Erfordernisse: 

Art. 1 Z 62: Art. 1 Z 62: 
23.2. Religionslehrer an Übungsschulen der Pädagogischen Hochschulen 23.2. Religionslehrer an Praxisschulen der Pädagogischen Hochschulen 
23.3. Lehrer an Akademien im Sinne des § 4 Abs. 1 Z 1 AStG, soweit sie 

nicht in einer höheren oder in einer der Verwendungen L 2 oder L 3 stehen, sowie 
Lehrer an Übungsschulen solcher Akademien ausgenommen Religionslehrer an 
Übungsschulen 

23.3. Lehrer an Akademien im Sinne des § 4 Abs. 1 Z 1 AStG, soweit sie 
nicht in einer höheren oder in einer der Verwendungen L 2 oder L 3 stehen, 
sowie Lehrer an Praxisschulen solcher Akademien ausgenommen 
Religionslehrer an Praxisschulen 

Art. 1 Z 63: Art. 1 Z 63: 
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25.1. (1) ….. 25.1. (1) ….. 
(2) Für Lehrer für Bildnerische Erziehung, für Technisches Werken und 

Textiles Werken und verwandte Unterrichtsgegenstände an mittleren und höheren 
Schulen durch Erwerb eines Diplom- oder Magistergrades gemäß § 87 Abs. 1 des 
Universitätsgesetzes 2002 bzw. § 66 Abs. 1 UniStG eines einschlägigen Studiums 
an einer Universität der Künste oder der Akademie der bildenden Künste. 

(2) Für Lehrer für Bildnerische Erziehung, für Technisches Werken und 
Textiles Werken und verwandte Unterrichtsgegenstände an mittleren und 
höheren Schulen durch Erwerb eines Diplom- oder Magistergrades gemäß § 87 
Abs. 1 des Universitätsgesetzes 2002 bzw. § 66 Abs. 1 UniStG bzw. eines 
einschlägigen Studiums an einer Universität der Künste oder der Akademie der 
bildenden Künste. 

(3) und (5) ….. (3) und (5) ….. 
Art. 1 Z 64: Art. 1 Z 64: 
26.5. Übungskindergärtnerinnen und Übungshorterzieher 26.5. Übungskindergärtnerinnen und Übungshorterzieherinnen 
Art. 1 Z 65: Art. 1 Z 65: 

27. VERWENDUNGSGRUPPE L 3 27. VERWENDUNGSGRUPPE L 3 
(1) Die für die Verwendung einschlägige Lehrbefähigung oder sonstige 

einschlägige Befähigung nach den schulrechtlichen Vorschriften. 
(1) Die für die Verwendung einschlägige Lehrbefähigung oder sonstige 

einschlägige Befähigung. 
(2) und (3) ….. (2) und (3) ….. 

Artikel 2 

Änderung des Gehaltsgesetzes 1956 
Art. 2 Z 1 und 2: Art. 2 Z 1 und 2: 
§ 12. (1) ….. § 12. (1) ….. 
(2) Gemäß Abs. 1 Z 1 sind voranzusetzen: (2) Gemäß Abs. 1 Z 1 sind voranzusetzen: 

 1. …..  1. ….. 
 a) …..  a) ….. 
 b) …..  b) ….. 
 aa) …..  aa) ….. 
 bb) …..  bb) ….. 
 cc) an einer mit Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten inländischen 

Privatschule 
 cc) an einer mit Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten inländischen 

Privatschule oder 
  dd) an einer Pädagogischen Hochschule oder Hochschule für Agrar- 
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und Umweltpädagogik Wien 
zurückgelegt worden ist; zurückgelegt worden ist; 
 2. bis 6. …..  2. bis 6. ….. 
 7. …..  7. ….. 
 a) …..  a) ….. 
 b) eines abgeschlossenen Studiums an einer Universität oder Hochschule 

bis zum Ausmaß der in lit. a vorgesehenen Zeit, wenn der Beamte der 
Verwendungsgruppe L 2a 2 oder L 2a 1 angehört und das 
Hochschulstudium gemäß Anlage 1 zum BDG 1979 als alternatives 
Ernennungserfordernis zum Studium an einer Akademie vorgesehen 
ist; 

 b) eines abgeschlossenen Studiums an einer Universität oder 
Hochschule bis zum Ausmaß der in lit. a vorgesehenen Zeit, wenn 
der Beamte der Verwendungsgruppe L 2a 2 oder L 2a 1 angehört und 
das Hochschulstudium gemäß Anlage 1 zum BDG 1979 als 
alternatives Ernennungserfordernis zum Studium an einer Akademie 
vorgesehen ist, 

  c) eines abgeschlossenen Studiums an einer Pädagogischen Hochschule 
oder Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik Wien, das für den 
Beamten Ernennungserfordernis gewesen ist, sowie die zurückgelegte 
Berufspraxis, wenn sie nach den jeweils geltenden 
Prüfungsvorschriften für die Erlangung der Lehrbefähigung für eine 
Verwendung in der Verwendungsgruppe L 2a 2 vorgeschrieben war, 
in beiden Fällen bis zum Höchstausmaß von insgesamt zwei Jahren, 
sofern jedoch das Studium lehrplanmäßig länger dauert, bis zum 
Höchstausmaß des lehrplanmäßig vorgesehenen Studiums; 

 8. …..  8. ….. 
Art. 2 Z 3 und 4: Art. 2 Z 3 und 4: 
§ 12. (1) bis (2e) …. § 12. (1) bis (2e) …. 
(2f) Soweit Abs. 2 die Berücksichtigung von Dienstzeiten oder Zeiten im 

Lehrberuf von der Zurücklegung bei einer inländischen Gebietskörperschaft, 
einer inländischen Schule oder sonst genannten inländischen Einrichtung 
abhängig macht, sind diese Zeiten auch dann zur Gänze für den 
Vorrückungsstichtag zu berücksichtigen, wenn sie 

(2f) Soweit Abs. 2 die Berücksichtigung von Dienstzeiten oder Zeiten im 
Lehrberuf von der Zurücklegung bei einer inländischen Gebietskörperschaft, 
einer inländischen Schule oder sonst genannten inländischen Einrichtung 
abhängig macht, sind diese Zeiten auch dann zur Gänze für den 
Vorrückungsstichtag zu berücksichtigen, wenn sie 

 1. …..  1. ….. 
 2. …..  2. ….. 
 3. nach dem 1. Juni 2002 bei einer vergleichbaren Einrichtung der Schweiz 

(Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren 
Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen Eidgenossenschaft 

 3. bei einer vergleichbaren Einrichtung der Schweiz (Abkommen zwischen 
der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits über die 
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andererseits über die Freizügigkeit, BGBl. III Nr. 133/2002) zurückgelegt 
worden sind. 

Freizügigkeit, BGBl. III Nr. 133/2002) zurückgelegt worden sind, 

  4. bei einer Einrichtung der Europäischen Union oder bei einer sonstigen 
zwischenstaatlichen Einrichtung, der Österreich angehört, zurückgelegt 
worden sind. 

(3) bis (11) ….. (3) bis (11) ….. 
Art. 2 Z 5: Art. 2 Z 5: 

Bezüge bei Herabsetzung der Lehrverpflichtung mit geblockter 
Dienstleistung 

Bezüge während des Sabbaticals 

§ 12g. (1) (Anm.: Abs. 1 tritt gemäß § 161 Abs. 28 Z 3 mit 
1. September 1998 in Kraft und mit § 175 Abs. 41 mit Ablauf des 
31. August 2013 außer Kraft.) Für die Dauer der Dienstleistungszeit nach § 213a 
Abs. 2 oder § 213b Abs. 2 BDG 1979 gebührt dem Lehrer der Monatsbezug in 
dem Ausmaß, das 

§ 12g. (1) Für die Dauer der Rahmenzeit nach § 50e BDG 1979 oder nach 
§ 76e RDG gebührt dem Beamten der Monatsbezug in dem Ausmaß, das 

 1. seiner besoldungsrechtlichen Stellung und  1. seiner besoldungsrechtlichen Stellung und 
 2. dem Ausmaß seiner Lehrverpflichtung im jeweiligen Schuljahr und  2. dem Anteil der Dienstleistungszeit an der gesamten Rahmenzeit 
 entspricht. 
 3. dem Anteil der Dienstleistungszeit an der gesamten Rahmenzeit  
entspricht. Auf die nach Abschnitt V dieses Bundesgesetzes gebührenden 
Dienstzulagen und Ergänzungszulagen und auf die Erzieherzulage ist die 
Aliquotierungsbestimmung des ersten Satzes nicht anzuwenden. Allfällige 
Nebengebühren gebühren während der Dienstleistungszeit in demjenigen 
Ausmaß, in dem sie gebühren würden, wenn keine Freistellung gewährt worden 
wäre. 

 

(2) (Anm.: Abs. 2 tritt gemäß § 161 Abs. 28 Z 3 mit 1. September 1998 in 
Kraft und mit § 175 Abs. 41 mit Ablauf des 31. August 2013 außer Kraft.) Für die 
Dauer der Freistellung nach § 213a oder § 213b BDG 1979 gebührt dem Lehrer 
der Monatsbezug, der 

(2) Der Anspruch auf allfällige Nebengebühren besteht während der 
Dienstleistungszeit in demjenigen Ausmaß, in dem sie gebühren würden, wenn 
kein Sabbatical nach § 50e BDG 1979 oder § 76e RDG gewährt worden wäre. 
Während der Freistellung besteht – abgesehen von einer allfälligen 
Jubiläumszuwendung - kein Anspruch auf Nebengebühren. 

 1. seiner besoldungsrechtlichen Stellung und  
 2. dem durchschnittlichen Ausmaß seiner Lehrverpflichtung während der 

Rahmenzeit 
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entspricht. Während der Freistellung gebühren keine der im Abs. 1 zweiter Satz 
angeführten Zulagen und – abgesehen von einer allfälligen Jubiläumszuwendung 
– keine Nebengebühren. 

 

(3) (Anm.: Abs. 3 tritt gemäß § 161 Abs. 28 Z 3 mit 1. September 1998 in 
Kraft und mit § 175 Abs. 41 mit Ablauf des 31. August 2013 außer Kraft.) Ändert 
sich das Ausmaß der Lehrverpflichtung während der Dienstleistungszeit oder 
wird die Freistellung vorzeitig beendet, so sind die für die Dauer der Rahmenzeit 
gebührenden Bezüge, soweit erforderlich, neu zu berechnen. Gegen eine sich 
daraus ergebende Bundesforderung kann Empfang in gutem Glauben nicht 
eingewendet werden. 

(3) Besteht während der Dienstleistungszeit ein unterschiedliches Ausmaß 
der Wochendienstzeit oder ändert sich dieses während der Dienstleistungszeit, ist 
Abs. 1 mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Monatsbezug während der 
(restlichen) Dienstleistungszeit bei möglichst gleichmäßiger Aufteilung über die 
(restliche) Rahmenzeit höchstens in dem Ausmaß gebührt, das der jeweiligen 
tatsächlichen Wochendienstzeit entspricht. Wird die Freistellung vorzeitig 
beendet, so sind die Bezüge entsprechend der Dauer der abgelaufenen 
Rahmenzeit abzurechnen. Gegen eine sich daraus allenfalls ergebende 
Bundesforderung kann Empfang in gutem Glauben nicht eingewendet werden. 

(4) (Anm.: Abs. 4 tritt gemäß § 161 Abs. 28 Z 3 mit 1. September 1998 in 
Kraft und mit § 175 Abs. 41 mit Ablauf des 31. August 2013 außer Kraft.) 
Scheidet der Lehrer vor Ablauf der Rahmenzeit aus dem Dienststand oder aus der 
Besoldungsgruppe der Lehrer aus, so sind die während des abgelaufenen Teiles 
der Rahmenzeit gebührenden Bezüge unter Berücksichtigung der bis zum 
Ausscheiden tatsächlich erbrachten Dienstleistung neu zu berechnen. Eine sich 
daraus allenfalls ergebende Bundesforderung ist zunächst unter Anwendung des 
§ 39 des Pensionsgesetzes 1965 durch Abzug von den Ruhebezügen des Lehrers 
hereinzubringen. Gegen eine solche Bundesforderung kann Empfang in gutem 
Glauben nicht eingewendet werden. Ist eine Hereinbringung durch Abzug von 
den Ruhebezügen nicht möglich, so ist die Ersatzpflicht durch Bescheid 
festzusetzen. Solche Bescheide sind nach dem VVG, BGBl. Nr. 53/1991, zu 
vollstrecken. 

(4) Wird das Sabbatical vorzeitig beendet, sind die während des 
abgelaufenen Teiles der Rahmenzeit gebührenden Bezüge unter 
Berücksichtigung der bis zur Beendigung tatsächlich erbrachten Dienstleistung 
neu zu berechnen. Eine sich daraus allenfalls ergebende Bundesforderung ist, 
sofern möglich, unter Anwendung des § 39 des Pensionsgesetzes 1965 durch 
Abzug von den Ruhebezügen des Beamten hereinzubringen. Gegen eine solche 
Bundesforderung kann Empfang in gutem Glauben nicht eingewendet werden. 
Ist eine Hereinbringung durch Abzug von den Ruhebezügen nicht möglich, so ist 
die Ersatzpflicht durch Bescheid festzusetzen. Solche Bescheide sind nach dem 
VVG, BGBl. Nr. 53/1991, zu vollstrecken. 

 (5) Die Abs. 1 bis 4 sind auf Lehrer mit folgenden Abweichungen 
anzuwenden: 

  1. An die Stelle der Wochendienstzeit tritt die Lehrverpflichtung. 
  2. Auf die nach Abschnitt V dieses Bundesgesetzes gebührenden 

Dienstzulagen und Ergänzungszulagen und auf die Erzieherzulage ist 
die Aliquotierungsbestimmung des Abs. 1 nicht anzuwenden. 

  3. Während der Freistellung gebühren die in Z 2 angeführten Zulagen 
nicht. 
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 (6) Abs. 5 Z 2 und 3 ist auch auf die Dienstzulage nach § 52 Abs. 1 
anzuwenden. 

 (7) Die Abs. 1 bis 4 sind auf Richter mit der Abweichung anzuwenden, dass 
an die Stelle der Wochendienstzeit der regelmäßige Dienst beziehungsweise der 
auf die Hälfte ermäßigte Dienst (Herabsetzung der Auslastung) tritt. 

Art. 2 Z 6 und 7: Art. 2 Z 6 und 7: 
Kaufkraftausgleichszulage Kaufkraftausgleichszulage 

 (Anm.: lautet mit Wirksamkeit ab 1.1.2005:) 
§ 21b. Dem Beamten gebührt eine Kaufkraftausgleichszulage, wenn die 

Kaufkraft des Euro am ausländischen Dienst- und Wohnort des Beamten geringer 
ist als im Inland. 

§ 21b. Dem Beamten gebührt eine Kaufkraftausgleichszulage, wenn die 
Kaufkraft des Euro am ausländischen Dienstort des Beamten geringer ist als in 
Wien. 

(Anm.: lautet mit Wirksamkeit ab 1.1.2005:) (Anm.: lautet mit Wirksamkeit ab 1.7.2007:) 
§ 21b. Dem Beamten gebührt eine Kaufkraftausgleichszulage, wenn die 

Kaufkraft des Euro am ausländischen Dienst- und Wohnort des Beamten geringer 
ist als in Wien. 

§ 21b. (1) Dem Beamten gebührt, solange für seinen ausländischen 
Dienstort ein Hundertsatz nach Abs. 2 festgesetzt ist, eine 
Kaufkraftausgleichszulage im Ausmaß dieses Hundertsatzes seines 
Monatsbezuges, seiner Sonderzahlung und seiner Auslandsverwendungszulage. 

 (2) Der Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten 
hat im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler für Dienstorte im Ausland, an 
denen die Kaufkraft des Euro geringer ist als in Wien, monatliche Hundertsätze 
für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen festzusetzen und im 
Amtsblatt zur Wiener Zeitung zu verlautbaren. 

 (3) Die monatliche Festsetzung nach Abs. 2 hat möglichst zeitnah anhand 
von Daten zu erfolgen, die nach wissenschaftlich gesicherten Methoden erhoben 
werden. Können solche Daten für einzelne Dienstorte nicht oder nur unter 
Aufbietung unverhältnismäßig hoher Mittel erhoben werden, sind für diese 
Dienstorte mit Bedacht auf die Gegebenheiten des jeweiligen Landes 
Hundertsätze näherungsweise festzusetzen. 

Art. 2 Z 8: Art. 2 Z 8: 
§ 21c. (1) ….. § 21c. (1) ….. 
(2) Dem Beamten, der bis zum Bezug oder bis zur Erlangung einer Wohnung 

am ausländischen Dienstort eine vorübergehende Unterkunft benützen muss, 
(2) Dem Beamten, der aus zwingenden Gründen am ausländischen 

Dienstort eine vorübergehende Unterkunft benützen muss, gebührt auf die 
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gebührt auf die hierfür unbedingt notwendige Dauer ein Wohnkostenzuschuss zu 
den entstandenen Kosten für die angemessene Unterbringung des Beamten und 
seiner Familienangehörigen, für die er Anspruch auf einen Zuschlag gemäß § 21a 
Z 7 oder 8 hat. 

hierfür unbedingt notwendige Dauer ein Wohnkostenzuschuss zu den 
entstandenen Kosten für die angemessene Unterbringung des Beamten und 
seiner Familienangehörigen, für die er Anspruch auf einen Zuschlag gemäß 
§ 21a Z 7 oder 8 hat. 

Art. 2 Z 9: Art. 2 Z 9: 
§ 21e. Dem Beamten, der nach der Natur des Dienstes im Verlauf seiner 

gesamten Bundesdienstzeit immer wieder in das Ausland zu versetzen sein wird, 
gebührt anlässlich einer Versetzung vom Inland ins Ausland, insgesamt jedoch 
anlässlich höchstens zweier solcher Versetzungen jeweils ein 
Ausstattungszuschuss zur Bestreitung der Kosten für notwendige 
Erstanschaffungen nach Maßgabe seiner Verwendungsgruppe, besonderer 
tropischer oder arktischer Klimaverhältnisse am ausländischen Dienst- und 
Wohnort und der Familienangehörigen, für die er Anspruch auf einen Zuschlag 
gemäß § 21a Z 7 oder 8 hat. 

§ 21e. Dem Beamten, der nach der Natur des Dienstes im Verlauf seiner 
gesamten Bundesdienstzeit immer wieder in das Ausland zu versetzen sein wird, 
gebührt anlässlich einer Versetzung vom Inland ins Ausland, insgesamt jedoch 
anlässlich höchstens zweier solcher Versetzungen jeweils ein 
Ausstattungszuschuss zur Bestreitung der Kosten für notwendige 
Erstanschaffungen nach Maßgabe seiner Verwendungsgruppe, besonderer 
tropischer oder arktischer Klimaverhältnisse am ausländischen Dienst- und 
Wohnort und der Familienangehörigen, für die er zum Zeitpunkt der Versetzung 
vom Inland ins Ausland Anspruch auf einen Zuschlag gemäß § 21a Z 7 oder 8 
hat. 

Art. 2 Z 10 bis 14: Art. 2 Z 10 bis 14: 
§ 21g. (1) und (2) ….. § 21g. (1) und (2) ….. 
(3) Die Zulagen und Zuschüsse gemäß den §§ 21a bis 21f gelten als 

Aufwandsentschädigung. Die Bundesregierung kann die anspruchsbegründenden 
Umstände und die Bemessung durch Verordnung näher regeln. Die Bemessung 
im Einzelfall obliegt dem zuständigen Bundesminister im Einvernehmen mit dem 
Bundeskanzler. 

(3) Die Zulagen und Zuschüsse gemäß den §§ 21a bis 21f gelten als 
Aufwandsentschädigung. Die Bundesregierung kann die anspruchsbegründenden 
Umstände und die Bemessung der Zulagen und Zuschüsse gemäß den §§ 21a 
und 21c bis 21f durch Verordnung näher regeln. Die Bemessung im Einzelfall 
obliegt dem zuständigen Bundesminister im Einvernehmen mit dem 
Bundeskanzler. 

(4) Festzusetzen sind (4) Festzusetzen sind 
 1. die Auslandsverwendungszulage und die Zuschüsse gemäß § 21d Z 2 bis 

4 und § 21e in Pauschalbeträgen, 
 1. die Auslandsverwendungszulage und die Zuschüsse gemäß § 21d 

Z 2 bis 4 und § 21e in Pauschalbeträgen und 
 2. die Kaufkraftausgleichszulage in einem Hundertsatz des Monatsbezuges, 

der Sonderzahlung und der Auslandsverwendungszulage und 
 2. die Zuschüsse gemäß § 21c, § 21d Z 1 und § 21f im jeweils zu 

bemessenden Betrag. 
 3. die Zuschüsse gemäß § 21c, § 21d Z 1 und § 21f im jeweils zu 

bemessenden Betrag. 
 

(5) Die Auslandsverwendungszulage und die Kaufkraftausgleichszulage sind 
mit dem jeweiligen Monatsbezug im Voraus auszuzahlen. Abrechnungszeitraum 

(5) Die Auslandsverwendungszulage ist mit dem jeweiligen Monatsbezug 
im Voraus auszuzahlen. Abrechnungszeitraum für die Zuschüsse gemäß den 

59/M
E

 X
X

III. G
P - M

inisterialentw
urf - M

aterialien - T
extgegenüberstellung

30 von 121



 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 

für die Zuschüsse gemäß den §§ 21c, 21d und 21f ist der Kalendermonat, in dem 
die besonderen Kosten entstanden sind. 

§§ 21c, 21d und 21f ist der Kalendermonat, in dem die besonderen Kosten 
entstanden sind. 

(6) Der Anspruch auf die Zulagen und Zuschüsse gemäß den §§ 21a bis 21f 
wird durch einen Urlaub, während dessen der Beamte den Anspruch auf 
Monatsbezüge behält, oder eine Dienstverhinderung auf Grund eines 
Dienstunfalles nicht berührt. Ist der Beamte aus einem anderen Grund länger als 
einen Monat vom Dienst abwesend und 

(6) Der Anspruch auf die Zulagen und Zuschüsse gemäß den §§ 21a bis 21f 
wird durch einen Urlaub, während dessen der Beamte den Anspruch auf 
Monatsbezüge behält, oder eine Dienstverhinderung auf Grund eines 
Dienstunfalls nicht berührt. Ist der Beamte aus einem anderen Grund länger als 
einen Monat vom Dienst abwesend, ruht der Funktionszuschlag gemäß § 21a Z 2 
von dem auf den Ablauf dieser Frist folgenden Tag an bis zum letzten Tag der 
Abwesenheit vom Dienst. Innerhalb dieses Ruhenszeitraumes ruhen weiters die 
Auslandsverwendungszulage und die Kaufkraftausgleichszulage jeweils für 
Zeiträume, in denen sich der Beamte nicht am ausländischen Dienst- und 
Wohnort aufhält. 

 1. hält er sich am ausländischen Dienst- und Wohnort auf, ruht der 
Funktionszuschlag gemäß § 21a Z 2, oder 

 

 2. hält er sich nicht am ausländischen Dienst- und Wohnort auf, ruhen die 
Auslandsverwendungszulage und die Kaufkraftausgleichszulage; 

 

das Ruhen tritt mit dem auf den Ablauf dieser Frist folgenden Tag ein und wirkt 
bis zum letzten Tag der Abwesenheit vom Dienst. 

 

(7) ….. (7) ….. 
(8) Neu zu bemessen sind (8) Die Auslandsverwendungszulage ist mit dem Tag einer wesentlichen 

Änderung des ihrer Bemessung zugrunde liegenden Sachverhaltes neu zu 
bemessen. 

 1. die Auslandsverwendungszulage mit dem Tag einer wesentlichen 
Änderung des ihrer Bemessung zugrunde liegenden Sachverhaltes und 

 

 2. die Kaufkraftausgleichszulage  
 a) mit dem auf eine Änderung des Hundertsatzes nach Abs. 4 Z 2 

folgenden Monatsersten oder, wenn die Änderung mit einem 
Monatsersten erfolgt, mit diesem Tag oder 

 

 b) mit dem Tag einer sonstigen wesentlichen Änderung des ihrer 
Bemessung zugrunde liegenden Sachverhaltes. 

 

(9) bis (12) ….. (9) bis (12) ….. 
Art. 2 Z 15: Art. 2 Z 15: 
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§ 21h. Wenn es die Verhältnisse erfordern oder wenn es zweckmäßig ist, 
können mit Zustimmung des Bundeskanzlers ausgezahlt werden: 

§ 21h. (1) Wenn es die Verhältnisse erfordern oder wenn es zweckmäßig 
ist, können mit Zustimmung des Bundeskanzlers sämtliche Bezüge ganz oder 
teilweise in einer ausländischen Währung ausgezahlt werden. 

 1. sämtliche Bezüge ganz oder teilweise in einer ausländischen Währung,  
 2. die Auslandsverwendungszulage und die Kaufkraftausgleichszulage bis 

zu drei Monate im Voraus. Ein solcher Vorgriff ist längstens binnen 
einem Jahr durch Abzug von den gebührenden Bezügen hereinzubringen.

 

 (2) Dem Beamten kann – unbeschadet des § 23 – auf seinen Antrag, 
  1. wenn besondere Verhältnisse es erfordern, ein Vorschuss bis zur Höhe 

des Dreifachen oder, 
  2. wenn ihm aus Anlass der Anmietung einer Wohnung für ortsübliche 

Mietvorauszahlungen oder Kautionen nachweislich höhere Kosten 
entstanden sind, ein Vorschuss bis zur Höhe des Sechsfachen 

 seiner Auslandsverwendungszulage und Kaufkraftausgleichszulage ausgezahlt 
werden. Ein Vorschuss nach Z 1 ist längstens binnen einem Jahr, nach Z 2 
längstens binnen zweier Jahre durch Abzug von den gebührenden Bezügen 
hereinzubringen. 

Art. 2 Z 16: Art. 2 Z 16: 
§ 22. (1) bis (11) ….. § 22. (1) bis (11) ….. 
(12) (Anm.: Abs. 12 tritt gemäß § 161 Abs. 28 Z 3 mit 1. September 1998 in 

Kraft und mit § 175 Abs. 41 mit Ablauf des 31. August 2013 außer Kraft.) 
(12) (Anm.: Abs. 12 tritt gemäß § 161 Abs. 28 Z 3 mit 1. September 1998 in 

Kraft und mit § 175 Abs. 41 mit Ablauf des 31. August 2013 außer Kraft.) 
Während der Rahmenzeit nach § 213a oder § 213b BDG 1979 umfaßt die 

Bemessungsgrundlage die in Abs. 2 Z 1 und 2 angeführten Geldleistungen in 
derjenigen Höhe, wie sie sich aus § 12g Abs. 1 und 2 ergibt. 

Während der Rahmenzeit nach § 50e BDG 1979 oder nach § 76e RDG 
umfasst die Bemessungsgrundlage die in Abs. 2 angeführten Geldleistungen in 
derjenigen Höhe, wie sie sich aus § 12g ergibt. 

(13) bis (15) ….. (13) bis (15) ….. 
Art. 2 Z 17: Art. 2 Z 17: 
§ 27. (1) bis (3) ….. § 27. (1) bis (3) ….. 
(4) Wird ein Beamter, der gemäß § 26 Abs. 3 aus dem Dienstverhältnis 

ausgetreten ist, innerhalb von sechs Monaten nach Beendigung dieses 
Dienstverhältnisses in ein Dienstverhältnis zu einer inländischen 
Gebietskörperschaft aufgenommen, so hat er dem Bund die anläßlich der 

(4) Wird ein Beamter, der gemäß § 26 Abs. 3 aus dem Dienstverhältnis 
ausgetreten ist, innerhalb von sechs Monaten nach Beendigung dieses 
Dienstverhältnisses in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis zu einer 
inländischen Gebietskörperschaft aufgenommen, so hat er dem Bund die 
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Beendigung des bisherigen Dienstverhältnisses gemäß § 26 Abs. 3 erhaltene 
Abfertigung zurückzuerstatten. 

anlässlich der Beendigung des bisherigen Dienstverhältnisses gemäß § 26 Abs. 3 
erhaltene Abfertigung zurückzuerstatten. 

(5) ….. (5) ….. 
Art. 2 Z 18: Art. 2 Z 18: 
§ 50a. (1) bis (3) ….. § 50a. (1) bis (3) ….. 
(4) Bei der Berechnung der fünfzehnjährigen Dienstzeit gemäß Abs. 1 sind 

auch Zeiten heranzuziehen, die 
(4) Bei der Berechnung der fünfzehnjährigen Dienstzeit gemäß Abs. 1 sind 

auch Zeiten heranzuziehen, die 
 1. nach dem 7. November 1968 in einer vergleichbaren Verwendung an 

einer Universität eines Staates, der oder dessen Rechtsnachfolger 
nunmehr Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes ist oder 

 1. in einer vergleichbaren Verwendung an einer Universität eines Staates, 
der oder dessen Rechtsnachfolger nunmehr Mitgliedstaat 
des Europäischen Wirtschaftsraumes ist oder 

 2. …..  2. ….. 
 3. …..  3. ….. 
zurückgelegt worden sind. zurückgelegt worden sind. 

Art. 2 Z 19: Art. 2 Z 19: 
§ 58. (1) bis (7) …. § 58. (1) bis (7) …. 
(8) Lehrern der Verwendungsgruppe L 1 an Übungsschulen der 

Pädagogischen Akademien und Religionslehrern der Verwendungsgruppe L 1 an 
Übungsschulen der Religionspädagogischen Akademien gebührt eine 
Ergänzungszulage im Ausmaß des Unterschiedsbetrages zwischen ihrem Bezug 
als Lehrer der Verwendungsgruppe L 1 und dem Bezug, der ihnen gebühren 
würde, wenn sie in der vor der Ernennung zu Lehrern der 
Verwendungsgruppe L 1 innegehabten Verwendungsgruppe geblieben wären und 
als Lehrer an Übungsschulen der Pädagogischen Akademien oder als 
Religionslehrer an Übungsschulen der Religionspädagogischen Akademien 
verwendet würden (§ 59a Abs. 4 Z 3 lit. b). 

(8) Lehrern der Verwendungsgruppe L 1 an Praxisschulen an 
Pädagogischen Hochschulen und Religionslehrern der Verwendungsgruppe L 1 
an Praxisschulen an Pädagogischen Hochschulen gebührt eine Ergänzungszulage 
im Ausmaß des Unterschiedsbetrages zwischen ihrem Bezug als Lehrer der 
Verwendungsgruppe L 1 und dem Bezug, der ihnen gebühren würde, wenn sie in 
der vor der Ernennung zu Lehrern der Verwendungsgruppe L 1 innegehabten 
Verwendungsgruppe geblieben wären und als Lehrer an Praxisschulen an 
Pädagogischen Hochschulen oder als Religionslehrer an Praxisschulen an 
Pädagogischen Hochschulen verwendet würden (§ 59a Abs. 4 Z 3 lit. b). 

(9) ….. (9) ….. 
Art. 2 Z 20 und 21: Art. 2 Z 20 und 21: 
§ 59. (1) ….. § 59. (1) ….. 
(2) Lehrern, die mit der Leitung eines Instituts einer Pädagogischen 

Hochschule betraut sind, gebührt eine Dienstzulage in der Höhe von 500 €. 
(2) Lehrern, die mit der Leitung eines Instituts einer Pädagogischen 

Hochschule oder einer Praxisschule, die einer Pädagogischen Hochschule 
eingegliedert ist, betraut sind, gebührt eine Dienstzulage in der Höhe von 500 
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Euro. 
(3) bis (4a) ….. (3) bis (4a) ….. 
(5) Lehrern (5) Lehrern 

 1. der Verwendungsgruppe L 2a 1, die die Ernennungserfordernisse für die 
Verwendungsgruppe L 2a 2 erfüllen und auf einem für Lehrer dieser 
Verwendungsgruppe vorgesehenen Arbeitsplatz oder an einer 
Übungsschule verwendet werden, 

 1. der Verwendungsgruppe L 2a 1, die die Ernennungserfordernisse für die 
Verwendungsgruppe L 2a 2 erfüllen und auf einem für Lehrer dieser 
Verwendungsgruppe vorgesehenen Arbeitsplatz oder an einer 
Pädagogischen Hochschule eingegliederten Praxisschule verwendet 
werden, 

 2. …..  2. ….. 
gebührt für die Dauer dieser Verwendung eine Dienstzulage im Ausmaß des 
Unterschiedsbetrages zwischen ihrem Gehalt (einschließlich einer allfälligen 
Dienstalterszulage) und dem Gehalt (einschließlich einer allfälligen 
Dienstalterszulage) eines Lehrers der Verwendungsgruppe L 2a 2 jener 
Gehaltsstufe, der sie im Falle einer Überstellung in diese Verwendungsgruppe 
angehören würden; § 58 Abs. 7 gilt sinngemäß. 

gebührt für die Dauer dieser Verwendung eine Dienstzulage im Ausmaß des 
Unterschiedsbetrages zwischen ihrem Gehalt (einschließlich einer allfälligen 
Dienstalterszulage) und dem Gehalt (einschließlich einer allfälligen 
Dienstalterszulage) eines Lehrers der Verwendungsgruppe L 2a 2 jener 
Gehaltsstufe, der sie im Falle einer Überstellung in diese Verwendungsgruppe 
angehören würden; § 58 Abs. 7 gilt sinngemäß. 

(6) bis (13) ….. (6) bis (13) ….. 
Art. 2 Z 22 und 23: Art. 2 Z 22 und 23: 
§ 59a. (1) bis (3) ….. § 59a. (1) bis (3) ….. 
(4) Eine Dienstzulage gebührt (4) Eine Dienstzulage gebührt 

 1. Klassenlehrern der Verwendungsgruppe L 2a 1 oder L 2a 2 an 
Volksschulen, die mit der Führung einer ganzjährig übungsschulmäßig 
eingerichteten Besuchsschulklasse betraut sind, sowie Religionslehrern 
der Verwendungsgruppe L 2a 1 oder L 2a 2, die als Besuchsschullehrer 
an Volksschulen ganzjährig mit der Erteilung übungsschulmäßigen 
Religionsunterrichts betraut sind, 

 1. Klassenlehrern der Verwendungsgruppe L 2a 1 oder L 2a 2 an 
Volksschulen, die mit der Führung einer ganzjährig praxisschulmäßig 
eingerichteten Praxisschulklasse betraut sind, sowie Religionslehrern der 
Verwendungsgruppe L 2a 1 oder L 2a 2, die als Praxisschullehrer an 
Volksschulen ganzjährig mit der Erteilung praxisschulmäßigen 
Religionsunterrichts betraut sind, 

 2. Klassenlehrern der Verwendungsgruppe L 2b 1 an Volksschulen, die mit 
der Führung einer ganzjährig übungsschulmäßig eingerichteten 
Besuchsschulklasse betraut sind, sowie Religionslehrern der 
Verwendungsgruppe L 2b 1, die als Besuchsschullehrer an Volksschulen 
ganzjährig mit der Erteilung übungsschulmäßigen Religionsunterrichts 
betraut sind, 

 2. Klassenlehrern der Verwendungsgruppe L 2b 1 an Volksschulen, die mit 
der Führung einer ganzjährig praxisschulmäßig eingerichteten 
Praxisschulklasse betraut sind, sowie Religionslehrern der 
Verwendungsgruppe L 2b 1, die als Praxisschullehrer an Volksschulen 
ganzjährig mit der Erteilung praxisschulmäßigen Religionsunterrichts 
betraut sind, 

 3. Lehrern der Verwendungsgruppe L 2a 2, die  3. Lehrern der Verwendungsgruppe L 2a 2, die 
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 a) an Hauptschulen, Sonderschulen oder Polytechnischen Schulen 
ganzjährig mit der Erteilung übungsschulmäßigen Unterrichts im 
Umfang des Unterrichts an Übungsschulen betraut sind 

 a) an Hauptschulen, Sonderschulen oder Polytechnischen Schulen 
ganzjährig mit der Erteilung praxisschulmäßigen Unterrichts im 
Umfang des Unterrichts an Praxisschulen betraut sind, 

 b) als Übungsschullehrer an Pädagogischen Akademien oder als 
Religionslehrer an Übungsschulen der Religionspädagogischen 
Akademien verwendet werden, 

 b) als Praxisschullehrer an Pädagogischen Hochschulen oder als 
Religionslehrer an Praxisschulen der Pädagogischen Hochschulen 
verwendet werden, 

 c) an Berufsschulen mit der Führung einer lehrgangsmäßig oder 
ganzjährig übungsschulmäßig eingerichteten Besuchsschulklasse 
sowie an berufsbildenden mittleren und höheren Schulen mit der 
Führung einer ganzjährig übungsschulmäßig eingerichteten 
Besuchsschulklasse betraut sind, 

 c) an Berufsschulen mit der Führung einer lehrgangsmäßig oder 
ganzjährig praxisschulmäßig eingerichteten Berufsschulklasse sowie 
an berufsbildenden mittleren und höheren Schulen mit der Führung 
einer ganzjährig praxisschulmäßig eingerichteten Praxisschulklasse 
betraut sind, 

 4. Lehrern der Verwendungsgruppe L 2b 1, die an Hauptschulen oder 
Polytechnischen Schulen ganzjährig mit der Erteilung 
übungsschulmäßigen Unterrichts in den im Rahmen der 
Hauptschullehrer-Ausbildung vorgesehenen Gegenständen „Textiles 
Werken“ und „Ernährung und Haushalt“ oder an Volksschulen 
ganzjährig mit der Erteilung übungsschulmäßigen Unterrichts in dem im 
Rahmen der Volksschullehrer-Ausbildung vorgesehenen Gegenstand 
„Textiles Werken“ jeweils im Umfang des Unterrichts an Übungsschulen 
betraut sind, 

 4. Lehrern der Verwendungsgruppe L 2b 1, die an Hauptschulen, an 
Polytechnischen Schulen oder an Sonderschulen ganzjährig mit der 
Erteilung praxisschulmäßigen Unterrichts in den im Rahmen der 
Hauptschullehrer- oder Sonderschullehrer-Ausbildung vorgesehenen 
Gegenständen „Textiles Werken“ und „Ernährung und Haushalt“ oder 
an Volksschulen ganzjährig mit der Erteilung praxisschulmäßigen 
Unterrichts in dem im Rahmen der Volksschullehrer-Ausbildung 
vorgesehenen Gegenstand „Textiles Werken“ jeweils im Umfang des 
Unterrichts an Praxisschulen betraut sind, 

 5. Lehrern der Verwendungsgruppen  5. Lehrern der Verwendungsgruppen 
 a) L 3,  a) L 3, 
 b) L 2b 1 und  b) L 2b 1 und 
 c) L 2a 1,  c) L 2a 1, 

die an Volks- oder Hauptschulen ganzjährig mit der Erteilung 
übungsschulmäßigen Unterrichts in einer Fremdsprache im Umfang des 
Unterrichts an Übungsschulen betraut sind oder 

die an Volks- oder Hauptschulen ganzjährig mit der Erteilung 
praxisschulmäßigen Unterrichts in einer Fremdsprache im Umfang des 
Unterrichts an Praxisschulen betraut sind oder 

 6. Lehrern der Verwendungsgruppen  6. Lehrern der Verwendungsgruppen 
 a) L 3 und  a) L 3 und 
 b) L 2b 1,  b) L 2b 1, 

die an allgemein bildenden Pflichtschulen ganzjährig mit der Erteilung 
übungsschulmäßigen  Unterrichts als Religionslehrer (für 
Studierende der Religionspädagogischen Akademien) betraut sind. 

die an allgemein bildenden Pflichtschulen ganzjährig mit der Erteilung 
praxisschulmäßigen Unterrichts als Religionslehrer (für Studierende der 
Pädagogischen Hochschulen) betraut sind. 
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(5) Wird der Unterricht im Umfang des Unterrichts an Übungsschulen erteilt, 
beträgt die Dienstzulage gemäß Abs. 4 den Unterschiedsbetrag zwischen dem 
Gehalt (einschließlich einer allfälligen Dienstalterszulage) des Lehrers und dem 
Gehalt (einschließlich einer allfälligen Dienstalterszulage), das dem Lehrer 
gebühren würde, wenn er in jene Verwendungsgruppe ernannt worden wäre, die 
sich aus der nachstehenden Tabelle ergibt: 

(5) Wird der Unterricht im Umfang des Unterrichts an den Pädagogischen 
Hochschulen eingegliederten Praxisschulen erteilt, beträgt die Dienstzulage 
gemäß Abs. 4 den Unterschiedsbetrag zwischen dem Gehalt (einschließlich einer 
allfälligen Dienstalterszulage) des Lehrers und dem Gehalt (einschließlich einer 
allfälligen Dienstalterszulage), das dem Lehrer gebühren würde, wenn er in jene 
Verwendungsgruppe ernannt worden wäre, die sich aus der nachstehenden 
Tabelle ergibt: 

im Falle des Abs. 4 aus der 
Verwendungsgruppe 

in die 
Verwendungsgruppe 

L 2a 1 L 2a 2 Z 1 
L 2a 2 L 1 

Z 2 L 2b 1 L 2a 1 
L 3 L 2b 1 

L 2b 1 L 2a 1 
L 2a 1 L 2a 2 

Z 3 bis 6 

L 2a 2 L 1 
 
 
 

im Falle des Abs. 4 aus der 
Verwendungsgruppe 

in die 
Verwendungsgruppe 

L 2a 1 L 2a 2 Z 1 
L 2a 2 L 1 

Z 2 L 2b 1 L 2a 1 
L 3 L 2b 1 

L 2b 1 L 2a 1 
L 2a 1 L 2a 2 

Z 3 bis 6 

L 2a 2 L 1 
 
 

 
(5a) Abweichend vom Abs. 5 gilt folgendes: (5a) Abweichend vom Abs. 5 gilt folgendes: 

 1. …..  1. ….. 
 2. …..  2. ….. 
 3. Wird der Unterricht im halben Umfang des Unterrichts an einer 

Übungsschule erteilt, so gebührt die Hälfte des sich aus Abs. 5 und den 
Z 1 und 2 ergebenden Betrages. 

 3. Wird der Unterricht im halben Umfang des Unterrichts an einer 
Pädagogischen Hochschule eingegliederten Praxisschule erteilt, so 
gebührt die Hälfte des sich aus Abs. 5 und den Z 1 und 2 ergebenden 
Betrages. 

(6) ….. (6) ….. 
Art. 2 Z 24: Art. 2 Z 24: 
§ 60. (1) bis (6) ….. § 60. (1) bis (6) ….. 
(7) Die Dienstzulage nach Abs. 6 gebührt, (7) Die Dienstzulage nach Abs. 6 gebührt, 

 1. wenn der übungsschulmäßige Unterricht während des gesamten 
Wintersemesters erteilt wurde, für die Monate September bis 

 1. wenn der praxisschulmäßige Unterricht während des gesamten 
Wintersemesters erteilt wurde, für die Monate September bis 
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einschließlich Feber, einschließlich Feber, 
 2. wenn der übungsschulmäßige Unterricht während des gesamten 

Sommersemesters erteilt wurde, für die Monate Feber bis einschließlich 
Juli, 

 2. wenn der praxisschulmäßige Unterricht während des gesamten 
Sommersemesters erteilt wurde, für die Monate Feber bis einschließlich 
Juli, 

 3. wenn der übungsschulmäßige Unterricht nur während eines Teiles eines 
Semesters erteilt wurde, für jeden Monat, in dem der Lehrer durch mehr 
als 14 Tage in diesem Unterricht verwendet wurde. 

 3. wenn der praxisschulmäßige Unterricht nur während eines Teiles eines 
Semesters erteilt wurde, für jeden Monat, in dem der Lehrer durch mehr 
als 14 Tage in diesem Unterricht verwendet wurde. 

(8) Wenn in den Fällen des Abs. 6 der Unterricht nur im halben Umfang des 
Unterrichtes an einer Übungsschule erteilt wird, gebührt die nach Abs. 7 
zustehende Dienstzulage im halben Ausmaß. 

(8) Wenn in den Fällen des Abs. 6 der Unterricht nur im halben Umfang des 
Unterrichtes an einer Praxisschule erteilt wird, gebührt die nach Abs. 7 
zustehende Dienstzulage im halben Ausmaß. 

Art. 2 Z 25: Art. 2 Z 25: 
§ 61a. (1) ….. § 61a. (1) ….. 
(2) Abs. 1 ist auf Lehrer der Verwendungsgruppe LP H sowie auf 

Klassenlehrer an allgemein bildenden Übungsschulen nicht anzuwenden. 
(2) Abs. 1 ist auf Lehrer der Verwendungsgruppe LP H sowie auf 

Klassenlehrer an allgemein bildenden Praxisschulen, die einer Pädagogischen 
Hochschule eingegliedert sind, nicht anzuwenden. 

§ 61b. (1) Einem Lehrer, der für ein Schuljahr eine der angeführten 
organisationsmäßig vorgesehenen und tatsächlich bestehenden 
Lehrmittelsammlungen (Kustodiate) verwaltet oder eine der angeführten 
Nebenleistungen erbringt, gebührt in den Monaten September bis Juni des 
betreffenden Schuljahres eine monatliche Vergütung im nachstehenden Ausmaß: 

§ 61b. (1) Einem Lehrer, der für ein Schuljahr eine der angeführten 
organisationsmäßig vorgesehenen und tatsächlich bestehenden 
Lehrmittelsammlungen (Kustodiate) verwaltet oder eine der angeführten 
Nebenleistungen erbringt, gebührt in den Monaten September bis Juni des 
betreffenden Schuljahres eine monatliche Vergütung im nachstehenden Ausmaß: 

 1. …..  1. ….. 
 2. …..  2. ….. 
 3. für die in der Anlage 4 Abschnitt A und B angeführten Tätigkeiten an 

allgemein bildenden Übungsschulen sowie die in der Anlage 4 
Abschnitt C Z 1 angeführten Tätigkeiten an mittleren und höheren 
Schulen jeweils im Ausmaß einer Wochenstunde der 
Lehrverpflichtungsgruppe VI 

 3. für die in der Anlage 4 Abschnitt A und B angeführten Tätigkeiten an 
allgemein bildenden Praxisschulen, die einer Pädagogischen Hochschule 
eingegliedert sind, sowie die in der Anlage 4 Abschnitt C Z 1 
angeführten Tätigkeiten an mittleren und höheren Schulen jeweils im 
Ausmaß einer Wochenstunde der Lehrverpflichtungsgruppe VI 

 a) …..  a) ….. 
 b) …..  b) ….. 
 4. …..  4. ….. 

(2) bis (6) ….. (2) bis (6) ….. 
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Art. 2 Z 26: Art. 2 Z 26: 
§ 61e. (1) ….. § 61e. (1) ….. 
(2) Für folgende von einem Lehrer an einer land- und forstwirtschaftlichen 

Fachschule auftragsgemäß erbrachte Nebenleistungen gebührt in den 
Monaten September bis Juni des betreffenden Schuljahres eine monatliche 
Vergütung im nachstehenden Ausmaß: 

(2) Für folgende von einem Lehrer an einer land- und forstwirtschaftlichen 
Fachschule auftragsgemäß erbrachte Nebenleistungen gebührt in den 
Monaten September bis Juni des betreffenden Schuljahres eine monatliche 
Vergütung im nachstehenden Ausmaß: 

 1. für die Führung der Klassenvorstandsgeschäfte an land- und 
forstwirtschaftlichen Fachschulen 

 1. für die Führung der Klassenvorstandsgeschäfte an land- und 
forstwirtschaftlichen Fachschulen bei Führung der 
Klassenvorstandsgeschäfte für mehr als drei Klassen in der jeweils 
doppelten Höhe, 

 a) …..  a) ….. 
 b) …..  b) ….. 
 2. …..  2. ….. 
 3. …..  3. ….. 
 4. …..  4. ….. 

(3) bis (7) ….. (3) bis (7) ….. 
Art. 2 Z 27: Art. 2 Z 27: 
§ 90. (1) bis (3) ….. § 90. (1) bis (3) ….. 
(4) Wird eine Militärperson auf Zeit innerhalb von sechs Monaten nach 

Ablauf des befristeten Dienstverhältnisses in ein Dienstverhältnis zu einer 
inländischen Gebietskörperschaft aufgenommen, so hat sie dem Bund die 
anlässlich der Beendigung des bisherigen befristeten Dienstverhältnisses 
erhaltene Abfertigung zurückzuerstatten. 

(4) Wird eine Militärperson auf Zeit innerhalb von sechs Monaten nach 
Ablauf des befristeten Dienstverhältnisses in ein öffentlich-rechtliches 
Dienstverhältnis zu einer inländischen Gebietskörperschaft aufgenommen, so hat 
sie dem Bund die anlässlich der Beendigung des bisherigen befristeten 
Dienstverhältnisses erhaltene Abfertigung zurückzuerstatten. 

(5) ….. (5) ….. 
Art. 2 Z 28 und 29: Art. 2 Z 28 und 29: 
§ 113a. (1) Weist ein Beamter des Dienststandes oder des Ruhestandes 

Vordienstzeiten 
§ 113a. (1) Weist ein Beamter des Dienststandes oder des Ruhestandes 

Vordienstzeiten 
 1. …..  1. ….. 
 2. …..  2. ….. 
 3. …..  3. ….. 

59/M
E

 X
X

III. G
P - M

inisterialentw
urf - M

aterialien - T
extgegenüberstellung

38 von 121



 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 

 4. gemäß § 12 Abs. 2f Z 1  4. gemäß § 12 Abs. 2f Z 1 oder 4 
auf, die noch nicht nach einer anderen Bestimmung zur Gänze für die Ermittlung 
des Vorrückungsstichtages berücksichtigt worden sind, und die nun auf Grund 
des jeweils angeführten Bundesgesetzes zur Gänze zu berücksichtigen sind, ist 
auf seinen Antrag der Vorrückungsstichtag entsprechend zu verbessern. 

auf, die noch nicht nach einer anderen Bestimmung zur Gänze für die Ermittlung 
des Vorrückungsstichtages berücksichtigt worden sind, und die nun auf Grund 
des jeweils angeführten Bundesgesetzes zur Gänze zu berücksichtigen sind, ist 
auf seinen Antrag der Vorrückungsstichtag entsprechend zu verbessern. 

(2) ….. (2) ….. 
(3) Rechtswirksam sind Anträge  

 1. gemäß Abs. 1 Z 1, wenn sie vor Ablauf des 31. Juli 2003,  
 2. gemäß Abs. 1 Z 2, wenn sie vor Ablauf des 31. Juli 2002,  
 3. gemäß Abs. 1 Z 3 oder Z 4, wenn sie vor Ablauf des 31. Dezember 2006  
gestellt werden.  

(4) bis (7) ….. (4) bis (7) ….. 
Art. 2 Z 30: Art. 2 Z 30: 

Dienstzulage gemäß § 58 Abs. 1  
§ 114a. Auf Lehrer, die mit Wirksamkeit vor dem 1. September 2002 zu 

Abteilungsvorständen (Abteilungsleitern) an Pädagogischen Akademien und 
Religionspädagogischen Akademien für Übungsschulen, die Pädagogischen 
Akademien eingegliedert sind, ernannt oder betraut worden sind, ist § 58 Abs. 2 
in der bis zum 31. August 2002 geltenden Fassung weiter anzuwenden, wenn es 
für sie günstiger ist. 

 

Art. 2 Z 31: Art. 2 Z 31: 
§ 116b. (1) Auf Lehrer, die auf Planstellen für leitende Funktionen ernannt 

sind und deren Leitungsfunktionen gemäß § 84 Abs. 5 des 
Hochschulgesetzes 2005, BGBl. I Nr. 165/2005, enden, ist § 113e Abs. 1 mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass an Stelle der Funktionszulage die Dienstzulagen 
gemäß § 57 Abs. 1 und 9 und gemäß § 58 Abs. 1 Z 9 bis 12 treten. Eine weitere 
Erhöhung gemäß § 57 Abs. 3 und 4 findet nicht statt. § 59d ist nicht anzuwenden. 
Der Anspruch auf diese Weiterzahlung endet spätestens mit Ablauf des 
30. September 2010. Er endet vorzeitig zu dem Zeitpunkt, mit dem eine der 
folgenden Maßnahmen wirksam wird: 

§ 116b. (1) Auf Lehrer, die auf Planstellen für leitende Funktionen ernannt 
sind und deren Leitungsfunktionen gemäß § 84 Abs. 5 des 
Hochschulgesetzes 2005, BGBl. I Nr. 30/2006, enden, ist § 113e Abs. 1 mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass an Stelle der Funktionszulage die Dienstzulagen 
gemäß § 57 Abs. 1 und 9 und gemäß § 58 Abs. 1 Z 9 bis 12 treten. Eine weitere 
Erhöhung gemäß § 57 Abs. 3 und 4 findet nicht statt. § 59d ist nicht 
anzuwenden. Der Anspruch auf diese Weiterzahlung endet spätestens mit Ablauf 
des 30. September 2010. Er endet vorzeitig zu dem Zeitpunkt, mit dem eine der 
folgenden Maßnahmen wirksam wird: 

 1. …..  1. ….. 

59/M
E

 X
X

III. G
P - M

inisterialentw
urf - M

aterialien - T
extgegenüberstellung

39 von 121



 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 

 2. …..  2. ….. 
 3. …..  3. ….. 
 4. Überstellung in eine andere Besoldungsgruppe.  4. Überstellung in eine andere Besoldungsgruppe und 
  5. Betrauung des Lehrers mit der Leitung einer Praxisschule 

gemäß § 22 Abs. 1 des Hochschulgesetzes 2005. 
Die Lehrverpflichtung richtet sich nach der tatsächlichen Verwendung. Die Lehrverpflichtung richtet sich nach der tatsächlichen Verwendung. 

(2) und (3) ….. (2) und (3) ….. 
Art. 2 Z 32: Art. 2 Z 32: 
§ 167. Beamten des Schulaufsichtsdienstes der Verwendungsgruppe S 2, die 

mit der Schulaufsicht für ein ganzes Bundesland betraut sind, ohne einem 
Landesschulinspektor unterstellt zu sein, gebührt eine für die Bemessung des 
Ruhegenusses anrechenbare Dienstzulage, deren Höhe vom Bundesminister für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur nach Maßgabe ihres Aufgabenkreises 
festgesetzt wird. Diese Dienstzulage darf den Unterschiedsbetrag zwischen dem 
Gehalt (einschließlich einer allfälligen Dienstalterszulage) des Beamten und dem 
Gehalt (einschließlich einer allfälligen Dienstalterszulage), der dem Beamten 
gebühren würde, wenn er zum Beamten der Verwendungsgruppe S 1 ernannt 
worden wäre, nicht übersteigen. 

§ 167. Beamten des Schulaufsichtsdienstes der Verwendungsgruppe S 2, die 
mit der Schulaufsicht für ein ganzes Bundesland betraut sind, ohne einem 
Landesschulinspektor unterstellt zu sein, gebührt eine für die Bemessung des 
Ruhegenusses anrechenbare Dienstzulage, deren Höhe vom Bundesminister für 
Unterricht, Kunst und Kultur nach Maßgabe ihres Aufgabenkreises festgesetzt 
wird. Diese Dienstzulage darf den Unterschiedsbetrag zwischen dem Gehalt 
(einschließlich einer allfälligen Dienstalterszulage) des Beamten und dem Gehalt 
(einschließlich einer allfälligen Dienstalterszulage), der dem Beamten gebühren 
würde, wenn er zum Beamten der Verwendungsgruppe S 1 ernannt worden wäre, 
nicht übersteigen. 

Art. 2 Z 33 und 34: Art. 2 Z 33 und 34: 
§ 175. (1) bis (40) …. § 175. (1) bis (40) …. 
(41) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 87/2002 treten in Kraft: (41) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 87/2002 treten in 

Kraft: 
 1. …..  1. ….. 
 2. …..  2. ….. 
 3. …..  3. ….. 
 4. …..  4. ….. 
 5. …..  5. ….. 
 6. …..  6. ….. 
 7. …..  7. ….. 
 8. …..  8. ….. 
Die Aufhebung des § 53 tritt mit 1. März 2002 in Kraft. § 12g und § 22 Abs. 12 Die Aufhebung des § 53 tritt mit 1. März 2002 in Kraft. § 121 Abs. 8 tritt mit 
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treten mit Ablauf des 31. August 2013 außer Kraft. § 121 Abs. 8 tritt mit Ablauf 
des 31. März 2005 außer Kraft. Auf die Fortgebühr der Verwendungszulage ist 
§ 121 Abs. 8 auch über den Ablauf des 31. März 2005 hinaus anzuwenden, wenn 
ihr eine Organisationsänderung im Sinne des § 113e Abs. 1 zugrunde liegt, die 
vor dem Ablauf des 31. März 2005 erfolgt ist. § 83a Abs. 3 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 87/2002 ist auf ab dem 1. Juli 2002 neu anfallende 
Ruhegenüsse von Amts wegen, auf ab dem 1. Jänner 1998 angefallene 
Ruhegenüsse dagegen nur auf Antrag anzuwenden. § 23 Abs. 5 ist auf Anzeigen, 
die ab dem 1. Mai 2002 beim Staatsanwalt oder Gericht einlangen, anzuwenden. 
§ 83c ist auf Dienst- und Arbeitsunfälle, die sich ab dem 1. September 2001 
ereignet haben, anzuwenden. 

Ablauf des 31. März 2005 außer Kraft. Auf die Fortgebühr der 
Verwendungszulage ist § 121 Abs. 8 auch über den Ablauf des 31. März 2005 
hinaus anzuwenden, wenn ihr eine Organisationsänderung im Sinne des § 113e 
Abs. 1 zugrunde liegt, die vor dem Ablauf des 31. März 2005 erfolgt ist. § 83a 
Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 87/2002 ist auf ab dem 
1. Juli 2002 neu anfallende Ruhegenüsse von Amts wegen, auf ab dem 
1. Jänner 1998 angefallene Ruhegenüsse dagegen nur auf Antrag anzuwenden. 
§ 23 Abs. 5 ist auf Anzeigen, die ab dem 1. Mai 2002 beim Staatsanwalt oder 
Gericht einlangen, anzuwenden. § 83c ist auf Dienst- und Arbeitsunfälle, die sich 
ab dem 1. September 2001 ereignet haben, anzuwenden. 

(42) bis (52) ….. (42) bis (52) ….. 
 (xx) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2007 treten in 

Kraft: 
  1. § 21b in der Fassung des Art. 2 Z 6 mit 1. Jänner 2005, 
  2. § 167 mit 1. März 2007, 
  3. § 12 Abs. 2f Z 4, § 21b in der Fassung des Art. 2 Z 7, § 21c Abs. 2, 

§ 21e, § 21g Abs. 3 bis 6 und 8, § 21h,§ 27 Abs. 4, § 90 Abs, 4 und 
§ 113a Abs. 1 Z 4 mit 1. Juli 2007, 

  4. § 12g samt Überschrift und § 22 Abs. 12 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2007 mit 1. September 2007 

  5. § 50a Abs. 4 Z 1, § 58 Abs. 8, § 59 Abs. 2 und Abs. 5 Z 1, § 59a Abs. 4, 
5 und 5a Z 3, § 60 Abs. 7 und 8, § 61a Abs. 2, § 61b Abs. 1 Z 3, § 116b 
Abs. 1 sowie Anlage 2 lit. A Z 4 mit 1. Oktober 2007, 

  6. Die Aufhebung des § 114a tritt mit Ablauf des 30. September 2010. 
Art. 2 Z 35: Art. 2 Z 35: 

Anlage 2 Anlage 2 
A. Die Verwaltung der A. Die Verwaltung der 

 1. …..  1. ….. 
 2. …..  2. ….. 
 3. …..  3. ….. 
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 4. audio-visuellen Unterrichtsbehelfe (ausgenommen an Pädagogischen 
und Berufspädagogischen Akademien), 

 4. audio-visuellen Unterrichtsbehelfe (ausgenommen an Pädagogischen 
Hochschulen), 

 5. …..  5. ….. 

Artikel 3 

Änderung des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 
Art. 3 Z 1 a): Art. 3 Z 1 a): 

INHALTSVERZEICHNIS INHALTSVERZEICHNIS 

Abschnitt I Abschnitt I 

Allgemeine Bestimmungen Allgemeine Bestimmungen 

§§ 1 bis 20 ….. §§ 1 bis 20 ….. 
 § 20a. Sabbatical 
 § 20b. Bezüge während des Sabbaticals 
§§ 21 bis 36 ….. §§ 21 bis 36 ….. 

Art. 3 Z 1 b): Art. 3 Z 1 b): 

Abschnitt II Abschnitt II 

Sonderbestimmungen für Vertragsbedienstete im Lehramt Sonderbestimmungen für Vertragsbedienstete im Lehramt 

§§ 37 bis 47 ….. §§ 37 bis 47 ….. 
§ 47a. Herabsetzung der Lehrverpflichtung mit geblockter Dienstleistung § 47a Sabbatical 
§ 47b.  
§ 47c.  
§§ 47d. bis 49 ….. §§ 47d. bis 49 ….. 

Art. 3 Z 1 c) und d): Art. 3 Z 1 c) und d): 
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Abschnitt VIII Abschnitt VIII 

Übergangsbestimmungen Übergangsbestimmungen 

1. Unterabschnitt 1. Unterabschnitt 

Allgemeine Übergangsbestimmungen Allgemeine Übergangsbestimmungen 

§ 79a. ….. § 79a. ….. 
§ 80. ….. § 80. ….. 
§ 81. ….. § 81. ….. 
§ 81a. ….. § 81a. ….. 
§ 82. ….. § 82. ….. 
§ 82a. ….. § 82a. ….. 
§ 82b. Heimaturlaub  
§ 82c. Erholungsurlaub  
§ 83. ….. § 83. ….. 
§ 83a. Sonderurlaub  
§ 83b. ….. § 83b. ….. 
§ 84. ….. § 84. ….. 
 § 84a. ….. 

Art. 3 Z 2: Art. 3 Z 2: 
§ 20. (1) bis (3) ….. § 20. (1) bis (3) ….. 

 Sabbatical 
 § 20a. (1) Mit einem Vertragsbediensteten kann eine Dienstfreistellung in 

der Dauer eines Jahres gegen anteilige Kürzung der Bezüge innerhalb einer 
Rahmenzeit von zwei bis fünf vollen Jahren vereinbart werden, wenn 

  1. keine wichtigen dienstlichen Gründe entgegenstehen und 
  2. das Bundesdienstverhältnis bereits zumindest seit fünf Jahren besteht. 

 (2) Die Freistellung darf im Falle einer zwei- oder dreijährigen Rahmenzeit 
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erst nach Zurücklegung einer einjährigen und im Falle einer vier- oder 
fünfjährigen Rahmenzeit erst nach Zurücklegung einer zweijährigen 
Dienstleistungszeit angetreten werden. Sie ist ungeteilt zu verbrauchen. Der 
Vertragsbedienstete darf während der Freistellung nicht zur Dienstleistung 
herangezogen werden. 

 (3) Während der übrigen Rahmenzeit (Dienstleistungszeit) hat der 
Vertragsbedienstete entsprechend demjenigen Beschäftigungsausmaß, das für 
ihn ohne Sabbatical gelten würde, Dienst zu leisten. 

 (4) Die Vereinbarung hat Angaben über den Beginn und die Dauer der 
Rahmenzeit sowie über den Beginn der Freistellung zu enthalten. 

 (5) Auf Ansuchen des Vertragsbediensteten kann das Sabbatical beendet 
werden, wenn keine wichtigen dienstlichen Interessen entgegenstehen. 

 (6) Das Sabbatical endet bei 
  1. Karenzurlaub oder Karenz, 
  2. gänzlicher Dienstfreistellung oder Außerdienststellung, 
  3. Präsenz-, Ausbildungs- oder Zivildienst, 
  4. unentschuldigter Abwesenheit vom Dienst oder 
  5. Beschäftigungsverbot nach dem MSchG, 
 sobald feststeht, dass der jeweilige Anlass die Dauer eines Monats überschreitet. 

 Bezüge während des Sabbaticals 
 § 20b. (1) Für die Dauer der Rahmenzeit nach § 20a gebührt dem 

Vertragsbediensteten das Monatsentgelt in dem Ausmaß, das 
  1. seiner besoldungsrechtlichen Stellung und 
  2. dem Anteil der Dienstleistungszeit an der gesamten Rahmenzeit 
 entspricht. 

 (2) Der Anspruch auf allfällige Nebengebühren besteht während der 
Dienstleistungszeit in demjenigen Ausmaß, in dem sie gebühren würden, wenn 
kein Sabbatical nach § 20a gewährt worden wäre. Während der Freistellung 
besteht kein Anspruch auf Nebengebühren abgesehen von einer allfälligen 
Jubiläumszuwendung. 

 (3) Besteht während der Dienstleistungszeit ein unterschiedliches 
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Beschäftigungsausmaß oder ändert sich dieses während der Dienstleistungszeit, 
ist Abs. 1 mit der Maßgabe anzuwenden, dass das Monatsentgelt während der 
(restlichen) Dienstleistungszeit bei möglichst gleichmäßiger Aufteilung über die 
(restliche) Rahmenzeit höchstens in dem Ausmaß gebührt, das dem jeweiligen 
Beschäftigungsausmaß entspricht. Wird die Freistellung vorzeitig beendet, so 
sind die Bezüge entsprechend der Dauer der abgelaufenen Rahmenzeit 
abzurechnen. Gegen eine sich daraus allenfalls ergebende Bundesforderung kann 
Empfang in gutem Glauben nicht eingewendet werden. 

 (4) Scheidet der Vertragsbedienstete vor Ablauf der Rahmenzeit aus dem 
Dienstverhältnis aus, so sind die während des abgelaufenen Teiles der 
Rahmenzeit gebührenden Bezüge unter Berücksichtigung der bis zum 
Ausscheiden tatsächlich erbrachten Dienstleistung neu zu berechnen. Gegen eine 
sich daraus ergebende Bundesforderung kann Empfang in gutem Glauben nicht 
eingewendet werden. 

 (5) Abs. 4 ist nicht anzuwenden, wenn der Vertragsbedienstete unmittelbar 
nach Beendigung des vertraglichen Dienstverhältnisses in ein öffentlich-
rechtliches Dienstverhältnis aufgenommen wird. In diesem Fall ist das 
Sabbatical nach den für Beamte geltenden Bestimmungen weiterzuführen. 

Art. 3 Z 3 bis 6: Art. 3 Z 3 bis 6: 
§ 26. (1) ….. § 26. (1) ….. 
(2) Gemäß Abs. 1 Z 1 sind voranzusetzen: (2) Gemäß Abs. 1 Z 1 sind voranzusetzen: 

 1. …..  1. ….. 
 a) …..  a) ….. 
 b) …..  b) ….. 
 aa) …..  aa) ….. 
 bb) …..  bb) ….. 
 cc) an einer mit Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten inländischen 

Privatschule 
 cc) an einer mit Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten inländischen 

Privatschule oder 
  dd) an einer Pädagogischen Hochschule oder Hochschule für Agrar- 

und Umweltpädagogik Wien 
 2.bis 6. …..  2.bis 6. ….. 
zurückgelegt worden ist; zurückgelegt worden ist; 
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 7. …..  7. ….. 
 a) …..  a) ….. 
 b) eines abgeschlossenen Studiums an einer Universität oder Hochschule 

bis zum Ausmaß der in lit. a vorgesehenen Zeit, wenn der 
Vertragsbedienstete der Entlohnungsgruppe l 2a 2 oder l 2a 1 angehört 
und das Hochschulstudium gemäß Anlage 1 zum BDG 1979 für 
entsprechend eingestufte Beamte als alternatives 
Ernennungserfordernis zum Studium an einer Akademie vorgesehen 
ist; 

 b) eines abgeschlossenen Studiums an einer Universität oder 
Hochschule bis zum Ausmaß der in lit. a vorgesehenen Zeit, wenn 
der Vertragsbedienstete der Entlohnungsgruppe l 2a 2 oder l 2a 1 
angehört und das Hochschulstudium gemäß Anlage 1 zum BDG 1979 
für entsprechend eingestufte Beamte als alternatives 
Ernennungserfordernis zum Studium an einer Akademie vorgesehen 
ist, 

  c) eines abgeschlossenen Studiums an einer Pädagogischen Hochschule 
oder Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik Wien, das für den 
Vertragsbediensteten Aufnahmeerfordernis gewesen ist, sowie die 
zurückgelegte Berufspraxis, wenn sie nach den jeweils geltenden 
Prüfungsvorschriften für die Erlangung der Lehrbefähigung für eine 
Verwendung in der Entlohnungsgruppe l 2a 2 vorgeschrieben war, in 
beiden Fällen bis zum Höchstausmaß von insgesamt zwei Jahren, 
sofern jedoch das Studium lehrplanmäßig länger dauert, bis zum 
Höchstausmaß des lehrplanmäßig vorgesehenen Studiums; 

 8. …..  8. ….. 
(2a) bis (2e) ….. (2a) bis (2e) ….. 
(2f) Soweit Abs. 2 die Berücksichtigung von Dienstzeiten oder Zeiten im 

Lehrberuf von der Zurücklegung bei einer inländischen Gebietskörperschaft, 
einer inländischen Schule oder sonst genannten inländischen Einrichtung 
abhängig macht, sind diese Zeiten auch dann zur Gänze für den 
Vorrückungsstichtag zu berücksichtigen, wenn sie 

(2f) Soweit Abs. 2 die Berücksichtigung von Dienstzeiten oder Zeiten im 
Lehrberuf von der Zurücklegung bei einer inländischen Gebietskörperschaft, 
einer inländischen Schule oder sonst genannten inländischen Einrichtung 
abhängig macht, sind diese Zeiten auch dann zur Gänze für den 
Vorrückungsstichtag zu berücksichtigen, wenn sie 

 1. …..  1. ….. 
 2. …..  2. ….. 
 3. nach dem 1. Juni 2002 bei einer vergleichbaren Einrichtung der Schweiz 

(Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren 
Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
andererseits über die Freizügigkeit, BGBl. III Nr. 133/2002) zurückgelegt 
worden sind. 

 3. bei einer vergleichbaren Einrichtung der Schweiz (Abkommen zwischen 
der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits über die 
Freizügigkeit, BGBl. III Nr. 133/2002) zurückgelegt worden sind, 

  4. bei einer Einrichtung der Europäischen Union oder bei einer sonstigen 
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zwischenstaatlichen Einrichtung, der Österreich angehört, zurückgelegt 
worden sind. 

Art. 3 Z 7 und 8: Art. 3 Z 7 und 8: 
§ 29b. (1) ….. § 29b. (1) ….. 
(2) Ein Vertragsbediensteter, (2) Ein Vertragsbediensteter, 

 1. …..  1. ….. 
 2. …..  2. ….. 
 3. …..  3. ….. 
 4. …..  4. ….. 
 5. der zum Rektor gemäß § 23 des Universitätsgesetzes 2002, 

BGBl. I Nr. 120/2002, oder hauptamtlichen Vizerektor gemäß § 24 des 
Universitätsgesetzes 2002 einer Universität gewählt wird, 

 5. der zum Rektor gemäß § 23 des Universitätsgesetzes 2002, 
BGBl. I Nr. 120/2002, oder hauptamtlichen Vizerektor gemäß § 24 des 
Universitätsgesetzes 2002 einer Universität gewählt wird oder 

  6. der zum Rektor oder Vizerektor einer Pädagogischen Hochschule gemäß 
§ 1 Abs. 1 oder § 4 Abs. 1 Z 1 des Hochschulgesetzes 2005, BGBl. I 
Nr. 30/2006, bestellt wird, 

ist für die Dauer der Mitgliedschaft zum unabhängigen Verwaltungssenat oder zu 
einem Organ einer zwischenstaatlichen Einrichtung oder der Bestellung zum 
Vizepräsidenten oder der Betrauung mit der Funktion eines Generalsekretärs oder 
der Ausübung der Funktion als Rektor oder als hauptamtlicher Vizerektor einer 
Universität gegen Entfall der Bezüge beurlaubt. 

ist für die Dauer der Mitgliedschaft zum unabhängigen Verwaltungssenat oder 
zu einem Organ einer zwischenstaatlichen Einrichtung oder der Bestellung zum 
Vizepräsidenten oder der Betrauung mit der Funktion eines Generalsekretärs 
oder der Ausübung der Funktion als Rektor oder als hauptamtlicher Vizerektor 
einer Universität oder der Ausübung der Funktion als Rektor oder als Vizerektor 
einer Pädagogischen Hochschule gegen Entfall der Bezüge beurlaubt. 

(3) bis (5) ….. (3) bis (5) ….. 
Art. 3 Z 9: Art. 3 Z 9: 
§ 29e. (1) ….. § 29e. (1) ….. 
(2) Eine gänzliche Beanspruchung der Arbeitskraft im Sinne des Abs. 1 liegt 

vor, solange das behinderte Kind 
(2) Eine gänzliche Beanspruchung der Arbeitskraft im Sinne des Abs. 1 

liegt vor, solange das behinderte Kind 
 1. …..  1. ….. 
 2. während der Dauer der allgemeinen Schulpflicht wegen Schulunfähigkeit 

(§ 15 des Schulpflichtgesetzes 1985) entweder von der allgemeinen 
Schulpflicht befreit ist oder ständiger persönlicher Hilfe und Pflege 
bedarf, 

 2. während der Dauer der allgemeinen Schulpflicht entweder vom Besuch 
der Schule befreit ist (§ 15 des Schulpflichtgesetzes 1985) oder 
ständiger persönlicher Hilfe und Pflege bedarf, 
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 3. …..  3. ….. 
(3) bis (6) ….. (3) bis (6) ….. 
Art. 3 Z 10 bis 12: Art. 3 Z 10 bis 12: 
§ 29f. (1) Der Vertragsbedienstete hat - unbeschadet des § 29a - Anspruch 

auf Pflegefreistellung, wenn er aus einem der folgenden Gründe nachweislich an 
der Dienstleistung verhindert ist: 

§ 29f. (1) Der Vertragsbedienstete hat - unbeschadet des § 29a - Anspruch 
auf Pflegefreistellung, wenn er aus einem der folgenden Gründe nachweislich an 
der Dienstleistung verhindert ist: 

 1. wegen der notwendigen Pflege eines im gemeinsamen Haushalt lebenden 
erkrankten oder verunglückten nahen Angehörigen oder 

 1. wegen der notwendigen Pflege eines im gemeinsamen Haushalt 
lebenden erkrankten oder verunglückten nahen Angehörigen oder 
Kindes der Person, mit der der Vertragsbedienstete in 
Lebensgemeinschaft lebt oder 

 2. wegen der notwendigen Betreuung seines Kindes, Wahl- oder 
Pflegekindes, wenn die Person, die das Kind ständig betreut hat, aus den 
Gründen des § 15d Abs. 2 Z 1 bis 4 MSchG für diese Pflege ausfällt. 

 2. wegen der notwendigen Betreuung seines Kindes, Wahl- oder 
Pflegekindes, Stiefkindes oder des Kindes der Person, mit der der 
Vertragsbedienstete in Lebensgemeinschaft lebt, wenn die Person, die 
das Kind ständig betreut hat, aus den Gründen des § 15d Abs. 2 Z 1 bis 
4 MSchG für diese Pflege ausfällt. 

(2) und (3) ….. (2) und (3) ….. 
(4) Darüber hinaus besteht - unbeschadet des § 29a - Anspruch auf 

Pflegefreistellung bis zum Höchstausmaß einer weiteren Woche der im Abs. 3 
angeführten Dienstzeit im Kalenderjahr, wenn der Vertragsbedienstete 

(4) Darüber hinaus besteht - unbeschadet des § 29a - Anspruch auf 
Pflegefreistellung bis zum Höchstausmaß einer weiteren Woche der im Abs. 3 
angeführten Dienstzeit im Kalenderjahr, wenn der Vertragsbedienstete 

 1. …..  1. ….. 
 2. wegen der notwendigen Pflege seines im gemeinsamen Haushalt 

lebenden erkrankten Kindes, Wahl- oder Pflegekindes, das das zwölfte 
Lebensjahr noch nicht überschritten hat, an der Dienstleistung neuerlich 
verhindert ist. 

 2. wegen der notwendigen Pflege seines im gemeinsamen Haushalt 
lebenden erkrankten Kindes (einschließlich Wahl-, Pflege- oder 
Stiefkindes oder Kindes der Person, mit der der Vertragsbedienstete in 
Lebensgemeinschaft lebt), das das zwölfte Lebensjahr noch nicht 
überschritten hat, an der Dienstleistung neuerlich verhindert ist. 

(5) bis (7) ….. (5) bis (7) ….. 
Art. 3 Z 13: Art. 3 Z 13: 
§ 36b. (1) ….. § 36b. (1) ….. 

 1. Universitätsabsolventen zur Entlohnungsgruppe v1,  1. Universitätsabsolventen und Absolventen eines Fachhochschul-
Studienganges, für den ein Doktoratsstudium an einer Universität ohne 
zusätzliche Erfordernisse (verlängerte Studiendauer) gemäß § 5 Abs. 3 
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des Bundesgesetzes über Fachhochschul-Studiengänge, 
BGBl. Nr. 340/1993, vorgesehen ist, zur Entlohnungsgruppe v1, 

 2. Fachhochschulabsolventen und Maturanten zur Entlohnungsgruppe v2 
und 

 2. sonstige Fachhochschulabsolventen und Maturanten zur 
Entlohnungsgruppe v2 und 

 3. …..  3. ….. 
Art. 3 Z 14: Art. 3 Z 14: 
§ 37a. (1) Der Besetzung einer freien Planstelle eines Vertragslehrers des 

Entlohnungsschemas I L oder II L hat ein Ausschreibungs- und 
Bewerbungsverfahren voranzugehen. Auf dieses Verfahren sind die §§ 203 bis 
203l und 207m BDG 1979 nach Maßgabe der folgenden Absätze anzuwenden. 

§ 37a. (1) Der Besetzung einer freien Planstelle eines Vertragslehrers des 
Entlohnungsschemas I L oder II L hat ein Ausschreibungs- und 
Bewerbungsverfahren voranzugehen. Auf dieses Verfahren sind die §§ 203 bis 
203l und §§ 207 bis 207m BDG 1979 nach Maßgabe der folgenden Absätze 
anzuwenden. 

(2) bis (5) ….. (2) bis (5) ….. 
Art. 3 Z 15: Art. 3 Z 15: 
§ 40. (1) und (2) ….. § 40. (1) und (2) ….. 
(3) Wenn es für sie günstiger ist, sind Vertragslehrer des 

Entlohnungsschemas I L abweichend vom Abs. 2 in die Entlohnungsgruppe l 2b 1 
einzureihen: 

(3) Wenn es für sie günstiger ist, sind Vertragslehrer des 
Entlohnungsschemas I L abweichend vom Abs. 2 in die 
Entlohnungsgruppe l 2b 1 einzureihen: 

 1. bei Verwendung als Lehrer an Berufsschulen, für den Fachunterricht an 
gewerblichen, technischen und kunstgewerblichen Fachschulen, an 
höheren technischen und gewerblichen Lehranstalten sowie für Werken 
und den praktischen Unterricht an Werkschulheimen: Personen, die die 
betreffende Lehramtsprüfung noch nicht abgelegt haben, jedoch die 
Aufnahmeerfordernisse nach § 113 des Schulorganisationsgesetzes 
einschließlich der vorgeschriebenen Mindestdauer der Berufspraxis 
nachweisen, 

 1. bei Verwendung als Lehrer an Berufsschulen, für den Fachunterricht an 
gewerblichen, technischen und kunstgewerblichen Fachschulen, an 
höheren technischen und gewerblichen Lehranstalten sowie für Werken 
und den praktischen Unterricht an Werkschulheimen: Personen, die die 
entsprechende Lehrbefähigung noch nicht erlangt haben, jedoch die 
Zulassungsvoraussetzungen nach § 51 des Hochschulgesetzes 2005 
erfüllen, 

 2. …..  2. ….. 
Personen, die je nach Verwendung die Befähigungsprüfung für 
Kindergärtnerinnen (und Horterzieherinnen) oder die Reife- und 
Befähigungsprüfung für Kindergärten (und Horte) oder die Befähigungsprüfung 
für Erzieher oder die Reife- und Befähigungsprüfung für Erzieher aufweisen. 

Personen, die je nach Verwendung die Befähigungsprüfung für 
Kindergärtnerinnen (und Horterzieherinnen) oder die Reife- und 
Befähigungsprüfung für Kindergärten (und Horte) oder die Befähigungsprüfung 
für Erzieher oder die Reife- und Befähigungsprüfung für Erzieher aufweisen. 

Art. 3 Z 16: Art. 3 Z 16: 
§ 47. (1) und (2) ….. § 47. (1) und (2) ….. 
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 Sabbatical 
 § 47a. Die §§ 20a und 20b sind auf Vertragslehrer des Entlohnungsschemas 

I L mit folgenden Abweichungen anzuwenden: 
  1. Die Rahmenzeit und die Freistellung haben grundsätzlich volle 

Schuljahre zu umfassen. Als Schuljahr gilt dabei jeweils der Zeitraum 
vom 1. September bis zum 31. August. 

  2. Auf die nach Abschnitt V des Gehaltsgesetzes 1956 gebührenden 
Dienstzulagen und Ergänzungszulagen und auf die Erzieherzulage ist 
die Aliquotierungsbestimmung des § 20b Abs. 1 nicht anzuwenden. 

  3. Während der Freistellung gebühren die in Z 2 angeführten Zulagen 
nicht. 

Art. 3 Z 17: Art. 3 Z 17: 
§ 49f. (1) bis (7) ….. § 49f. (1) bis (7) ….. 
(8) Eine Versetzung (§ 6) oder eine Dienstzuteilung (§ 6a) ist nur mit 

Zustimmung des Professors zulässig. Keiner solchen Zustimmung bedarf es bei 
Auflassung des betreffenden Faches an der Universität im Rahmen 
studienrechtlicher Änderungen. Die Versetzung oder Dienstzuteilung obliegt dem 
Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur und ist an die Zustimmung 
der beteiligten Universitäten gebunden. 

(8) Eine Versetzung (§ 6) oder eine Dienstzuteilung (§ 6a) ist nur mit 
Zustimmung des Professors zulässig. Keiner solchen Zustimmung bedarf es bei 
Auflassung des betreffenden Faches an der Universität im Rahmen 
studienrechtlicher Änderungen. Die Versetzung oder Dienstzuteilung obliegt 
dem Bundesminister für Wissenschaft und Forschung und ist an die Zustimmung 
der beteiligten Universitäten gebunden. 

(9) ….. (9) ….. 
Art. 3 Z 18: Art. 3 Z 18: 
§ 75. (1) und (2) ….. § 75. (1) und (2) ….. 
(3) Der Anspruch auf Ergänzungszulage nach Abs. 1 erlischt, wenn (3) Der Anspruch auf Ergänzungszulage nach Abs. 1 erlischt, wenn 

 1. …..  1. ….. 
 2. …..  2. ….. 
 3. …..  3. ….. 
 4. der fünfjährige Zeitraum der befristeten Bestellung des 

Vertragsbediensteten gemäß § 68 bei Beibehalten des Arbeitsplatzes 
enden würde. 

 4. der Zeitraum der befristeten Bestellung des Vertragsbediensteten gemäß 
§ 68 bei Beibehalten des Arbeitsplatzes enden würde. 

(4) bis (11) ….. (4) bis (11) ….. 
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Art. 3 Z 19 und 20: Art. 3 Z 19 und 20: 
§ 82a. (1) Weist ein Vertragsbediensteter Vordienstzeiten § 82a. (1) Weist ein Vertragsbediensteter Vordienstzeiten 

 1. …..  1. ….. 
 2. …..  2. ….. 
 3. …..  3. ….. 
 4. gemäß § 26 Abs. 2f Z 1  4. gemäß § 26 Abs. 2f Z 1 oder 4 
auf, die noch nicht nach einer anderen Bestimmung zur Gänze für die Ermittlung 
des Vorrückungsstichtages berücksichtigt worden sind, und die nun auf Grund 
des jeweils angeführten Bundesgesetzes zur Gänze zu berücksichtigen sind, ist 
auf seinen Antrag der Vorrückungsstichtag entsprechend zu verbessern. 

auf, die noch nicht nach einer anderen Bestimmung zur Gänze für die Ermittlung 
des Vorrückungsstichtages berücksichtigt worden sind, und die nun auf Grund 
des jeweils angeführten Bundesgesetzes zur Gänze zu berücksichtigen sind, ist 
auf seinen Antrag der Vorrückungsstichtag entsprechend zu verbessern. 

(2) ….. (2) ….. 
(3) Rechtswirksam sind Anträge  

 1. gemäß Abs. 1 Z 1, wenn sie vor Ablauf des 31. Juli 2003,  
 2. gemäß Abs. 1 Z 2, wenn sie vor Ablauf des 31. Juli 2002,  
 3. gemäß Abs. 1 Z 3 oder Z 4, wenn sie vor Ablauf des 31. Dezember 2006  
gestellt werden.  

(4) bis (7) ….. (4) bis (7) ….. 
Art. 3 Z 21: Art. 3 Z 21: 

Heimaturlaub  
§ 82b. (1) Hat ein Vertragsbediensteter am 1. Jänner 2003 die für seinen 

Dienstort gemäß § 2 Abs. 1 der Heimaturlaubsverordnung BGBl. Nr. 120/1985, 
zuletzt geändert BGBl. II Nr. 174/2002, erforderliche Verwendungsdauer 
vollendet, so ist auf den fälligen Heimaturlaub die bisherige Regelung 
anzuwenden. 

 

(2) Befindet sich ein Vertragsbediensteter am 1. Jänner 2003 im 
Heimaturlaub, so ist auf diesen Heimaturlaub die bisherige Regelung 
anzuwenden. 

 

Erholungsurlaub  
§ 82c. Ein bis zum 31. Dezember 2004 nicht in Stunden ausgedrückter, nicht 

verbrauchter Erholungsurlaub (Heimaturlaub) ist ab 1. Jänner 2005 derart in 
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Stunden umzurechnen, dass jedem Tag des nicht verbrauchten Erholungsurlaubes 
(Heimaturlaubes) acht Stunden entsprechen. 

Sonderurlaub  
§ 83a. Im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieser Bestimmung aufrechte 

Sonderurlaube, welche nach § 29a für eine drei Monate übersteigende Dauer 
gewährt wurden, enden spätestens mit Ablauf des 31. August 2002. Danach 
wirksam werdende, nach § 29a für eine drei Monate übersteigende Dauer 
gewährte Sonderurlaube enden jedenfalls mit Ablauf der Dauer von drei 
Monaten. 

 

Art. 3 Z 22 bis 25: Art. 3 Z 22 bis 25: 
§ 84. (1) Auf die nachstehend angeführten Vertragsbediensteten sind die 

folgenden Abs. 1a bis 8 anzuwenden: 
§ 84. (1) Auf die nachstehend angeführten Vertragsbediensteten sind die 

folgenden Abs. 1a bis 8 anzuwenden: 
 1. …..  1. ….. 
 2. …..  2. ….. 
 3. …..  3. ….. 
 4. auf Universitätslehrer gemäß den Abschnitten III und IV, soweit sich aus 

den §§ 54f und 58c für bestimmte Universitätslehrer nicht anderes ergibt. 
 4. auf Universitätslehrer gemäß den Abschnitten III und IV, soweit sich 

aus den §§ 54f und 58c für bestimmte Universitätslehrer nicht anderes 
ergibt, 

  5. auf Vertragsbedienstete, deren Dienstzeiten in einem früheren 
Dienstverhältnis zu einer inländischen Gebietskörperschaft für die 
Vorrückung angerechnet werden, wenn bei Beendigung des 
Dienstverhältnisses keine Abfertigung gebührte oder diese rückerstattet 
worden ist. Dies gilt nicht, wenn das frühere Dienstverhältnis in einer 
Weise beendet worden ist, durch die ein Abfertigungsanspruch 
erloschen ist, oder, falls Abs. 2 auf das Dienstverhältnis anzuwenden 
gewesen wäre, erloschen wäre. 

Die Anwendbarkeit von Bestimmungen der Abs. 1a bis 8 schließt eine 
Anwendung des § 35 jedenfalls aus. 

Die Anwendbarkeit von Bestimmungen der Abs. 1a bis 8 schließt eine 
Anwendung des § 35 jedenfalls aus. 

(1a) bis (3a) ….. (1a) bis (3a) ….. 
(3b) Abweichend von Abs. 2 gebührt eine Abfertigung einem 

Vertragsbediensteten auch dann, wenn das Dienstverhältnis 
 

 1. mindestens zehn Jahre ununterbrochen gedauert hat und bei Männern  
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nach der Vollendung des 65. Lebensjahres, bei Frauen nach der 
Vollendung des 60. Lebensjahres oder 

 2. wegen Inanspruchnahme einer Pension aus einer gesetzlichen 
Pensionsversicherung 

 

durch den Vertragsbediensteten gekündigt wird.  
(3c) Abweichend vom Abs. 2 gebührt einem Vertragsbediensteten eine 

Abfertigung auch dann, wenn das Dienstverhältnis mindestens zehn Jahre 
ununterbrochen gedauert hat und er wegen Inanspruchnahme einer Gleitpension 
aus einer gesetzlichen Pensionsversicherung das Dienstverhältnis 

 

 1. kündigt oder  
 2. mit einem im § 253c Abs. 2 ASVG genannten verminderten 

Arbeitszeitausmaß fortsetzt. 
 

Der Anspruch auf Abfertigung gemäß Z 2 entsteht mit dem Zeitpunkt der 
Herabsetzung der Arbeitszeit. 

 

(3d) Hat der Vertragsbedienstete eine Abfertigung gemäß Abs. 3c erhalten, 
sind die bis zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Gleitpension zurückgelegten 
Dienstzeiten für einen weiteren Abfertigungsanspruch nicht zu berücksichtigen. 

 

(3e) Hat eine Abfertigung gemäß Abs. 3c das nach Abs. 4 mögliche 
Höchstausmaß erreicht, so entsteht ab dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Gleitpension kein weiterer Abfertigungsanspruch. In allen übrigen Fällen entsteht 
ein weiterer Abfertigungsanspruch nur insoweit, als 

 

 1. die Anzahl der der Abfertigung zugrundegelegten Monatsentgelte (samt 
allfälligen Kinderzulagen) anlässlich der Inanspruchnahme der 
Gleitpension und 

 

 2. die Anzahl der der Abfertigung zugrundegelegten Monatsentgelte (samt 
allfälligen Kinderzulagen) anlässlich der Beendigung der 
Inanspruchnahme der Gleitpension 

 

zusammen das nach Abs. 4 mögliche Höchstausmaß nicht übersteigen.  
(4) bis (6) ….. (4) bis (6) ….. 
(7) Wird ein Vertragsbediensteter, der gemäß Abs. 3, (7) Wird ein Vertragsbediensteter, der gemäß Abs. 3 

 1. das Dienstverhältnis gekündigt oder  1. das Dienstverhältnis gekündigt oder 
 2. seinen vorzeitigen Austritt aus dem Dienstverhältnis erklärt hat,  2. seinen vorzeitigen Austritt aus dem Dienstverhältnis erklärt hat, 
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innerhalb von sechs Monaten nach Beendigung dieses Dienstverhältnisses in ein 
Dienstverhältnis zu einer inländischen Gebietskörperschaft oder in ein 
Arbeitsverhältnis zu einer Universität aufgenommen, so hat er dem Bund oder der 
Universität, von der er die Abfertigung anlässlich der Beendigung des bisherigen 
Dienstverhältnisses bzw. Arbeitsverhältnisses erhalten hat, diese 
zurückzuerstatten. 

innerhalb von sechs Monaten nach Beendigung dieses Dienstverhältnisses in ein 
öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis zu einer inländischen Gebietskörperschaft 
aufgenommen, so hat er dem Bund oder der Universität die Abfertigung, die er 
anlässlich der Beendigung des bisherigen Dienstverhältnisses bzw. 
Arbeitsverhältnisses erhalten hat, zurückzuerstatten. 

(8) ….. (8) ….. 
 § 84a. Bei Aufnahme nach dem 30. Juni 2007 in ein Dienstverhältnis zum 

Bund, auf das dieses Bundesgesetz anzuwenden ist, ist § 54 Abs. 3 GehG nicht 
anzuwenden. 

Art. 3 Z 26: Art. 3 Z 26: 
§ 92c. (1) bis (4) ….. § 92c. (1) bis (4) ….. 
(5) Ist ein Vertragslehrer des Entlohnungsschemas II L aus dem 

Dienstverhältnis ausgeschieden und wird er innerhalb von sechs Monaten nach 
Beendigung dieses Dienstverhältnisses 

(5) Ist ein Vertragslehrer des Entlohnungsschemas II L aus dem 
Dienstverhältnis ausgeschieden und wird er innerhalb von sechs Monaten nach 
Beendigung dieses Dienstverhältnisses in ein öffentlich-rechtliches 
Dienstverhältnis zu einer inländischen Gebietskörperschaft aufgenommen, so hat 
er dem Bund die anlässlich der Beendigung des bisherigen Dienstverhältnisses 
erhaltene Abfertigung zurückzuerstatten. 

 1. in ein Dienstverhältnis als Vertragslehrer oder  
 2. in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis als Lehrer  
zu einer inländischen Gebietskörperschaft aufgenommen, so hat er dem Bund die 
anlässlich der Beendigung des bisherigen Dienstverhältnisses erhaltene 
Abfertigung zurückzuerstatten. 

 

Art. 3 Z 27 und 28: Art. 3 Z 27 und 28: 
§ 100. (1) bis (17) ….. § 100. (1) bis (17) ….. 
(18) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 138/1997 treten in 

Kraft: 
(18) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 138/1997 treten in 

Kraft: 
 1. …..  1. ….. 
 2. …..  2. ….. 
Die §§ 47a bis 47c samt Überschrift treten mit Ablauf des 31. August 2007 außer 
Kraft; sie sind jedoch auf Rahmenzeiten, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht 

Die §§ 47a bis 47c samt Überschrift treten mit Ablauf des 31. August 2007 außer 
Kraft; sie sind jedoch in der bis zum 31. August 2007 geltenden Fassung auf 
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abgelaufen sind, bis zu deren Ablauf weiterhin anzuwenden. Rahmenzeiten, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgelaufen sind, bis zu deren 
Ablauf weiterhin anzuwenden. 

 (xx) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2007 treten in 
Kraft: 

  1. § 29b Abs. 2 mit 1. September 2006, 
  2. § 49f Abs. 8 mit 1. März 2007, 
  3. § 26 Abs. 2f Z 4, § 29f Abs. 1 Z 1 und 2 und Abs. 4 Z 2 und § 82a 

Abs. 1 Z 4, § 84 Abs. 7, § 84a, § 92c Abs. 5 mit 1. Juli 2007, 
  4. die die §§ 20a, 20b und 47a betreffenden Zeilen des 

Inhaltsverzeichnisses, § 20a samt Überschrift, § 20b samt Überschrift, 
§ 29e Abs. 2 Z 2, § 37a Abs. 1 und § 47a samt Überschrift mit 
1. September 2007 und 

  5. § 40 Abs. 3 Z 1 mit 1. Oktober 2007. 

Artikel 4 

Änderung der Reisegebührenvorschrift 1955 
Art. 4 Z 1 bis 3: Art. 4 Z 1 bis 3: 
§ 3. (1) Es werden eingereiht: § 3. (1) Es werden eingereiht: 

 1. …..  1. ….. 
 2. in die Gebührenstufe 2a:  2. in die Gebührenstufe 2a: 
 a) …..  a) ….. 
 b) …..  b) ….. 
 c) …..  c) ….. 
 d) …..  d) ….. 
 e) …..  e) ….. 
 f) …..  f) ….. 
 g) …..  g) ….. 
 h) Militärpersonen  h) Militärpersonen 
 aa) der Verwendungsgruppen M BUO 2 und M ZUO 2 der 

Funktionsgruppe 2 ab der Gehaltsstufe 18, 
 aa) der Verwendungsgruppe M BUO 2 der Funktionsgruppe 2 ab der 

Gehaltsstufe 18, 
 bb) der Verwendungsgruppen M BUO 1 und M ZUO 1 ab der  bb) der Verwendungsgruppe M BUO 1 ab der Gehaltsstufe 13, 
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Gehaltsstufe 13, 
 cc) …..  cc) ….. 
 dd) …..  dd) ….. 
 ee) …..  ee) ….. 
 i) …..  i) ….. 
 j) …..  j) ….. 
 k) …..  k) ….. 
 l) …..  l) ….. 
 m) …..  m) ….. 
 n) …..  n) ….. 
 3. in die Gebührenstufe 2b:  3. in die Gebührenstufe 2b: 
 a) …..  a) ….. 
 b) …..  b) ….. 
 c) …..  c) ….. 
 d) …..  d) ….. 
 e) …..  e) ….. 
 f) …..  f) ….. 
 g) …..  g) ….. 
 h) Militärpersonen  h) Militärpersonen 
 aa) der Verwendungsgruppen M BO 2 und M ZO 2 der 

Grundlaufbahn und der Funktionsgruppen 1 und 2 ab der 
Gehaltsstufe 18, der Funktionsgruppen 3 bis 8 in den 
Gehaltsstufen 16 bis 19 (erstes bis viertes Jahr), der 
Funktionsgruppe 9 in den Gehaltsstufen 16 bis 18, 

 aa) der Verwendungsgruppe M BO 2 der Grundlaufbahn und der 
Funktionsgruppen 1 und 2 ab der Gehaltsstufe 18, der 
Funktionsgruppen 3 bis 8 in den Gehaltsstufen 16 bis 19 (erstes 
bis viertes Jahr), der Funktionsgruppe 9 in den Gehaltsstufen 16 
bis 18, 

 bb) der Verwendungsgruppen M BO 1 und M ZO 1 der 
Grundlaufbahn und der Funktionsgruppe 1 in den 
Gehaltsstufen 11 bis 16 und der Funktionsgruppen 2 bis 7 in den 
Gehaltsstufen 11 und 12, 

 bb) der Verwendungsgruppen M BO 1 und M ZO 1 der 
Grundlaufbahn und der Funktionsgruppe 1 in den 
Gehaltsstufen 11 bis 16 und der Funktionsgruppen 2 bis 6 in den 
Gehaltsstufen 11 und 12, 

 i) …..  i) ….. 
 j) …..  j) ….. 
 k) …..  k) ….. 
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 l) …..  l) ….. 
 m) …..  m) ….. 
 4. in die Gebührenstufe 3:  4. in die Gebührenstufe 3: 
 a) …..  a) ….. 
 b)  …..  b)  ….. 
 c)  …..  c)  ….. 
 d) …..  d) ….. 
 e) …..  e) ….. 
 f) …..  f) ….. 
 g) Militärpersonen  g) Militärpersonen 
 aa) der Verwendungsgruppen M BO 2 und M ZO 2 der 

Funktionsgruppen 3 bis 8 ab der Gehaltsstufe 19 (fünftes Jahr) 
und der Funktionsgruppe 9 in der Gehaltsstufe 19, 

 aa) der Verwendungsgruppe M BO 2 der Funktionsgruppen 3 bis 8 
ab der Gehaltsstufe 19 (fünftes Jahr) und der Funktionsgruppe 9 
in der Gehaltsstufe 19, 

 bb) der Verwendungsgruppen M BO 1 und M ZO 1 der 
Grundlaufbahn und der Funktionsgruppe 1 ab der Gehaltsstufe 17,

 bb) der Verwendungsgruppe M BO 1 der Grundlaufbahn und der 
Funktionsgruppe 1 ab der Gehaltsstufe 17, 

 cc) der Verwendungsgruppen M BO 1 und M ZO 1 der 
Funktionsgruppen 2 bis 7 ab der Gehaltsstufe 13 und der 
Funktionsgruppen 8 und 9, 

 cc) der Verwendungsgruppe M BO 1 der Funktionsgruppen 2 bis 6 
ab der Gehaltsstufe 13 und der Funktionsgruppen 7, 8 und 9, 

 h) …..  h) ….. 
 i) …..  i) ….. 
 j) …..  j) ….. 
 k) …..  k) ….. 

(2) bis (5) ….. (2) bis (5) ….. 
Art. 4 Z 4 und 5: Art. 4 Z 4 und 5: 
§ 49a. (1) Für die Aufwendungen, die mit der Teilnahme an § 49a. (1) Für die Aufwendungen, die mit der Teilnahme an 

 1. …..  1. ….. 
 2. gleichwertigen Schulveranstaltungen, die an den Pädagogischen und 

Berufspädagogischen Akademien durchgeführt werden, 
 2. gleichwertigen Veranstaltungen, die an den Pädagogischen  

Hochschulen durchgeführt werden, 
verbunden sind, haben Lehrer abweichend von den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes Anspruch auf Reisegebühren, die unter Bedachtnahme auf die 
Art dieser Veranstaltungen und die mit der Teilnahme an ihnen verbundenen 

verbunden sind, haben Lehrer abweichend von den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes Anspruch auf Reisegebühren, die unter Bedachtnahme auf die 
Art dieser Veranstaltungen und die mit der Teilnahme an ihnen verbundenen 

59/M
E

 X
X

III. G
P - M

inisterialentw
urf - M

aterialien - T
extgegenüberstellung

57 von 121



 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 

Gegebenheiten vom zuständigen Bundesminister im Einvernehmen mit dem 
Bundeskanzler durch Verordnung festzusetzen sind. 

Gegebenheiten vom zuständigen Bundesminister im Einvernehmen mit dem 
Bundeskanzler durch Verordnung festzusetzen sind. 

(2) In der Verordnung sind die Ermittlungsgrundlagen der 
Reisekostenvergütung unter Berücksichtigung der tatsächlichen Aufwendungen 
zu regeln. Die Festsetzung der Reisezulage hat in der Verordnung je nach Art der 
Schulveranstaltung in einheitlichen Sätzen zu erfolgen, wobei vom Betrag der 
Tagesgebühr des Tarifes I 

(2) In der Verordnung sind die Ermittlungsgrundlagen der 
Reisekostenvergütung unter Berücksichtigung der tatsächlichen Aufwendungen 
zu regeln. Die Festsetzung der Reisezulage hat in der Verordnung je nach Art der 
Schulveranstaltung bzw. Veranstaltung in einheitlichen Sätzen zu erfolgen, 
wobei vom Betrag der Tagesgebühr des Tarifes I 

 1. …..  1. ….. 
 2. der Gebührenstufe 2b (für Lehrer an mittleren und höheren Schulen, an 

Pädagogischen und Berufspädagogischen Akademien) 
 2. der Gebührenstufe 2b (für Lehrer an mittleren und höheren Schulen und 

an Pädagogischen Hochschulen) 
auszugehen ist. Ein tatsächlicher Mehraufwand für die Nächtigung ist darüber 
hinaus unter Zugrundelegung der Nächtigungskosten festzusetzen, die an der 
Schulveranstaltung teilnehmende Schüler je Nacht zu tragen haben. 

auszugehen ist. Ein tatsächlicher Mehraufwand für die Nächtigung ist darüber 
hinaus unter Zugrundelegung der Nächtigungskosten festzusetzen, die an der 
Schulveranstaltung bzw. Veranstaltung teilnehmende Schüler je Nacht zu tragen 
haben. 

(3) ….. (3) ….. 
Art. 4 Z 6: Art. 4 Z 6: 
§ 77. (1) bis (25) ….. § 77. (1) bis (25) ….. 
 (26) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2007 treten in 

Kraft: 
  1. § 3 Abs. 1 Z 2 lit. h sublit. aa und bb, § 3 Abs. 1 Z 3 lit. h sublit. aa und 

bb und § 3 Abs. 1 Z 4 lit. g sublit. aa bis cc mit 1. Jänner 2006 und 
  2. § 49a Abs. 1 Z 2 und Abs. 2 Z 2 mit 1. Oktober 2007. 

Artikel 5 

Änderung des Väter-Karenzgesetzes 
Art. 5 Z 1 und 2: Art. 5 Z 1 und 2: 
§ 10. (1) bis (9) ….. § 10. (1) bis (9) ….. 
(10) § 8 Abs. 1, 7 und 10 letzter Satz ist auf Bundesbeamte, Landeslehrer 

(§ 1 LDG 1984), Land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer (§ 1 LLDG 1985) 
und Klassenlehrer nicht anzuwenden. Die übrigen Bestimmungen des § 8 sowie 
§ 8a sind auf diese Beamten mit folgenden Abweichungen anzuwenden: 

(10) § 8 Abs. 1, 7 und 10 letzter Satz ist auf Bundesbeamte, Landeslehrer 
(§ 1 LDG 1984), Land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer (§ 1 LLDG 1985) 
und Klassenlehrer nicht anzuwenden. Die übrigen Bestimmungen des § 8 sowie 
§ 8a sind auf diese Beamten mit folgenden Abweichungen anzuwenden: 
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 1. …..  1. ….. 
 2. …..  2. ….. 
 3. …..  3. ….. 
 4. …..  4. ….. 
 5. …..  5. ….. 
 6. …..  6. ….. 
 7. Die Dienstbehörde kann auf Antrag des Beamten die vorzeitige 

Beendigung der Teilzeitbeschäftigung verfügen, wenn 
 7. Die Dienstbehörde kann auf Antrag des Beamten eine Änderung des 

Ausmaßes oder die vorzeitige Beendigung der Teilzeitbeschäftigung 
verfügen, wenn keine wichtigen dienstlichen Interessen entgegenstehen. 

 a) der Grund für die Teilzeitbeschäftigung weggefallen ist und   
 b) keine wichtigen dienstlichen Interessen entgegenstehen.   
 8. …..  8. ….. 

(11) bis (19) ….. (11) bis (19) ….. 
  
  

Artikel 6 

Änderung des Ausschreibungsgesetzes 1989 
Art. 6 Z 1 bis 7: Art. 6 Z 1 bis 7: 
§ 3. Vor der Betrauung einer Person mit der Leitung einer der folgenden 

nachgeordneten Dienststellen ist die betreffende Funktion auszuschreiben: 
§ 3. Vor der Betrauung einer Person mit der Leitung einer der folgenden 

nachgeordneten Dienststellen ist die betreffende Funktion auszuschreiben: 
 1. …..  1. ….. 
 2. im Bereich des Bundesministeriums für auswärtige Angelegenheiten: 

Kulturinstitute, 
 2. im Bereich des Bundesministeriums für europäische und internationale 

Angelegenheiten: Kulturforen, 
 3. …..  3. ….. 
 4. im Bereich des Bundesministeriums für soziale Sicherheit, Generationen 

und Konsumentenschutz: 
 4. im Bereich des Bundesministeriums für Soziales und 

Konsumentenschutz: 
 a) Bundessozialamt,  a) Bundessozialamt, 
 b) Landesstellen des Bundessozialamtes,  b) Landesstellen des Bundessozialamtes, 
 5. …..  5. ….. 
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 6. …..  6. ….. 
 7. …..  7. ….. 
 8. im Bereich des Bundesministeriums für Landesverteidigung:  8. im Bereich des Bundesministeriums für Landesverteidigung: 
 a) Kommando Landstreitkräfte,  a) Streitkräfteführungskommando, 
 b) Kommando Luftstreitkräfte,  b) Kommando Einsatzunterstützung, 
 c) Kommando Internationale Einsätze,  c) Brigadekommanden, 
 d) Kommando Einsatzunterstützung,  d) Landesverteidigungsakademie, 
 e) Brigadekommanden,  e) Theresianische Militärakademie, 
 f) Heeresbauverwaltungen,  f) Militärkommanden, 
 g) Landesverteidigungsakademie,  g) Heeresgeschichtliches Museum, 
 h) Theresianische Militärakademie,  
 i) Militärkommanden,  
 j) Heeresgeschichtliches Museum,  
 9. …..  9. ….. 
 10. im Bereich des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und 

Kultur: 
 10. im Bereich des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur: 

Bundesdenkmalamt, 
 a) Bundesdenkmalamt,  
 b) Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik,  
 c) Geologische Bundesanstalt,  
  11. im Bereich des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung: 
  a) Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, 
  b) Geologische Bundesanstalt, 
 11. im Bereich des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und 

Technologie: 
 12. im Bereich des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und 

Technologie: 
 a) Österreichisches Patentamt,  a) Österreichisches Patentamt, 
 b) Bundesanstalt für Verkehr,  b) Bundesanstalt für Verkehr, 
 12. im Bereich sämtlicher Ressorts:  13. im Bereich sämtlicher Ressorts: 

Leitung einer in den Z 1 bis 11 nicht angeführten Dienststelle mit mehr 
als 50 Beschäftigten, soweit nicht eigene Ausschreibungsverfahren im 
Sinne des § 82 bestehen. Dies gilt nicht für die Dienststellen im Bereich 
des Bundesministeriums für Landesverteidigung, durch deren 

Leitung einer in den Z 1 bis 12 nicht angeführten Dienststelle mit mehr 
als 50 Beschäftigten, soweit nicht eigene Ausschreibungsverfahren im 
Sinne des § 82 bestehen. Dies gilt nicht für die Dienststellen im Bereich 
des Bundesministeriums für Landesverteidigung, durch deren 
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Ausschreibung militärische Geheimnisse verletzt werden könnten. Ausschreibung militärische Geheimnisse verletzt werden könnten. 
Art. 6 Z 8: Art. 6 Z 8: 
§ 5. (1) und (1a) ….. § 5. (1) und (1a) ….. 
(2) Die Ausschreibung hat neben den allgemeinen Voraussetzungen jene 

besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten zu enthalten, die für die Erfüllung der mit 
der ausgeschriebenen Funktion oder des Arbeitsplatzes verbundenen 
Anforderungen von den Bewerbern erwartet werden. Diese besonderen 
Kenntnisse und Fähigkeiten sind in Übereinstimmung mit den in der 
Geschäftseinteilung vorgesehenen Aufgaben der jeweiligen Organisationseinheit 
festzulegen. Die Ausschreibung hat darüber hinaus über die Aufgaben des 
Inhabers der ausgeschriebenen Funktion oder des Arbeitsplatzes Aufschluss zu 
geben. Handelt es sich bei der Funktion oder dem Arbeitsplatz um eine gemäß § 1 
Abs. 3 Inländern vorbehaltene Verwendung, ist in der Ausschreibung darauf 
hinzuweisen. 

(2) Die Ausschreibung hat neben den allgemeinen Voraussetzungen jene 
besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten zu enthalten, die für die Erfüllung der 
mit der ausgeschriebenen Funktion oder des Arbeitsplatzes verbundenen 
Anforderungen von den Bewerberinnen und Bewerbern erwartet werden. Diese 
besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten sind in Übereinstimmung mit den in der 
Geschäftseinteilung vorgesehenen Aufgaben der jeweiligen Organisationseinheit 
festzulegen. In der Ausschreibung ist anzuführen, mit welcher Gewichtung die 
besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten bei der Beurteilung der Eignung jeweils 
berücksichtigt werden. Die Ausschreibung hat darüber hinaus über die Aufgaben 
der Inhaberin oder des Inhabers der ausgeschriebenen Funktion oder des 
Arbeitsplatzes Aufschluss zu geben. Handelt es sich bei der Funktion oder dem 
Arbeitsplatz um eine gemäß § 1 Abs. 3 Inländerinnen und Inländern 
vorbehaltene Verwendung, ist in der Ausschreibung darauf hinzuweisen. 

(2a) bis (8) ….. (2a) bis (8) ….. 
Art. 6 Z 9: Art. 6 Z 9: 
§ 7. (1) ….. § 7. (1) ….. 
(2) Die Begutachtungskommissionen haben aus vier Mitgliedern zu 

bestehen. Zwei Mitglieder sind vom Leiter der zuständigen Zentralstelle zu 
bestellen, je eines ist von der in Betracht kommenden Gewerkschaft des 
öffentlichen Dienstes und eines vom zuständigen Zentralausschuss zu entsenden. 

(2) Die Begutachtungskommissionen haben aus vier Mitgliedern zu 
bestehen. Die Leiterin/der Leiter der zuständigen Zentralstelle hat zwei 
Mitglieder zu bestellen, wovon eines eine Frau zu sein hat. Die Gewerkschaft 
Öffentlicher Dienst und der zuständige Zentralausschuss haben je ein Mitglied 
zu entsenden. 

Art. 6 Z 10: Art. 6 Z 10: 
§ 10. Die Begutachtungskommission hat nach den erforderlichen 

Erhebungen und unter Berücksichtigung ihrer Ergebnisse der ausschreibenden 
Stelle ein begründetes Gutachten zu erstatten. Das Gutachten hat zu enthalten: 

§ 10. (1) Die Begutachtungskommission hat nach den erforderlichen 
Erhebungen und unter Berücksichtigung ihrer Ergebnisse der ausschreibenden 
Stelle ein begründetes Gutachten zu erstatten. Das Gutachten hat zu enthalten: 

 1. die Angabe, welche der Bewerber als nicht geeignet und welche 
Bewerber als geeignet anzusehen sind und 

 1. die Angabe, welche der Bewerberinnen und Bewerber als nicht geeignet 
und welche Bewerberinnen und Bewerber als geeignet anzusehen sind 
und 

 2. welche von den geeigneten Bewerbern in höchstem, welche in hohem  2. welche von den geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern in höchstem, 
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und welche in geringerem Ausmaß geeignet sind. welche in hohem und welche in geringerem Ausmaß geeignet sind. 
 (2) Die Begutachtungskommission hat auf der Homepage der Zentralstelle, 

in deren Bereich sie eingerichtet ist, zu veröffentlichen: 
  1. geschlechterweise aufgeschlüsselt die Anzahl der in ihrem Gutachten für 

die Ausübung der ausgeschriebenen Funktion oder die Erfüllung der 
Aufgaben des ausgeschriebenen Arbeitsplatzes als geeignet angesehenen 
Bewerberinnen und Bewerber, 

  2. die Namen der Mitglieder der Begutachtungskommission. 
Art. 6 Z 11: Art. 6 Z 11: 
§ 15. (1) bis (3) ….. § 15. (1) bis (3) ….. 
 (4) Die ausschreibende Stelle hat auf der Homepage der Zentralstelle, in 

deren Bereich sie eingerichtet ist, die Veröffentlichung gemäß § 10 Abs. 2 durch 
Angabe des Namens der Person zu ergänzen, die mit der ausgeschriebenen 
Funktion oder dem ausgeschriebenen Arbeitsplatz betraut wurde. Diese 
Veröffentlichungen der Begutachtungskommission und der ausschreibenden 
Stelle haben mindestens einen Monat nach dem gemeinsamen Erscheinen beider 
Veröffentlichungen auf der Homepage ersichtlich zu bleiben. 

Art. 6 Z 12: Art. 6 Z 12: 
§ 30. (1) Der Leiter oder die Leiterin der Zentralstelle hat zwei Mitglieder zu 

bestellen. Er oder sie kann jedoch aus Gründen der Raschheit, Zweckmäßigkeit 
und Kostenersparnis die Bestellung dieser Mitglieder an den Leiter oder die 
Leiterin jener Dienststelle delegieren, bei der die Aufnahmekommission errichtet 
ist. 

§ 30. (1) Der Leiter oder die Leiterin der Zentralstelle hat zwei Mitglieder 
zu bestellen, wovon eines eine Frau zu sein hat. Er oder sie kann jedoch aus 
Gründen der Raschheit, Zweckmäßigkeit und Kostenersparnis die Bestellung 
dieser Mitglieder an den Leiter oder die Leiterin jener Dienststelle delegieren, 
bei der die Aufnahmekommission errichtet ist. 

(2) bis (6) ….. (2) bis (6) ….. 
Art. 6 Z 13 und 14: Art. 6 Z 13 und 14: 
§ 83. (1) Abschnitt VII ist auf die Besetzung von Planstellen für folgende 

Verwendungen nicht anzuwenden: 
§ 83. (1) Abschnitt VII ist auf die Besetzung von Planstellen für folgende 

Verwendungen nicht anzuwenden: 
 1. …..  1. ….. 
 2. …..  2. ….. 
 3. Höherer, Gehobener und Mittlerer Dienst im Bundesministerium für 

auswärtige Angelegenheiten sowie Hilfsdienst und handwerklicher 
 3. Höherer, Gehobener und Mittlerer Dienst im Bundesministerium für 

europäische und internationale Angelegenheiten sowie Hilfsdienst und 
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Dienst an österreichischen Dienststellen im Ausland, handwerklicher Dienst an österreichischen Dienststellen im Ausland, 
 4. …..  4. ….. 
 5. …..  5. ….. 
 6. bis 8. Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 113/2006 Artikel 11.  6. bis 8. Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 113/2006 Artikel 11. 
 6. (Anm.: Z 9 wird zu Ziffer 6 durch BGBl. I Nr. 113/2006) Piloten und 

Pilotinnen sowie Flugverkehrsleiter und Flugverkehrsleiterinnen 
 6. (Anm.: Z 9 wird zu Ziffer 6 durch BGBl. I Nr. 113/2006) Piloten und 

Pilotinnen sowie Flugverkehrsleiter und Flugverkehrsleiterinnen 
(2) Abschnitt VII ist ferner auf die Besetzung von Planstellen nicht 

anzuwenden, die ausschließlich für 
(2) Abschnitt VII ist ferner auf die Besetzung von Planstellen nicht 

anzuwenden, die ausschließlich für begünstigte Behinderte im Sinne des § 2 
Abs. 1 des Behinderteneinstellungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1970 vorgesehen sind. 

 1. begünstigte Behinderte im Sinne des § 2 Abs. 1 des 
Behinderteneinstellungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1970, oder 

 

 2. die Beschäftigung von älteren Arbeitslosen nach Punkt 2 des 
Allgemeinen Teiles des Stellenplanes, Anlage III des für das jeweilige 
Finanzjahr geltenden Bundesfinanzgesetzes, 

 

vorgesehen sind.  
(3) bis (6) ….. (3) bis (6) ….. 
Art. 6 Z 15: Art. 6 Z 15: 
§ 90. (1) ….. § 90. (1) ….. 
(2) Ferner treten in Kraft: (2) Ferner treten in Kraft: 

 1. …..  1. ….. 
 2. …..  2. ….. 
 3. …..  3. ….. 
 4. …..  4. ….. 
 5. …..  5. ….. 
 6. …..  6. ….. 
 7. …..  7. ….. 
 8. …..  8. ….. 
 9. …..  9. ….. 
 10. …..  10. ….. 
 11. …..  11. ….. 
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 13. …..  13. ….. 
 14. …..  14. ….. 
 15. …..  15. ….. 
 16 …..  16 ….. 
 17. …..  17. ….. 
 18. …..  18. ….. 
 19. …..  19. ….. 
 20. …..  20. ….. 
 21. …..  21. ….. 
 22. …..  22. ….. 
 23. …..  23. ….. 
 24. …..  24. ….. 
 25. …..  25. ….. 
 26. § 3 Z 7, § 4 Abs. 1a und § 5 Abs. 1a in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 102/2006 mit 1. Jänner 2007. Administrative 
Vorbereitungsmaßnahmen können bereits mit Kundmachung dieses 
Bundesgesetzes getroffen werden. 

 26. § 3 Z 7, § 4 Abs. 1a und § 5 Abs. 1a in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 102/2006 mit 1. Jänner 2007. Administrative 
Vorbereitungsmaßnahmen können bereits mit Kundmachung dieses 
Bundesgesetzes getroffen werden, 

  27. in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2007 
  a) § 3 Z 2, 4, 8, 10, 11, 12, 13 und § 83 Abs. 1 Z 3 mit 1. März 2007, 
  b) § 5 Abs. 2, § 7 Abs. 2, § 10 und § 15 Abs. 4 und § 30 Abs. 1 erster 

Satz mit 1. Jänner 2008. 

Artikel 7 

Änderung des Bezügegesetzes 
Art. 7 Z 1: Art. 7 Z 1: 
§ 34. (1) ….. § 34. (1) ….. 
(2) Die Hinterbliebenen des Bundespräsidenten haben nach Maßgabe der 

Bestimmungen des § 28 Abs. 2 Anspruch auf Versorgungsbezüge. 
(2) Die Hinterbliebenen des Bundespräsidenten haben nach Maßgabe der 

Bestimmungen des § 28 Abs. 2 und 3 und des § 29c Anspruch auf 
Versorgungsbezüge. 

(3) bis (5) ….. (3) bis (5) ….. 
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Art. 7 Z 2: Art. 7 Z 2: 
§ 42. (1) ….. § 42. (1) ….. 
(2) Die Bestimmungen des § 28 Abs. 2 und 3 gelten entsprechend. (2) Die Bestimmungen des § 28 Abs. 2 und 3 und des § 29c gelten 

entsprechend. 
Art. 7 Z 3: Art. 7 Z 3: 
§ 45. (1) bis (22) ….. § 45. (1) bis (22) ….. 
 (xx) § 34 Abs. 2 und § 42 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. XXX/2007 treten mit 1. Juli 2004 in Kraft. 

Artikel 8 

Änderung des Bundes-Personalvertretungsgesetzes 
Art. 8 Z 1: Art. 8 Z 1: 
§ 1. (1) ….. § 1. (1) ….. 
(2) Bedienstete im Sinne dieses Bundesgesetzes sind (2) Bedienstete im Sinne dieses Bundesgesetzes sind 

 1. …..  1. ….. 
 2. …..  2. ….. 
 3. …..  3. ….. 
 4. Landeslehrer an den Akademien nach dem Akademien-

Studiengesetz 1999, BGBl. I Nr. 94/1999. 
 4. Landeslehrer an Pädagogischen Hochschulen gemäß § 1 Abs. 1 des 

Hochschulgesetzes 2005, BGBl. I Nr. 30/2006. 
(3) bis (5) ….. (3) bis (5) ….. 
Art. 8 Z 2 und 3: Art. 8 Z 2 und 3: 
§ 9. (1) ….. § 9. (1) ….. 
(2) Mit dem Dienststellenausschuss ist im Sinne des § 10 das Einvernehmen 

herzustellen: 
(2) Mit dem Dienststellenausschuss ist im Sinne des § 10 das Einvernehmen 

herzustellen: 
 a) …..  a) ….. 
 b) …..  b) ….. 
 c) …..  c) ….. 
 d) …..  d) ….. 
 e) …..  e) ….. 
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 f) …..  f) ….. 
 g) …..  g) ….. 
 h) …..  h) ….. 
 i) …..  i) ….. 
 j) …..  j) ….. 
 k) …..  k) ….. 
 l) …..  l) ….. 
 m) bei der Bestellung und Abberufung von Sicherheitsfachkräften 

(sicherheitstechnischen Zentren), Arbeitsmedizinern 
(arbeitsmedizinischen Zentren) sowie von Personen, die für die erste 
Hilfe, die Brandbekämpfung und Evakuierung zuständig sind. 

 m) bei der Bestellung und Abberufung von Sicherheitsfachkräften 
(sicherheitstechnischen Zentren), Arbeitsmedizinern 
(arbeitsmedizinischen Zentren) sowie von Personen, die für die erste 
Hilfe, die Brandbekämpfung und Evakuierung zuständig sind; 

  n) bei der Einführung von Kontrollmaßnahmen und technischen 
Systemen zur Kontrolle der Bediensteten, sofern diese Maßnahmen 
(Systeme) die Menschenwürde berühren. Näheres wird durch 
Verordnung der Bundesregierung geregelt. 

(3) Dem Dienststellenausschuss sind schriftlich mitzuteilen: (3) Dem Dienststellenausschuss sind schriftlich mitzuteilen: 
 a) …..  a) ….. 
 b) …..  b) ….. 
 c) …..  c) ….. 
 d) …..  d) ….. 
 e) …..  e) ….. 
 f) …..  f) ….. 
 g) …..  g) ….. 
 h) …..  h) ….. 
 i) …..  i) ….. 
 j) …..  j) ….. 
 k) …..  k) ….. 
 l) …..  l) ….. 
 m) die Absicht, einem Bediensteten Telearbeit anzuordnen.  m) die Absicht, einem Bediensteten Telearbeit anzuordnen; 
  n) welche Arten von personenbezogenen Daten der Bediensteten 

automationsunterstützt aufgezeichnet und welche Verarbeitungen und 
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Übermittlungen vorgesehen werden. 
Die Mitteilung einer beabsichtigten Aufnahme, Versetzung oder Betrauung mit 
einer Vorgesetztenfunktion hat spätestens zwei Wochen vor ihrer Durchführung 
zu erfolgen; in den übrigen Fällen der lit. a sowie in den Fällen der lit. b und e hat 
die Mitteilung spätestens zwei Wochen vor ihrer Durchführung, in 
Dringlichkeitsfällen jedoch spätestens am Tage ihres Wirksamkeitsbeginns zu 
erfolgen. Im Fall der lit. l hat die Mitteilung ehestmöglich, jedenfalls aber so 
rechtzeitig vor der Maßnahme zu erfolgen, dass eine Beratung über deren 
Gestaltung noch durchgeführt werden kann. 

Die Mitteilung einer beabsichtigten Aufnahme, Versetzung oder Betrauung mit 
einer Vorgesetztenfunktion hat spätestens zwei Wochen vor ihrer Durchführung 
zu erfolgen; in den übrigen Fällen der lit. a sowie in den Fällen der lit. b und e 
hat die Mitteilung spätestens zwei Wochen vor ihrer Durchführung, in 
Dringlichkeitsfällen jedoch spätestens am Tage ihres Wirksamkeitsbeginns zu 
erfolgen. Im Fall der lit. l hat die Mitteilung ehestmöglich, jedenfalls aber so 
rechtzeitig vor der Maßnahme zu erfolgen, dass eine Beratung über deren 
Gestaltung noch durchgeführt werden kann. 

Art. 8 Z 4 bis 6: Art. 8 Z 4 bis 6: 
§ 11. (1) Am Sitz folgender Dienststellen sind Fachausschüsse einzurichten: § 11. (1) Am Sitz folgender Dienststellen sind Fachausschüsse einzurichten: 

 1. …..  1. ….. 
 2. …..  2. ….. 
 3. …..  3. ….. 
 4. …..  4. ….. 
 5. bei den Landesschulräten je drei, und zwar je einer für  5. bei den Landesschulräten je drei, und zwar je einer für 
 a) …..  a) ….. 
 b) die Bundeslehrer an den dem Landesschulrat unterstehenden 

allgemeinbilden den Schulen und Pädagogischen Instituten sowie die 
Bundeserzieher an Schülerheimen, die ausschließlich oder vorwiegend 
für Schüler dieser Schulen bestimmt sind, 

 b) die Bundeslehrer an den dem Landesschulrat unterstehenden 
allgemeinbilden den Schulen und die Bundeserzieher an 
Schülerheimen, die ausschließlich oder vorwiegend für Schüler dieser 
Schulen bestimmt sind, 

 c) die Bundeslehrer an den dem Landesschulrat unterstehenden 
berufsbildenden Schulen und Anstalten der Lehrerbildung und der 
Erzieherbildung (mit Ausnahme der Pädagogischen Institute) sowie 
die Bundeserzieher an Schülerheimen, die ausschließlich oder 
vorwiegend für Schüler dieser Schulen bestimmt sind, 

 c) die Bundeslehrer an den dem Landesschulrat unterstehenden 
berufsbildenden Schulen und Anstalten der Lehrerbildung und der 
Erzieherbildung sowie die Bundeserzieher an Schülerheimen, die 
ausschließlich oder vorwiegend für Schüler dieser Schulen bestimmt 
sind, 

 6.  beim Bundesministerium für Gesundheit und Frauen für die der 
Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit 
GmbH zur dauernden Dienstleistung zugewiesenen Bundesbediensteten 
und die Bediensteten des Bundesinstitutes für Arzneimittel. 

 

 6.  beim Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend für die 
der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit 
GmbH zur dauernden Dienstleistung zugewiesenen Bundesbediensteten 
und die Bediensteten des Bundesinstitutes für Arzneimittel. 

 7. …..  7. ….. 
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 8. …..  8. ….. 
 9. …..  9. ….. 
 10. beim Kommando Landstreitkräfte, und zwar je einer für alle Bediensteten 

im örtlichen Wirkungsbereich eines jeden Militärkommandos, 
ausgenommen die Bediensteten des Kommandos Luftstreitkräfte und 
seiner nachgeordneten Dienststellen, des Kommandos 
Einsatzunterstützung und seiner nachgeordneten Dienststellen des 
Heeres-Bau- und Vermessungsamtes und seiner nachgeordneten 
Dienststellen sowie der dem Bundesministerium für Landesverteidigung 
unmittelbar nachgeordneten Dienststellen, 

 10. beim Streitkräfteführungskommando je einer für dessen Bedienstete im 
örtlichen Wirkungsbereich eines jeden Militärkommandos, 
ausgenommen die Bediensteten des Kommandos Luftraumüberwachung 
und der diesem nachgeordneten Dienststellen und des Kommandos 
Luftunterstützung und der diesem nachgeordneten Dienststellen, 

 11. beim Kommando Luftstreitkräfte,  11. beim Kommando Luftunterstützung einer und zwar für die Bediensteten 
des Kommandos Luftunterstützung und der diesem nachgeordneten 
Dienststellen, des Kommandos Luftraumüberwachung und der diesem 
nachgeordneten Dienststellen, des Materialstabes Luft und der Flieger- 
und Fliegerabwehrtruppenschule, 

 12. …..  12. ….. 
 13. …..  13. ….. 
 14. …..  14. ….. 

(2) bis (4) ….. (2) bis (4) ….. 
Art. 8 Z 7: Art. 8 Z 7: 
§ 13. (1) Am Sitz der Zentralstellen sind folgende Zentralausschüsse 

einzurichten: 
§ 13. (1) Am Sitz der Zentralstellen sind folgende Zentralausschüsse 

einzurichten: 
 1. …..  1. ….. 
 2. …..  2. ….. 
 3. beim Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur sechs, 

und zwar je einer für 
 3. beim Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur vier, und 

zwar je einer für 
 a) die Bundeslehrer an allgemein bildenden Schulen und die 

Bundeserzieher an Schülerheimen, die ausschließlich oder vorwiegend 
für Schüler dieser Schulen bestimmt sind, 

 a) die Bundeslehrer an allgemein bildenden Schulen und die 
Bundeserzieher an Schülerheimen, die ausschließlich oder 
vorwiegend für Schüler dieser Schulen bestimmt sind, 

 b) die Bundeslehrer an berufsbildenden Schulen und Anstalten der 
Lehrerbildung und der Erzieherbildung mit Ausnahme der lit. c und 
die Bundeserzieher an Schülerheimen, die ausschließlich oder 

 b) die Bundeslehrer an berufsbildenden Schulen und Anstalten der 
Lehrerbildung und der Erzieherbildung und die Bundeserzieher an 
Schülerheimen, die ausschließlich oder vorwiegend für Schüler dieser 
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vorwiegend für Schüler dieser Schulen bestimmt sind, Schulen bestimmt sind, 
 c) die Bundeslehrer an Pädagogischen Akademien, Berufspädagogischen 

Akademien, Pädagogischen Instituten, land- und forstwirtschaftlichen 
Berufspädagogischen Akademien und Berufspädagogischen Instituten 
nach dem Land- und forstwirtschaftlichen Bundesschulgesetz, 
BGBl. Nr. 175/1966, sowie an Religionspädagogischen Akademien 
und Religionspädagogischen Instituten im Sinne des § 14 Abs. 2 des 
Privatschulgesetzes, BGBl. Nr. 244/1962, 

 c) die Bundeslehrer an Pädagogischen Hochschulen gemäß § 1 Abs. 1 
Hochschulgesetz 2005 sowie an Einrichtungen gemäß § 4 
Hochschulgesetz 2005, 

 d) die beim Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
und den nachgeordneten Dienststellen im Bereich Bildung und Kultur 
verwendeten Bundesbediensteten, ausgenommen die an Schulen und 
Schülerheimen verwendeten Bundeslehrer und Bundeserzieher, sowie 
Beamte an den Bundesmuseen und der Österreichischen 
Nationalbibliothek 

 d) die beim Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur und 
den nachgeordneten Dienststellen verwendeten Bundesbediensteten 
(ausgenommen die an Schulen und Schülerheimen verwendeten 
Bundeslehrer und Bundeserzieher und die an Pädagogischen 
Hochschulen und Einrichtungen gemäß § 4 Hochschulgesetz 2005 
verwendeten Bundeslehrer) sowie Beamte an den Bundesmuseen und 
der Österreichischen Nationalbibliothek, 

 e) die Universitätslehrerinnen und Universitätslehrer der Ämter der 
Universitäten, 

 

 f) Bedienstete der Ämter der Universitäten mit Ausnahme der 
Universitätslehrerinnen und Universitätslehrer, Bedienstete an den 
nachgeordneten Dienststellen im Bereich Wissenschaft sowie 
Bundesbedienstete an den wissenschaftlichen Anstalten (mit 
Ausnahme der Bundesmuseen und der Österreichischen 
Nationalbibliothek). 

 

 4. (Anm.: entfällt gem. BGBl. I Nr. 76/2004, Z 6.)  4. beim Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung zwei, und 
zwar je einer für 

  a) die Universitätslehrerinnen und Universitätslehrer der Ämter der 
Universitäten, 

  b) die beim Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, an den 
nachgeordneten Dienststellen und an den wissenschaftlichen 
Anstalten (mit Ausnahme der Bundesmuseen und der 
Österreichischen Nationalbibliothek) verwendeten 
Bundesbediensteten, Bedienstete der Ämter der Universitäten mit 
Ausnahme der Universitätslehrerinnen und Universitätslehrer. 

 5. …..  5. ….. 
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 6. …..  6. ….. 
 7. …..  7. ….. 

(2) bis (5) ….. (2) bis (5) ….. 
Art. 8 Z 8 und 9: Art. 8 Z 8 und 9: 
§ 35. (1) Bundeslehrer, die am Tage der Ausschreibung der Wahl bei einer 

anderen Dienststelle des Bundes als einer Schule verwendet werden, sind für die 
Wahl des Dienststellenausschusses bei dieser Dienststelle wahlberechtigt. 

§ 35. (1) Bundeslehrer, die am Tage der Ausschreibung der Wahl bei einer 
anderen Dienststelle des Bundes als einer Schule (Pädagogische Hochschule) 
verwendet werden, sind für die Wahl des Dienststellenausschusses bei dieser 
Dienststelle wahlberechtigt. 

(2) ….. (2) ….. 
(3) Wenn der betreffende Schulerhalter zustimmt, können diese 

Bundeslehrer auch Vertrauenspersonen an der Schule wählen, der sie zur 
Dienstleistung zugeteilt sind. Für die Anzahl und die Aufgaben der 
Vertrauenspersonen gelten die Bestimmungen über den Dienststellenausschuss, 
für die Wahl der Vertrauenspersonen die Bestimmungen über den 
Dienststellenwahlausschuss. 

(3) Wenn der betreffende Rechtsträger zustimmt, können diese 
Bundeslehrer auch Vertrauenspersonen an der Schule oder der Einrichtung 
gemäß § 4 Hochschulgesetz 2005 wählen, der sie zur Dienstleistung zugeteilt 
sind. Für die Anzahl und die Aufgaben der Vertrauenspersonen gelten die 
Bestimmungen über den Dienststellenausschuss, für die Wahl der 
Vertrauenspersonen die Bestimmungen über den Dienststellenwahlausschuss. 

(4) Hat der Schulerhalter der Wahl von Vertrauenspersonen nicht 
zugestimmt und besteht daher kein Wahlausschuss nach Abs. 3, so obliegen die 
Aufgaben des Dienststellenwahlausschusses 

(4) Hat der Rechtsträger der Wahl von Vertrauenspersonen nicht 
zugestimmt und besteht daher kein Wahlausschuss nach Abs. 3, so obliegen die 
Aufgaben des Dienststellenwahlausschusses 

 1. für die Bundeslehrer an privaten Pädagogischen und 
Berufspädagogischen Akademien dem entsprechenden 
Zentralwahlausschuss beim Bundesministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur und 

 1. für die Bundeslehrer an Einrichtungen gemäß § 4 Hochschulgesetz 2005 
dem entsprechenden Zentralwahlausschuss beim Bundesministerium für 
Unterricht, Kunst und Kultur und 

 2. für die Bundeslehrer an sonstigen Privatschulen dem zuständigen 
Fachwahlausschuss beim Landesschulrat. 

 2. für die Bundeslehrer an Privatschulen dem zuständigen 
Fachwahlausschuss beim Landesschulrat. 

Art. 8 Z 10 und 11: Art. 8 Z 10 und 11: 
§ 39. (1) Beim Bundesministerium für öffentliche Leistung und Sport ist die 

Personalvertretungs-Aufsichtskommission (in der Folge „Kommission“ genannt) 
zu errichten. 

§ 39. (1) Beim Bundeskanzleramt ist die Personalvertretungs-
Aufsichtskommission (in der Folge „Kommission“ genannt) zu errichten. 

(2) bis (4) ….. (2) bis (4) ….. 
(5) Macht die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst innerhalb von vier Wochen 

nach Aufforderung durch den Bundesminister für öffentliche Leistung und Sport 
(5) Macht die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst innerhalb von vier Wochen 

nach Aufforderung durch den Bundeskanzler den Dienstnehmervertreter nicht 
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den Dienstnehmervertreter nicht namhaft, so obliegt die Namhaftmachung dem 
Bundeskanzler. 

namhaft, so obliegt die Namhaftmachung dem Bundeskanzler. 

(6) Wird die Kommission in einer Angelegenheit tätig, die die 
Personalvertretung beim Parlament betrifft, so hat in der Kommission an die 
Stelle des vom Bundesminister für öffentliche Leistung und Sport namhaft 
gemachten Vertreters der Dienstgeber der vom Präsidenten des Nationalrates 
namhaft gemachte Vertreter der Dienstgeber zu treten. 

(6) Wird die Kommission in einer Angelegenheit tätig, die die 
Personalvertretung beim Parlament betrifft, so hat in der Kommission an die 
Stelle des vom Bundeskanzler namhaft gemachten Vertreters der Dienstgeber der 
vom Präsidenten des Nationalrates namhaft gemachte Vertreter der Dienstgeber 
zu treten. 

§ 41b. Die Kanzleigeschäfte der Kommission sind vom Bundesministerium 
für öffentliche Leistung und Sport  zu führen. 

§ 41b. Die Kanzleigeschäfte der Kommission sind vom Bundeskanzleramt 
zu führen. 

§ 41c. Die Mitglieder der Kommission haben Anspruch auf Ersatz der 
Reise(Fahrt)auslagen nach Maßgabe der Reisegebührenvorschriften des Bundes. 
Sie haben ferner Anspruch auf eine dem Zeit- und Arbeitsaufwand entsprechende 
Vergütung, die vom Bundesminister für öffentliche Leistung und Sport 
festzusetzen ist. 

§ 41c. Die Mitglieder der Kommission haben Anspruch auf Ersatz der 
Reise(Fahrt)auslagen nach Maßgabe der Reisegebührenvorschriften des Bundes. 
Sie haben ferner Anspruch auf eine dem Zeit- und Arbeitsaufwand 
entsprechende Vergütung, die vom Bundeskanzler festzusetzen ist. 

Art. 8 Z 12: Art. 8 Z 12: 
§ 42b. (1) bis (3) ….. § 42b. (1) bis (3) ….. 

 Übergangsbestimmungen zur Novelle BGBl. I Nr. XXX/2007 
Weiterführung der Geschäfte 

 § 42c. (1) Für den Rest der gesetzlichen Tätigkeitsdauer der 
Personalvertretungsorgane nimmt der gemäß § 13 Abs. 1 Z 3 lit. c in der bis zum 
30. September 2007 geltenden Fassung beim Bundesministerium für Unterricht, 
Kunst und Kultur eingerichtete Zentralausschuss für die Bundeslehrer an 
Pädagogischen Akademien, Berufspädagogischen Akademien, Pädagogischen 
Instituten, land- und forstwirtschaftlichen Berufspädagogischen Akademien und 
Berufspädagogischen Instituten nach dem Land- und forstwirtschaftlichen 
Bundesschulgesetz, BGBl. Nr. 175/1966, sowie an Religionspädagogischen 
Akademien und Religionspädagogischen Instituten im Sinne des § 14 Abs. 2 des 
Privatschulgesetzes, BGBl. Nr. 244/1962, die Aufgaben weiter wahr, die dem 
ab 1. Oktober 2007 gemäß § 13 Abs. 1 Z 3 lit. c beim Bundesministerium für 
Unterricht, Kunst und Kultur eingerichteten Zentralausschuss für die 
Bundeslehrer an Pädagogischen Hochschulen gemäß 
§ 1 Abs. 1 Hochschulgesetz 2005 sowie an Einrichtungen gemäß 
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§ 4 Hochschulgesetz 2005 zukommen. 
 (2) Für den Rest der gesetzlichen Tätigkeitsdauer der 

Personalvertretungsorgane nehmen die im Bereich der Pädagogischen 
Akademien, Berufspädagogischen Akademien, Pädagogischen Institute, land- 
und forstwirtschaftlichen Berufspädagogischen Akademien und 
Berufspädagogischen Institute nach dem Land- und forstwirtschaftlichen 
Bundesschulgesetz, BGBl. Nr. 175/1966, am 30. September 2007 eingerichteten 
Dienststellenausschüsse die Aufgaben weiter wahr, die den 
Dienststellenausschüssen bei den Pädagogischen Hochschulen gemäß 
§ 1 Abs. 1 Hochschulgesetz 2005 zukommen. 

Art. 8 Z 13: Art. 8 Z 13: 
§ 45. (1) bis (29) ….. § 45. (1) bis (29) ….. 
 (xx) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2007 treten in 

Kraft: 
  1. § 11 Abs. 1 Z 10 und 11 mit 1. Jänner 2007, 
  2. § 11 Abs. 1 Z 6 mit 1. März 2007, 
  3. § 9 Abs. 2 lit. n und Abs. 3 lit. n mit 1. Juli 2007. 
  4. § 1 Abs. 2 Z 4, § 11 Abs. 1 Z 5, § 13 Abs. 1 Z 3 und 4, § 35 Abs. 1, 3 

und 4 und § 42c samt Überschrift mit 1. Oktober 2007. 

Artikel 9 

Änderung des Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes 
Art. 9 Z 1 bis 3: Art. 9 Z 1 bis 3: 

Bericht an die Bundesministerin oder den Bundesminister für Gesundheit 
und Frauen 

Bericht an die Bundesministerin oder den Bundesminister für Frauen, 
Medien und öffentlichen Dienst 

§ 12. (1) Jede Leiterin oder jeder Leiter einer Zentralstelle hat bis zum 
31. März des auf den Ablauf jedes zweijährigen Geltungszeitraumes der 
Frauenförderungspläne folgenden Jahres der Bundesministerin oder dem 
Bundesminister für Gesundheit und Frauen über den Stand der Verwirklichung 
der Gleichbehandlung und Frauenförderung in ihrem oder seinem Ressort im 
jeweils letzten Geltungszeitraum des Frauenförderungsplanes für das Ressort zu 
berichten. 

§ 12. (1) Jede Leiterin oder jeder Leiter einer Zentralstelle hat bis zum 
31. März des auf den Ablauf jedes zweijährigen Geltungszeitraumes der 
Frauenförderungspläne folgenden Jahres der Bundesministerin oder dem 
Bundesminister für Frauen, Medien und öffentlichen Dienst über den Stand der 
Verwirklichung der Gleichbehandlung und Frauenförderung in ihrem oder 
seinem Ressort im jeweils letzten Geltungszeitraum des Frauenförderungsplanes 
für das Ressort zu berichten. 
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(2) Diese Berichte haben nach dienst- und besoldungsrechtlichen Kriterien 
gegliederte statistische und anonymisierte Daten sowie Vorschläge zum Abbau 
der Benachteiligungen von Frauen im Ressort zu enthalten. Die Bundesministerin 
oder der Bundesminister für Gesundheit und Frauen hat durch Verordnung 
festzulegen, welche statistische und anonymisierte Daten in diese Berichte 
aufzunehmen sind und welche dieser Daten automationsunterstützt ermittelt, 
verarbeitet, übermittelt sowie veröffentlicht werden dürfen. 

(2) Diese Berichte haben nach dienst- und besoldungsrechtlichen Kriterien 
gegliederte statistische und anonymisierte Daten sowie Vorschläge zum Abbau 
der Benachteiligungen von Frauen im Ressort zu enthalten. Die 
Bundesministerin oder der Bundesminister für Frauen, Medien und öffentlichen 
Dienst hat durch Verordnung festzulegen, welche statistische und anonymisierte 
Daten in diese Berichte aufzunehmen sind und welche dieser Daten 
automationsunterstützt ermittelt, verarbeitet, übermittelt sowie veröffentlicht 
werden dürfen. 

(3) Der von der Bundesministerin oder vom Bundesminister für Gesundheit 
und Frauen der Bundesregierung vorzulegende Bericht hat auch anonymisierte 
Angaben über die das 1. Hauptstück des I. Teiles dieses Bundesgesetzes 
betreffende Tätigkeit der Gleichbehandlungskommission, insbesondere über die 
Verfahren vor der Kommission und die sonstige Tätigkeit der Kommission, 
gegliedert nach Ressorts, sowie Vorschläge zur Verwirklichung der 
Gleichbehandlung nach dem 1. Hauptstück des I. Teiles dieses Bundesgesetzes im 
Bundesdienst zu enthalten. 

(3) Der von der Bundesministerin oder vom Bundesminister für Frauen, 
Medien und öffentlichen Dienst der Bundesregierung vorzulegende Bericht hat 
auch anonymisierte Angaben über die das 1. Hauptstück des I. Teiles dieses 
Bundesgesetzes betreffende Tätigkeit der Gleichbehandlungskommission, 
insbesondere über die Verfahren vor der Kommission und die sonstige Tätigkeit 
der Kommission, gegliedert nach Ressorts, sowie Vorschläge zur 
Verwirklichung der Gleichbehandlung nach dem 1. Hauptstück des I. Teiles 
dieses Bundesgesetzes im Bundesdienst zu enthalten. 

§ 22. (1) Beim Bundesministerium für Gesundheit und Frauen ist die 
Gleichbehandlungskommission des Bundes (in der Folge „Kommission“ genannt) 
einzurichten. 

§ 22. (1) Beim Bundeskanzleramt ist die Gleichbehandlungskommission 
des Bundes (in der Folge „Kommission“ genannt) einzurichten. 

(2) Der Kommission gehören als Mitglieder an: (2) Der Kommission gehören als Mitglieder an: 
 1. eine Vertreterin oder ein Vertreter des Bundesministeriums für 

Gesundheit und Frauen, die oder der über eine mindestens dreijährige 
Erfahrung in der Vollziehung des Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes 
verfügt, 

 1. eine Vertreterin oder ein Vertreter des Bundeskanzleramtes, die oder der 
über eine mindestens dreijährige Erfahrung in der Vollziehung des 
Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes verfügt, 

 2. …..  2. ….. 
 3. …..  3. ….. 
 4. …..  4. ….. 
 5. …..  5. ….. 
Die Mitglieder (Ersatzmitglieder) nach Z 1 bis 3 müssen den Abschluss der 
rechtswissenschaftlichen Studien aufweisen. 

Die Mitglieder (Ersatzmitglieder) nach Z 1 bis 3 müssen den Abschluss der 
rechtswissenschaftlichen Studien aufweisen. 

(3) ….. (3) ….. 
(4) Die in Abs. 2 Z 1 bis 3 genannten Mitglieder (Ersatzmitglieder) werden (4) Die in Abs. 2 Z 1 bis 3 genannten Mitglieder (Ersatzmitglieder) werden 
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von der Bundesministerin oder vom Bundesminister für Gesundheit und Frauen, 
die weiteren Mitglieder (Ersatzmitglieder) von den in Abs. 2 Z 4 und 5 genannten 
Institutionen für eine Funktionsdauer von fünf Jahren bestellt. Vor der Bestellung 
von Bediensteten anderer Ressorts (Zentralstellen) ist das Einvernehmen mit der 
Leiterin oder dem Leiter der betreffenden Zentralstelle herzustellen. 

von der Bundesministerin oder vom Bundesminister für Frauen, Medien und 
öffentlichen Dienst, die weiteren Mitglieder (Ersatzmitglieder) von den in Abs. 2 
Z 4 und 5 genannten Institutionen für eine Funktionsdauer von fünf Jahren 
bestellt. Vor der Bestellung von Bediensteten anderer Ressorts (Zentralstellen) 
ist das Einvernehmen mit der Leiterin oder dem Leiter der betreffenden 
Zentralstelle herzustellen. 

(5) Üben die in Abs. 2 Z 4 und 5 genannten Institutionen ihr 
Bestellungsrecht nicht binnen vier Wochen nach Aufforderung aus, so hat die 
Bundesministerin oder der Bundesminister für Gesundheit und Frauen die 
erforderlichen Mitglieder (Ersatzmitglieder) selbst zu bestellen. 
Wiederbestellungen sind zulässig. 

(5) Üben die in Abs. 2 Z 4 und 5 genannten Institutionen ihr 
Bestellungsrecht nicht binnen vier Wochen nach Aufforderung aus, so hat die 
Bundesministerin oder der Bundesminister für Frauen, Medien und öffentlichen 
Dienst die erforderlichen Mitglieder (Ersatzmitglieder) selbst zu bestellen. 
Wiederbestellungen sind zulässig. 

(6) und (7) ….. (6) und (7) ….. 
§ 22b. (1) ….. § 22b. (1) ….. 
(2) Jedem Senat gehören als Mitglieder an: (2) Jedem Senat gehören als Mitglieder an: 

 1. eine Vertreterin oder ein Vertreter des Bundesministeriums für 
Gesundheit und Frauen, die oder der über eine mindestens dreijährige 
Erfahrung in der Vollziehung des Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes 
verfügt, 

 1. eine Vertreterin oder ein Vertreter des Bundeskanzleramtes, die oder der 
über eine mindestens dreijährige Erfahrung in der Vollziehung des 
Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes verfügt, 

 2. …..  2. ….. 
 3. …..  3. ….. 
 4. …..  4. ….. 
 5. …..  5. ….. 

(3) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Gesundheit und 
Frauen hat je ein Mitglied jedes Senates 

(3) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Frauen, Medien und 
öffentlichen Dienst hat je ein Mitglied jedes Senates 

 1. …..  1. ….. 
 2. …..  2. ….. 

§ 23a. (1) bis (9) ….. § 23a. (1) bis (9) ….. 
(10) Der befasste Senat hat Gutachten im Sinne des Abs. 1, sofern keine 

Rückschlüsse auf Einzelfälle gezogen werden können, im vollen Wortlaut, jedoch 
in anonymisierter Form, auf der Homepage des Bundesministeriums für 
Gesundheit und Frauen kostenlos zu veröffentlichen. 

(10) Der befasste Senat hat Gutachten im Sinne des Abs. 1, sofern keine 
Rückschlüsse auf Einzelfälle gezogen werden können, im vollen Wortlaut, 
jedoch in anonymisierter Form, auf der Homepage des Bundeskanzleramtes 
kostenlos zu veröffentlichen. 
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§ 24. (1) bis (5) ….. § 24. (1) bis (5) ….. 
(6) Die Geschäftsordnung der Senate der Kommission ist durch Verordnung 

der Bundesministerin oder des Bundesministers für Gesundheit und Frauen näher 
zu regeln. 

(6) Die Geschäftsordnung der Senate der Kommission ist durch Verordnung 
der Bundesministerin oder des Bundesministers für Frauen, Medien und 
öffentlichen Dienst näher zu regeln. 

(7) Für die Sacherfordernisse der Kommission und für die Besorgung ihrer 
Kanzleigeschäfte hat das Bundesministerium für Gesundheit und Frauen 
aufzukommen. 

(7) Für die Sacherfordernisse der Kommission und für die Besorgung ihrer 
Kanzleigeschäfte hat das Bundeskanzleramt aufzukommen. 

§ 30. (1) ….. § 30. (1) ….. 
(2) Die Geschäftsordnung der Arbeitsgruppen ist durch Verordnung der 

Bundesministerin oder des Bundesministers für Gesundheit und Frauen näher zu 
regeln. 

(2) Die Geschäftsordnung der Arbeitsgruppen ist durch Verordnung der 
Bundesministerin oder des Bundesministers für Frauen, Medien und öffentlichen 
Dienst näher zu regeln. 

(3) ….. (3) ….. 
§ 32. (1) Beim Bundesministerium für Gesundheit und Frauen ist eine 

Interministerielle Arbeitsgruppe für Gleichbehandlungsfragen (in der Folge 
„Interministerielle Arbeitsgruppe“ genannt) einzurichten. 

§ 32. (1) Beim Bundeskanzleramt ist eine Interministerielle Arbeitsgruppe 
für Gleichbehandlungsfragen (in der Folge „Interministerielle Arbeitsgruppe“ 
genannt) einzurichten. 

(2) und (3) ….. (2) und (3) ….. 
(4) Den Vorsitz in der Interministeriellen Arbeitsgruppe hat die 

Bundesministerin oder der Bundesminister für Gesundheit und Frauen zu führen. 
(4) Den Vorsitz in der Interministeriellen Arbeitsgruppe hat die 

Bundesministerin oder der Bundesminister für Frauen, Medien und öffentlichen 
Dienst zu führen. 

Art. 9 Z 4: Art. 9 Z 4: 
§ 47. (1) bis (14) ….. § 47. (1) bis (14) ….. 
 (xx) § 12 samt Überschrift, § 22 Abs. 1, Abs. 2 Z 1 und Abs. 4, § 22b 

Abs. 2 Z 1 und Abs. 3, § 23a Abs. 10, § 24 Abs. 6 und 7, § 30 Abs. 2 und § 32 
Abs. 1 und 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2007 treten 
mit 1. März 2007 in Kraft. 

Artikel 10 

Änderung des Land- und Forstarbeiter-Dienstrechtsgesetzes 
Art. 10 Z 1: Art. 10 Z 1: 
§ 18. (1) und (1a) ….. § 18. (1) und (1a) ….. 
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(2) Kur- und Erholungsaufenthalte, Aufenthalte in Heil- und Pflegeanstalten, 
Rehabilitationszentren und Rekonvaleszentenheimen, die aus Gründen der 
Erhaltung, Besserung oder Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit von einem 
Träger der Sozialversicherung, dem Bundesminister für soziale Sicherheit, 
Generationen und Konsumentenschutz gemäß § 12 Abs. 4 des 
Opferfürsorgegesetzes, einem Landesinvalidenamt oder auf Grund eines 
Behindertengesetzes (Sozialhilfegesetzes) von der hiefür zuständigen Behörde 
bewilligt oder angeordnet wurden, sind unbeschadet allfälliger Zuzahlungen 
durch den Versicherten (Beschädigten) der Dienstverhinderung gemäß Abs. 1 
gleichzuhalten. 

(2) Kur- und Erholungsaufenthalte, Aufenthalte in Heil- und 
Pflegeanstalten, Rehabilitationszentren und Rekonvaleszentenheimen, die aus 
Gründen der Erhaltung, Besserung oder Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit 
von einem Träger der Sozialversicherung, dem Bundesminister für Soziales und 
Konsumentenschutz gemäß § 12 Abs. 4 des Opferfürsorgegesetzes, einem 
Landesinvalidenamt oder auf Grund eines Behindertengesetzes 
(Sozialhilfegesetzes) von der hiefür zuständigen Behörde bewilligt oder 
angeordnet wurden, sind unbeschadet allfälliger Zuzahlungen durch den 
Versicherten (Beschädigten) der Dienstverhinderung gemäß Abs. 1 
gleichzuhalten. 

(3) bis (7) ….. (3) bis (7) ….. 
Art. 10 Z 2: Art. 10 Z 2: 
§ 93. (1) bis (11) ….. § 93. (1) bis (11) ….. 
 (xx) § 18 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2007 

tritt mit 1. März 2007 in Kraft. 

Artikel 11 

Änderung des Bundes-Bedienstetenschutzgesetzes 
Art. 11 Z 1: Art. 11 Z 1: 

7. Abschnitt: 7. Abschnitt: 

Präventivdienste Präventivdienste 

§ 73. ….. § 73. ….. 
§ 74. ….. § 74. ….. 
§ 75. ….. § 75. ….. 
§ 76. ….. § 76. ….. 
§ 77. Aufgaben, Information und Beiziehung des arbeitsmedizinischen 
Zentrums 

§ 77. Aufgaben, Information und Beiziehung 

§ 78. Tätigkeiten des arbeitsmedizinischen Zentrums § 78. Tätigkeiten 
§ 78a ….. § 78a. ….. 
§ 79. ..... § 79. ..... 
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§ 80. ….. § 80. ….. 
§ 81. ….. § 81. ….. 
§ 82. ….. § 82. ….. 
§ 83. ….. § 83. ….. 
§ 84. ….. § 84. ….. 
§ 84a. ….. § 84a. ….. 
§ 85. ….. § 85. ….. 

Art. 11 Z 2: Art. 11 Z 2: 
§ 4. (1) bis (5) ….. § 4. (1) bis (5) ….. 
(6) Bei der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren und der Festlegung der 

Maßnahmen sind erforderlichenfalls geeignete Fachleute heranzuziehen. Mit der 
Ermittlung und Beurteilung der Gefahren können auch die Sicherheitsfachkräfte 
und Arbeitsmediziner eines arbeitsmedizinischen Zentrums beauftragt werden. 

(6) Bei der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren und der Festlegung der 
Maßnahmen sind erforderlichenfalls geeignete Fachleute heranzuziehen. Mit der 
Ermittlung und Beurteilung der Gefahren können auch die Sicherheitsfachkräfte 
und Arbeitsmediziner beauftragt werden. 

Art. 11 Z 3 und 4: Art. 11 Z 3 und 4: 
§ 11. (1) bis (4) ….. § 11. (1) bis (4) ….. 
(5) Die Sicherheitsvertrauenspersonen sind vor der Bestellung und 

Abberufung von Sicherheitsfachkräften, von arbeitsmedizinischen Zentren sowie 
von für die Erste Hilfe, die Brandbekämpfung und Evakuierung zuständigen 
Personen zu informieren. Die beabsichtigte Bestellung oder Abberufung ist mit 
den Sicherheitsvertrauenspersonen zu beraten, außer wenn 
Personalvertretungsorgane errichtet sind. 

(5) Die Sicherheitsvertrauenspersonen sind zur etwaigen Hinzuziehung 
externer Präventivdienste im Voraus zu hören und vor der Bestellung und 
Abberufung von Sicherheitsfachkräften, von Arbeitsmedizinern sowie von für 
die Erste Hilfe, die Brandbekämpfung und Evakuierung zuständigen Personen zu 
informieren. Die beabsichtigte Bestellung oder Abberufung ist mit den 
Sicherheitsvertrauenspersonen zu beraten, außer wenn 
Personalvertretungsorgane errichtet sind. 

(6) Der Dienstgeber ist verpflichtet, (6) Der Dienstgeber ist verpflichtet, 
 1. …..  1. ….. 
 2. …..  2. ….. 
 3. die Sicherheitsvertrauenspersonen über Grenzwertüberschreitungen 

sowie deren Ursachen und über die getroffenen Maßnahmen 
unverzüglich zu informieren und 

 3. die Sicherheitsvertrauenspersonen über Grenzwertüberschreitungen 
sowie deren Ursachen und über die getroffenen Maßnahmen 
unverzüglich zu informieren, 

 4. die Sicherheitsvertrauenspersonen über Auflagen, Vorschreibungen und 
Bewilligungen auf dem Gebiet des Bedienstetenschutzes zu informieren. 

 4. die Sicherheitsvertrauenspersonen über Auflagen, Vorschreibungen, 
Bewilligungen und behördliche Informationen auf dem Gebiet des 
Arbeitnehmerschutzes zu informieren und zu den Informationen, die 
sich aus den Schutzmaßnahmen und Maßnahmen zur 

59/M
E

 X
X

III. G
P - M

inisterialentw
urf - M

aterialien - T
extgegenüberstellung

77 von 121



 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 

Gefahrenverhütung ergeben, im Voraus anzuhören, 
  5. die Sicherheitsvertrauenspersonen zu den Informationen über die 

Gefahren für Sicherheit und Gesundheit sowie über Schutzmaßnahmen 
und Maßnahmen zur Gefahrenverhütung im Allgemeinen und für die 
einzelnen Arten von Arbeitsplätzen bzw. Aufgabenbereichen im Voraus 
anzuhören, 

  6. die Sicherheitsvertrauenspersonen zur Information der Arbeitgeber von 
betriebsfremden Arbeitnehmern über die in Z 5 genannten Punkte sowie 
über die für Erste Hilfe, Brandbekämpfung und Evakuierung gesetzten 
Maßnahmen, im Voraus anzuhören. 

Art. 11 Z 5: Art. 11 Z 5: 
§ 15. (1) ….. § 15. (1) ….. 
(2) Bedienstete sind verpflichtet, gemäß ihrer Unterweisung und den 

Anweisungen der Vorgesetzten die Arbeitsmittel ordnungsgemäß zu benutzen 
und die ihnen zur Verfügung gestellte, diesem Bundesgesetz entsprechende 
persönliche Schutzausrüstung zweckentsprechend zu benutzen. 

(2) Bedienstete sind verpflichtet, gemäß ihrer Unterweisung und den 
Anweisungen der Vorgesetzten die Arbeitsmittel ordnungsgemäß zu benutzen 
und die ihnen zur Verfügung gestellte, diesem Bundesgesetz entsprechende 
persönliche Schutzausrüstung zweckentsprechend zu benutzen und sie nach 
Benutzung an dem dafür vorgesehenen Platz zu lagern. 

(3) bis (8) ….. (3) bis (8) ….. 
Art. 11 Z 6: Art. 11 Z 6: 
§ 25. (1) bis (3) ….. § 25. (1) bis (3) ….. 
(4) Der Dienstgeber hat erforderlichenfalls Personen zu bestellen, die für die 

Brandbekämpfung und Evakuierung der Bediensteten zuständig sind. Eine 
ausreichende Anzahl von Bediensteten muss mit der Handhabung der 
Feuerlöscheinrichtungen vertraut sein. 

(4) Der Dienstgeber hat Personen zu bestellen, die für die 
Brandbekämpfung und Evakuierung der Bediensteten zuständig sind. Eine 
ausreichende Anzahl von Bediensteten muss mit der Handhabung der 
Feuerlöscheinrichtungen vertraut sein. 

(5) bis (8) ….. (5) bis (8) ….. 
Art. 11 Z 7: Art. 11 Z 7: 
§ 26. (1) und (2) ….. § 26. (1) und (2) ….. 
(3) Werden in einer Arbeitsstätte regelmäßig mindestens fünf Bedienstete 

beschäftigt, sind in ausreichender Anzahl Personen zu bestellen, die für die Erste 
Hilfe zuständig sind. Diese Personen müssen über eine ausreichende Ausbildung 
für die Erste Hilfe verfügen. Es ist dafür zu sorgen, dass während der 

(3) Es sind in ausreichender Anzahl Personen zu bestellen, die für die Erste 
Hilfe zuständig sind. Diese Personen müssen über eine ausreichende Ausbildung 
für die Erste Hilfe verfügen. Es ist dafür zu sorgen, dass während der 
Dienststunden entsprechend der Anzahl der in der Arbeitsstätte regelmäßig 

59/M
E

 X
X

III. G
P - M

inisterialentw
urf - M

aterialien - T
extgegenüberstellung

78 von 121



 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 

Dienststunden entsprechend der Anzahl der in der Arbeitsstätte regelmäßig 
gleichzeitig anwesenden Bediensteten für die Erste Hilfe zuständige Personen in 
ausreichender Anzahl anwesend sind. 

gleichzeitig anwesenden Bediensteten für die Erste Hilfe zuständige Personen in 
ausreichender Anzahl anwesend sind. 

(4) und (5) ….. (4) und (5) ….. 
Art. 11 Z 8: Art. 11 Z 8: 
§ 73. (1) Der Dienstgeber hat für die unter den Geltungsbereich dieses 

Bundesgesetzes fallenden Dienststellen Sicherheitsfachkräfte (Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit) zu bestellen. Diese Verpflichtung kann erfüllt werden: 

§ 73. (1) Der Dienstgeber hat für die unter den Geltungsbereich dieses 
Bundesgesetzes fallenden Dienststellen Sicherheitsfachkräfte (Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit) zu bestellen. Diese Verpflichtung ist gemäß folgender Z 1 
oder - wenn der Dienstgeber nicht über entsprechend fachkundiges Personal 
verfügt - gemäß folgender Z 2 oder 3 zu erfüllen: 

 1. durch Beschäftigung von Sicherheitsfachkräften im Rahmen eines 
Dienstverhältnisses (eigene Sicherheitsfachkräfte) oder 

 1. durch Beschäftigung von Sicherheitsfachkräften im Rahmen eines 
Dienstverhältnisses (eigene Sicherheitsfachkräfte) oder 

 2. durch Inanspruchnahme externer Sicherheitsfachkräfte oder  2. durch Inanspruchnahme externer Sicherheitsfachkräfte oder 
 3. durch Inanspruchnahme eines sicherheitstechnischen Zentrums gemäß 

§ 75 ASchG, das in der aktuellen Liste der sicherheitstechnischen 
Zentren des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit enthalten ist. 

 3. durch Inanspruchnahme eines sicherheitstechnischen Zentrums gemäß 
§ 75 ASchG, das in der aktuellen Liste der sicherheitstechnischen 
Zentren des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit enthalten ist. 

(2) bis (5) ….. (2) bis (5) ….. 
Art. 11 Z 9: Art. 11 Z 9: 
§ 76. (1) ….. § 76. (1) ….. 
(2) Die arbeitsmedizinische Betreuung hat durch arbeitsmedizinische 

Zentren gemäß § 80 ASchG, die in der aktuellen Liste der arbeitsmedizinischen 
Zentren des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit enthalten sind, zu 
erfolgen. 

(2) Diese Verpflichtung ist gemäß folgender Z 1 oder - wenn der 
Dienstgeber nicht über entsprechend fachkundiges Personal verfügt - gemäß 
folgender Z 2 oder 3 zu erfüllen: 

  1. durch Beschäftigung von geeigneten Ärzten im Rahmen eines 
Dienstverhältnisses (eigene Arbeitsmediziner) oder 

  2. durch Inanspruchnahme externer Arbeitsmediziner oder 
  3. durch Inanspruchnahme eines arbeitsmedizinischen Zentrums gemäß 

§ 80 ASchG. 
 (3) Als Arbeitsmediziner dürfen nur Personen bestellt werden, die zur 

selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes im Sinne des 
Ärztegesetzes 1998, BGBl. I Nr. 169/1998, berechtigt sind und eine vom 
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Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz anerkannte 
arbeitsmedizinische Ausbildung gemäß § 38 des Ärztegesetzes 1998 absolviert 
haben. 

 (4) Die Bestimmungen des Ärztegesetzes 1998 bleiben unberührt. 
 (5) Der Dienstgeber ist verpflichtet, das für die arbeitsmedizinische 

Betreuung notwendige Fach- und Hilfspersonal zu beschäftigen. 
 (6) Der Dienstgeber ist verpflichtet, für die notwendige Fortbildung des von 

ihm beschäftigten Fachpersonals während der Dienstzeit zu sorgen. 
 (7) Der Dienstgeber ist verpflichtet, die für die arbeitsmedizinische 

Betreuung notwendigen Räume, Ausstattung und Mittel zur Verfügung zu 
stellen. 

 (8) Bei Inanspruchnahme eines arbeitsmedizinischen Zentrums entfällt die 
Verpflichtung des Dienstgebers zur Beschäftigung von Fach- und Hilfspersonal 
und zur Bereitstellung der notwendigen Ausstattung und Mittel. Bei 
Inanspruchnahme externer Arbeitsmediziner entfällt diese Verpflichtung des 
Dienstgebers insoweit, als diese Arbeitsmediziner nachweislich das notwendige 
Fach- und Hilfspersonal und die notwendige Ausstattung und die notwendigen 
Mittel beistellen. 

Art. 11 Z 10 bis 15: Art. 11 Z 10 bis 15: 
Aufgaben, Information und Beiziehung des arbeitsmedizinischen Zentrums Aufgaben, Information und Beiziehung der Arbeitsmediziner 

§ 77. (1) Das arbeitsmedizinische Zentrum hat die Aufgabe, den 
Dienstgeber, die Bediensteten, die Sicherheitsvertrauenspersonen und das 
zuständige Personalvertretungsorgan auf dem Gebiet des Gesundheitsschutzes, 
der auf die Arbeitsbedingungen bezogenen Gesundheitsförderung und der 
menschengerechten Arbeitsgestaltung zu beraten und den Dienstgeber bei der 
Erfüllung seiner Pflichten auf diesen Gebieten zu unterstützen. 

§ 77. (1) Die Arbeitsmediziner haben die Aufgabe, den Dienstgeber, die 
Bediensteten, die Sicherheitsvertrauenspersonen und das zuständige 
Personalvertretungsorgan auf dem Gebiet des Gesundheitsschutzes, der auf die 
Arbeitsbedingungen bezogenen Gesundheitsförderung und der 
menschengerechten Arbeitsgestaltung zu beraten und den Dienstgeber bei der 
Erfüllung seiner Pflichten auf diesen Gebieten zu unterstützen. 

(2) Der Dienstgeber hat dem arbeitsmedizinischen Zentrum alle zur 
Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Informationen und Unterlagen zur 
Verfügung zu stellen, insbesondere betreffend die Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzdokumente, Aufzeichnungen und Berichte über Dienst- und 
Arbeitsunfälle, die Ergebnisse von Messungen betreffend gefährliche 
Arbeitsstoffe und Lärm sowie von sonstigen für die Sicherheit und den 

(2) Der Dienstgeber hat den Arbeitsmedizinern alle zur Erfüllung seiner 
Aufgaben erforderlichen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu 
stellen, insbesondere betreffend die Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzdokumente, Aufzeichnungen und Berichte über Dienst- und 
Arbeitsunfälle, die Ergebnisse von Messungen betreffend gefährliche 
Arbeitsstoffe und Lärm sowie von sonstigen für die Sicherheit und den 
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Gesundheitsschutz maßgebenden Messungen und Untersuchungen. Das 
arbeitsmedizinische Zentrum ist gesondert zu informieren, wenn Bedienstete 
aufgenommen oder der betreffenden Dienststelle länger als drei Monate 
dienstzugeteilt werden oder wenn Bedienstete/Arbeitnehmer auf Grund einer 
kürzeren Dienstzuteilung oder einer Überlassung gemäß § 9 beschäftigt werden, 
soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. 

Gesundheitsschutz maßgebenden Messungen und Untersuchungen. Die 
Arbeitsmediziner sind gesondert zu informieren, wenn Bedienstete 
aufgenommen oder der betreffenden Dienststelle länger als drei Monate 
dienstzugeteilt werden oder wenn Bedienstete/Arbeitnehmer auf Grund einer 
kürzeren Dienstzuteilung oder einer Überlassung gemäß § 9 beschäftigt werden, 
soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. 

(3) Der Dienstgeber hat das arbeitsmedizinische Zentrum und 
erforderlichenfalls weitere geeignete Fachleute hinzuzuziehen: 

(3) Der Dienstgeber hat die Arbeitsmediziner und erforderlichenfalls 
weitere geeignete Fachleute hinzuzuziehen: 

 1. …..  1. ….. 
 2. …..  2. ….. 
 3. …..  3. ….. 
 4. …..  4. ….. 
 5. …..  5. ….. 
 6. …..  6. ….. 
 7. …..  7. ….. 
 8. …..  8. ….. 
 9. …..  9. ….. 
 10. …..  10. ….. 
 11. …..  11. ….. 

(4) Der Dienstgeber hat dafür zu sorgen, dass die Arbeitsmediziner des 
arbeitsmedizinischen Zentrums 

(4) Der Dienstgeber hat dafür zu sorgen, dass die Arbeitsmediziner 

 1. …..  1. ….. 
 2. …..  2. ….. 
 3. …..  3. ….. 

(5) ….. (5) ….. 
Tätigkeiten des arbeitsmedizinischen Zentrums Tätigkeiten der Arbeitsmediziner 

§ 78. (1) Die Arbeitsmediziner des arbeitsmedizinischen Zentrums sind 
mindestens im Ausmaß von 75 vH der für sie gemäß Abs. 2 und 3 ermittelten 
jährlichen Präventionszeit zu beschäftigen. Zumindest im Ausmaß der restlichen 
25 vH der jährlichen Präventionszeit hat der Dienstgeber je nach der in der 
Dienststelle gegebenen Gefährdungs- und Belastungssituation gemäß § 74 Abs. 3 

§ 78. (1) Die Arbeitsmediziner sind mindestens im Ausmaß von 75 vH der 
für sie gemäß Abs. 2 und 3 ermittelten jährlichen Präventionszeit zu 
beschäftigen. Zumindest im Ausmaß der restlichen 25 vH der jährlichen 
Präventionszeit hat der Dienstgeber je nach der in der Dienststelle gegebenen 
Gefährdungs- und Belastungssituation gemäß § 74 Abs. 3 oder § 77 Abs. 3 
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oder § 77 Abs. 3 beizuziehende sonstige geeignete Fachleute, wie Chemiker, 
Toxikologen, Ergonomen, insbesondere jedoch Arbeitspsychologen, oder die 
Präventivfachkräfte zu beschäftigen. 

beizuziehende sonstige geeignete Fachleute, wie Chemiker, Toxikologen, 
Ergonomen, insbesondere jedoch Arbeitspsychologen, oder die 
Präventivfachkräfte zu beschäftigen. 

(2) und (3) ….. (2) und (3) ….. 
(4) In die Präventionszeit der Arbeitsmediziner des arbeitsmedizinischen 

Zentrums darf nur die für folgende Tätigkeiten aufgewendete Zeit eingerechnet 
werden: 

(4) In die Präventionszeit der Arbeitsmediziner darf nur die für folgende 
Tätigkeiten aufgewendete Zeit eingerechnet werden: 

 1. …..  1. ….. 
 2. …..  2. ….. 
 3. …..  3. ….. 
 4. …..  4. ….. 
 5. …..  5. ….. 
 6. …..  6. ….. 
 7. …..  7. ….. 
 8. …..  8. ….. 
 9. …..  9. ….. 

§ 79. (1) Die nachstehenden Bestimmungen gelten für Sicherheitsfachkräfte 
und Arbeitsmediziner der arbeitsmedizinischen Zentren gleichermaßen. 
Sicherheitsfachkräfte und Arbeitsmediziner werden im folgenden als 
Präventivfachkräfte bezeichnet. 

§ 79. (1) Die nachstehenden Bestimmungen gelten für Sicherheitsfachkräfte 
und Arbeitsmediziner gleichermaßen. Sicherheitsfachkräfte und 
Arbeitsmediziner werden im folgenden als Präventivfachkräfte bezeichnet. 

(2) bis (7) ….. (2) bis (7) ….. 
§ 84. (1) und (2) ….. § 84. (1) und (2) ….. 
(3) Dem Ausschuss gehören als Mitglieder an: (3) Dem Ausschuss gehören als Mitglieder an: 

 1. …..  1. ….. 
 2. …..  2. ….. 
 3. …..  3. ….. 
 4. die Arbeitsmediziner des arbeitsmedizinischen Zentrums;  4. die Arbeitsmediziner; 
 5. …..  5. ….. 
 6. …..  6. ….. 
Sind an der Dienststelle mehrere Personalvertretungsorgane eingerichtet, ist der Sind an der Dienststelle mehrere Personalvertretungsorgane eingerichtet, ist der 
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Vertreter nach Z 6 durch jenen Dienststellenausschuss zu bestellen, der bei der 
letzten Personalvertretungswahl die größte Zahl an Wahlberechtigten 
aufgewiesen hat. 

Vertreter nach Z 6 durch jenen Dienststellenausschuss zu bestellen, der bei der 
letzten Personalvertretungswahl die größte Zahl an Wahlberechtigten 
aufgewiesen hat. 

(4) bis (9) ….. (4) bis (9) ….. 
Art. 11 Z 16: Art. 11 Z 16: 

Verordnungen über Präventivdienste Gefahrenklassenverordnung 
§ 85. Die Bundesregierung hat in Durchführung des 7. Abschnittes durch 

Verordnung näher zu regeln: 
§ 85. Die Bundesregierung hat durch Verordnung zu regeln, welche der 

unter den Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes fallenden Dienststellen 
(Dienststellenteile) ein hohes, mittleres oder geringes Gefährdungspotential 
aufweisen. 

 1. das notwendige Fach- und Hilfspersonal für Sicherheitsfachkräfte,  
 2. Feststellung, welche der unter den Geltungsbereich dieses 

Bundesgesetzes fallenden Dienststellen (Dienststellenteile) ein hohes, 
mittleres oder geringes Gefährdungspotential aufweisen, 

 

(Anm.: Z 3 und 4 entfallen gem. BGBl. I Nr. 131/2003, Z 41)  
Art. 11 Z 17 und 18: Art. 11 Z 17 und 18: 

Bestellung von Sicherheitsfachkräften und arbeitsmedizinischen Zentren 
sowie Einrichtung der Arbeitsschutzausschüsse 

Bestellung von Sicherheitsfachkräften und Arbeitsmedizinern sowie 
Einrichtung der Arbeitsschutzausschüsse 

§ 102. (1) Für die unter den Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes 
fallenden Dienststellen (Dienststellenteile) tritt die Verpflichtung zur Bestellung 
von Sicherheitsfachkräften nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen in Kraft: 

§ 102.  

 1. für Dienststellen (Dienststellenteile) mit einem hohen und mittleren 
Gefährdungspotential mit 1. Jänner 2000, 

 

 2. für Dienststellen (Dienststellenteile) mit einem geringen 
Gefährdungspotential mit 1. Jänner 2001. 

 

(2) Bedienstete, die vor dem 1. Juni 1999 nachweislich als 
Sicherheitstechniker in einer Dienststelle des Bundes bestellt wurden und seither 
ununterbrochen als Sicherheitstechniker tätig waren, oder vor dem 1. Juni 1999 
nachweislich mindestens drei Jahre als Sicherheitstechniker in einer Dienststelle 
des Bundes bestellt waren und einen Lehrgang für Sicherheitstechniker in der 
Dauer von mindestens zwei Wochen absolviert haben, dürfen ohne den gemäß 

(1) Bedienstete, die vor dem 1. Juni 1999 nachweislich als 
Sicherheitstechniker in einer Dienststelle des Bundes bestellt wurden und seither 
ununterbrochen als Sicherheitstechniker tätig waren, oder vor dem 1. Juni 1999 
nachweislich mindestens drei Jahre als Sicherheitstechniker in einer Dienststelle 
des Bundes bestellt waren und einen Lehrgang für Sicherheitstechniker in der 
Dauer von mindestens zwei Wochen absolviert haben, dürfen ohne den gemäß 
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§ 73 Abs. 2 erforderlichen Nachweis der Fachkenntnisse als Sicherheitsfachkraft 
an Dienststellen des Bundes bestellt werden, wenn folgende Voraussetzungen 
vorliegen: 

§ 73 Abs. 2 erforderlichen Nachweis der Fachkenntnisse als Sicherheitsfachkraft 
an Dienststellen des Bundes bestellt werden, wenn folgende Voraussetzungen 
vorliegen: 

 1. Im Zeitpunkt der erstmaligen Beschäftigung als Sicherheitstechniker 
mussten diese Bediensteten zumindest jene Fachkenntnisse besitzen, die 
jenen entsprachen, die nach den hiefür zu diesem Zeitpunkt geltenden 
Rechtsvorschriften für die Verleihung der Standesbezeichnung 
„Ingenieur“ Voraussetzung waren. 

 1. Im Zeitpunkt der erstmaligen Beschäftigung als Sicherheitstechniker 
mussten diese Bediensteten zumindest jene Fachkenntnisse besitzen, die 
jenen entsprachen, die nach den hiefür zu diesem Zeitpunkt geltenden 
Rechtsvorschriften für die Verleihung der Standesbezeichnung 
„Ingenieur“ Voraussetzung waren. 

 2. Ferner müssen diese Bediensteten das für ihre Tätigkeit notwendige 
Wissen auf dem Gebiet der Sicherheitstechnik sowie entsprechende 
Erfahrungen in Betrieben oder Bundesdienststellen und Kenntnisse über 
die Bundesbedienstetenschutzvorschriften besitzen. 

 2. Ferner müssen diese Bediensteten das für ihre Tätigkeit notwendige 
Wissen auf dem Gebiet der Sicherheitstechnik sowie entsprechende 
Erfahrungen in Betrieben oder Bundesdienststellen und Kenntnisse über 
die Bundesbedienstetenschutzvorschriften besitzen. 

(3) Der Dienstgeber kann Bedienstete, die ein Drittel der Fachausbildung als 
Sicherheitsfachkraft absolviert haben, für einen Zeitraum von höchstens zwei 
Jahren als Sicherheitsfachkräfte bestellen, wenn sie seit mindestens drei Jahren in 
einer Dienststelle des Bundes beschäftigt sind. 

(2 Der Dienstgeber kann Bedienstete, die ein Drittel der Fachausbildung als 
Sicherheitsfachkraft absolviert haben, für einen Zeitraum von höchstens zwei 
Jahren als Sicherheitsfachkräfte bestellen, wenn sie seit mindestens drei Jahren 
in einer Dienststelle des Bundes beschäftigt sind. 

(4) Für die unter den Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes fallenden 
Dienststellen (Dienststellenteile) tritt die Verpflichtung zur Bestellung eines 
arbeitsmedizinischen Zentrums nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen in 
Kraft: 

 

 1. für Dienststellen (Dienststellenteile) mit einem hohen und mittleren 
Gefährdungspotential mit 1. Juni 1999, 

 

 2. für Dienststellen (Dienststellenteile) mit einem geringen 
Gefährdungspotential mit 1. Jänner 2000. 

 

(5) Die Verordnung der Bundesregierung über die Zuordnung von 
Dienststellen und Dienststellenteilen zu Gefahrenklassen 
(Gefahrenklassenverordnung), BGBl. Nr. 637/1995, gilt als Verordnung zu § 85 
Z 2 dieses Bundesgesetzes, mit der Maßgabe, dass anstelle der Worte „höheres 
Gefährdungspotential“ die Worte „hohes Gefährdungspotential“ treten. 

(3) Die Verordnung der Bundesregierung über die Zuordnung von 
Dienststellen und Dienststellenteilen zu Gefahrenklassen 
(Gefahrenklassenverordnung), BGBl. Nr. 637/1995, gilt als Verordnung zu § 85 
Z 2 dieses Bundesgesetzes, mit der Maßgabe, dass anstelle der Worte „höheres 
Gefährdungspotential“ die Worte „hohes Gefährdungspotential“ treten. 

Art. 11 Z 19: Art. 11 Z 19: 
§ 107. (1) bis (6) ….. § 107. (1) bis (6) ….. 
 (xx) Das Inhaltsverzeichnis zum 7. Abschnitt, § 4 Abs. 6, § 11 Abs. 5 und 6, 

§ 15 Abs. 2, § 25 Abs. 4, § 26 Abs. 3, § 73 Abs. 1, § 76 Abs. 2 bis 8, die 
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Überschriften der §§ 77 und 78, § 77 Abs. 1 bis 4, § 78 Abs. 1 und 4, § 84 Abs. 3 
Z 4, § 79 Abs. 1, § 85 samt Überschrift und § 102 samt Überschrift in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2007 treten mit 1. September 
2007 in Kraft. 

Artikel 12 

Änderung des Richterdienstgesetzes 
Art. 12 Z 1 bis 3: Art. 12 Z 1 bis 3: 
§ 75c. (1) Der Richter hat - unbeschadet des § 74 - Anspruch auf 

Pflegefreistellung, wenn er aus einem der folgenden Gründe nachweislich an der 
Dienstleistung verhindert ist: 

§ 75c. (1) Der Richter hat - unbeschadet des § 74 - Anspruch auf 
Pflegefreistellung, wenn er aus einem der folgenden Gründe nachweislich an der 
Dienstleistung verhindert ist: 

 1. wegen der notwendigen Pflege eines im gemeinsamen Haushalt lebenden 
erkrankten oder verunglückten nahen Angehörigen oder 

 1. wegen der notwendigen Pflege eines im gemeinsamen Haushalt 
lebenden erkrankten oder verunglückten nahen Angehörigen oder 
Kindes der Person, mit der der Richter in Lebensgemeinschaft lebt oder 

 2. wegen der notwendigen Betreuung seines Kindes, Wahl- oder 
Pflegekindes, wenn die Person, die das Kind ständig betreut hat, aus den 
Gründen des § 15d Abs. 2 Z 1 bis 4 MSchG für diese Pflege ausfällt. 

 2. wegen der notwendigen Betreuung seines Kindes, Wahl- oder 
Pflegekindes, Stiefkindes oder des Kindes der Person, mit der der 
Richter in Lebensgemeinschaft lebt, wenn die Person, die das Kind 
ständig betreut hat, aus den Gründen des § 15d Abs. 2 Z 1 bis 4 MSchG 
für diese Pflege ausfällt. 

(2) und (3) ….. (2) und (3) ….. 
(4) Darüber hinaus besteht - unbeschadet des § 74 - Anspruch auf 

Pflegefreistellung bis zum Höchstausmaß von weiteren sechs Werktagen im 
Kalenderjahr, wenn der Richter 

(4) Darüber hinaus besteht - unbeschadet des § 74 - Anspruch auf 
Pflegefreistellung bis zum Höchstausmaß von weiteren sechs Werktagen im 
Kalenderjahr, wenn der Richter 

 1. …..  1. ….. 
 2. wegen der notwendigen Pflege seines im gemeinsamen Haushalt 

lebenden erkrankten Kindes, Wahl- oder Pflegekindes, das das zwölfte 
Lebensjahr noch nicht überschritten hat, an der Dienstleistung neuerlich 
verhindert ist. 

 2. wegen der notwendigen Pflege seines im gemeinsamen Haushalt 
lebenden erkrankten Kindes (einschließlich Wahl-, Pflege- oder 
Stiefkindes oder Kindes der Person, mit der der Richter in 
Lebensgemeinschaft lebt) das das zwölfte Lebensjahr noch nicht 
überschritten hat, an der Dienstleistung neuerlich verhindert ist. 

(5) ….. (5) ….. 
Art. 12 Z 4: Art. 12 Z 4: 
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Verhalten bei Gefahr Verhalten bei Gefahr 
§ 76e. Der Richter (Richteramtsanwärter), der bei ernster und unmittelbarer 

Gefahr für Leben und Gesundheit den Gefahrenbereich verlässt, darf deshalb 
dienstlich nicht benachteiligt werden. Das Gleiche gilt, wenn er unter 
Berücksichtigung seiner Kenntnisse und der zur Verfügung stehenden 
technischen Mittel selbst Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr trifft, weil er die 
sonst zuständigen Personen nicht erreicht, es sei denn, seine Handlungsweise war 
grob fahrlässig. 

§ 76f. Der Richter (Richteramtsanwärter), der bei ernster und unmittelbarer 
Gefahr für Leben und Gesundheit den Gefahrenbereich verlässt, darf deshalb 
dienstlich nicht benachteiligt werden. Das Gleiche gilt, wenn er unter 
Berücksichtigung seiner Kenntnisse und der zur Verfügung stehenden 
technischen Mittel selbst Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr trifft, weil er die 
sonst zuständigen Personen nicht erreicht, es sei denn, seine Handlungsweise 
war grob fahrlässig. 

Sicherheitsvertrauenspersonen Sicherheitsvertrauenspersonen 
§ 76f. Sicherheitsvertrauenspersonen dürfen wegen der Ausübung dieser 

Tätigkeit dienstlich nicht benachteiligt werden. 
§ 76g. Sicherheitsvertrauenspersonen dürfen wegen der Ausübung dieser 

Tätigkeit dienstlich nicht benachteiligt werden. 
Kontrollmaßnahmen Kontrollmaßnahmen 

§ 76g. Die Einführung und Verwendung von Kontrollmaßnahmen und 
technischen Systemen, welche die Menschenwürde berühren, ist unzulässig. 

§ 76h. Die Einführung und Verwendung von Kontrollmaßnahmen und 
technischen Systemen, welche die Menschenwürde berühren, ist unzulässig. 

Art. 12 Z 5: Art. 12 Z 5: 
§ 76d. (1) bis (5) ….. § 76d. (1) bis (5) ….. 

 Sabbatical 
 § 76e. (1) Der Richter kann auf Antrag ein Jahr gegen anteilige 

Bezugskürzung innerhalb einer Rahmenzeit von zwei bis fünf vollen Jahren vom 
Dienst freigestellt werden, wenn 

  1. keine wichtigen dienstlichen Gründe entgegenstehen und 
  2. das Bundesdienstverhältnis bereits seit fünf Jahren besteht. 

 (2) Die Freistellung darf im Falle einer zwei- oder dreijährigen Rahmenzeit 
erst nach Zurücklegung einer einjährigen und im Falle einer vier- oder 
fünfjährigen Rahmenzeit erst nach Zurücklegung einer zweijährigen 
Dienstleistungszeit angetreten werden. Sie ist ungeteilt zu verbrauchen. Der 
Richter darf während der Freistellung nicht zur Dienstleistung herangezogen 
werden. 

 (3) Während der übrigen Rahmenzeit (Dienstleistungszeit) hat der Richter 
seinen regelmäßigen Dienst beziehungsweise den auf die Hälfte ermäßigten 
Dienst (Herabsetzung der Auslastung) zu versehen. 
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 (4) Der Antrag hat Angaben über den Beginn und die Dauer der Rahmenzeit 
sowie über den Beginn der Freistellung zu enthalten. 

 (5) Die Dienstbehörde kann auf Antrag des Richters die Gewährung der 
Rahmenzeit sowie der Freistellung widerrufen oder beenden, wenn keine 
wichtigen dienstlichen Interessen entgegenstehen. 

 (6) Das Sabbatical endet bei 
  1. Karenzurlaub oder Karenz, 
  2. Außerdienststellung, 
  3. Präsenz-, Ausbildungs- oder Zivildienst, 
  4. Suspendierung, 
  5. unentschuldigter Abwesenheit vom Dienst oder 
  6. Beschäftigungsverbot nach dem MSchG, 
 sobald feststeht, dass der jeweilige Anlass die Dauer eines Monats überschreitet. 

Art. 12 Z 6 und 7: Art. 12 Z 6 und 7: 
§ 166d. (1) § 87 ist auf Richter, die in den in der linken Spalte der folgenden 

Tabelle angegebenen Zeiträumen geboren sind, mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass eine Versetzung in den Ruhestand durch Erklärung frühestens mit Ablauf 
des Monats erfolgen kann, in dem der Richter sein in der rechten Spalte der 
Tabelle angeführtes Lebensjahr vollendet, wenn er zum Zeitpunkt der 
Wirksamkeit der Versetzung in den Ruhestand eine beitragsgedeckte 
Gesamtdienstzeit von 40 Jahren aufweist: 

§ 166d. (1) § 87 ist auf Richter, die in den in der linken Spalte der 
folgenden Tabelle angegebenen Zeiträumen geboren sind, mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass eine Versetzung in den Ruhestand durch Erklärung frühestens 
mit Ablauf des Monats erfolgen kann, in dem der Richter sein in der rechten 
Spalte der Tabelle angeführtes Lebensjahr vollendet, wenn er zum Zeitpunkt der 
Wirksamkeit der Versetzung in den Ruhestand eine beitragsgedeckte 
Gesamtdienstzeit von 40 Jahren aufweist: 

bis einschließlich 30. Juni 1950 60. 
1. Juli 1950 bis 31. Dezember 1950 60,5. 
1. Jänner 1951 bis 31. Dezember 1951 61. 
1. Jänner 1952 bis 31. Dezember 1952 62. 
1. Jänner 1953 bis 31. Dezember 1953 63. 
1. Jänner 1954 bis 31. Dezember 1954 64. 

 
 

bis einschließlich 31. Dezember 1950 60. 
1. Jänner 1951 bis 31. Dezember 1951 61. 
1. Jänner 1952 bis 31. Dezember 1952 62. 
1. Jänner 1953 bis 31. Dezember 1953 63. 
1. Jänner 1954 bis 31. Dezember 1954 64. 

 
 

(2) Zur beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit im Sinne des Abs. 1 zählen (2) Zur beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit im Sinne des Abs. 1 zählen 
 1. …..  1. ….. 

59/M
E

 X
X

III. G
P - M

inisterialentw
urf - M

aterialien - T
extgegenüberstellung

87 von 121



 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 

 2. …..  2. ….. 
 3. …..  3. ….. 
 4. Zeiten der Kindererziehung im Sinne der §§ 227a und 228a ASVG, 

soweit sich diese Zeiten nicht mit Zeiten nach Z 1 bis 3 decken, bis zum 
Höchstausmaß von 60 Monaten; dieses Höchstausmaß verkürzt sich um 
beitragsfrei zur ruhegenussfähigen Bundesdienstzeit zählende Zeiten 
einer Karenz nach dem MSchG oder dem VKG oder nach den 
entsprechenden Bestimmungen in früheren Fassungen dieser 
Bundesgesetze, sowie 

 4. Zeiten der Kindererziehung im Sinne der §§ 227a und 228a ASVG in 
der bis 31. Dezember 2004 geltenden Fassung, soweit sich diese Zeiten 
nicht mit Zeiten nach Z 1 bis 3 decken, bis zum Höchstausmaß von 
60 Monaten; dieses Höchstausmaß verkürzt sich um beitragsfrei zur 
ruhegenussfähigen Bundesdienstzeit zählende Zeiten einer Karenz nach 
dem MSchG oder dem VKG oder nach den entsprechenden 
Bestimmungen in früheren Fassungen dieser Bundesgesetze, sowie 

 5. …..  5. ….. 
(3) bis (9) ….. (3) bis (9) ….. 
Art. 12 Z 8: Art. 12 Z 8: 
§ 173. (1) bis (45) ….. § 173. (1) bis (45) ….. 
 (xx) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2007 treten in 

Kraft: 
  1. § 75c Abs. 1 Z 1 und 2 und § 75c Abs. 4 Z 2 mit 1. Juli 2007 und 
  2. § 76e samt Überschrift sowie die §§ 76f bis 76h mit 1. September 2007. 

Artikel 13 

Änderung des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 
Art. 13 Z 1: Art. 13 Z 1: 
§ 8. (1) ….. § 8. (1) ….. 
(2) Soweit die Ernennung auf eine andere Planstelle mit der Verleihung einer 

schulfesten Stelle (§ 24) verbunden wird, ist auf § 26 Bedacht zu nehmen. 
 

(3) ….. (3) ….. 
Art. 13 Z 2: Art. 13 Z 2: 
§ 13. (1) bis (3) ….. § 13. (1) bis (3) ….. 
(4) Die Erklärung nach Abs. 1 oder 2 kann schon ein Jahr vor Vollendung 

des 738. Lebensmonats abgegeben werden. Der Landeslehrer kann sie bis 
spätestens einen Monat vor ihrem Wirksamwerden widerrufen. Diese Frist erhöht 

(4) Die Erklärung nach Abs. 1 oder 2 kann schon ein Jahr vor Vollendung 
des 738. Lebensmonats abgegeben werden. Der Landeslehrer kann sie bis 
spätestens einen Monat vor ihrem Wirksamwerden widerrufen. Ein späterer 
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sich auf drei Monate für Inhaber von Leiterstellen gemäß § 24 Abs. 1, die gemäß 
§ 26 neu auszuschreiben sind. Ein späterer Widerruf wird nur wirksam, wenn die 
Dienstbehörde ausdrücklich zugestimmt hat. Während einer (vorläufigen) 
Suspendierung nach § 80 kann der Landeslehrer jedoch die Erklärung nach den 
Abs. 1 oder 2 jederzeit widerrufen. 

Widerruf wird nur wirksam, wenn die Dienstbehörde ausdrücklich zugestimmt 
hat. Während einer (vorläufigen) Suspendierung nach § 80 kann der 
Landeslehrer jedoch die Erklärung nach den Abs. 1 oder 2 jederzeit widerrufen. 

Art. 13 Z 3: Art. 13 Z 3: 
§ 15. (1) bis (3) ….. § 15. (1) bis (3) ….. 
(4) Ist eine Weiterbeschäftigung des Landeslehrers nach Abs. 1 auf seinem 

bisherigen Arbeitsplatz nicht möglich, weil die weitere Tätigkeit auf dem 
bisherigen Arbeitsplatz 

(4) Ist eine Weiterbeschäftigung des Landeslehrers nach Abs. 1 auf seinem 
bisherigen Arbeitsplatz nicht möglich, weil die weitere Tätigkeit auf dem 
bisherigen Arbeitsplatz 

 1. …..  1. ….. 
 2. …..  2. ….. 
so ist ihm innerhalb von zwei Monaten nach Beginn der Funktion ein seiner 
bisherigen Verwendung mindestens gleichwertiger zumutbarer Arbeitsplatz oder 
– mit seiner Zustimmung – ein seiner bisherigen Verwendung möglichst 
gleichwertiger Arbeitsplatz zuzuweisen, auf den keiner der in den Z 1 und 2 
angeführten Umstände zutrifft. Bei der Auswahl des Arbeitsplatzes ist danach zu 
trachten, dem Landeslehrer eine Teilbeschäftigung möglichst in dem von ihm 
gewählten Umfang anzubieten. § 19 Abs. 2 bis 9, § 21 und § 25 sind in diesen 
Fällen nicht anzuwenden. Verweigert ein Landeslehrer nach Z 1 seine 
Zustimmung für die Zuweisung eines seiner bisherigen Verwendung möglichst 
gleichwertigen Arbeitsplatzes, so ist er mit Ablauf der zweimonatigen Frist unter 
Entfall der Bezüge außer Dienst zu stellen. 

so ist ihm innerhalb von zwei Monaten nach Beginn der Funktion ein seiner 
bisherigen Verwendung mindestens gleichwertiger zumutbarer Arbeitsplatz oder 
– mit seiner Zustimmung – ein seiner bisherigen Verwendung möglichst 
gleichwertiger Arbeitsplatz zuzuweisen, auf den keiner der in den Z 1 und 2 
angeführten Umstände zutrifft. Bei der Auswahl des Arbeitsplatzes ist danach zu 
trachten, dem Landeslehrer eine Teilbeschäftigung möglichst in dem von ihm 
gewählten Umfang anzubieten. § 19 Abs. 2 bis 9 und § 21 sind in diesen Fällen 
nicht anzuwenden. Verweigert ein Landeslehrer nach Z 1 seine Zustimmung für 
die Zuweisung eines seiner bisherigen Verwendung möglichst gleichwertigen 
Arbeitsplatzes, so ist er mit Ablauf der zweimonatigen Frist unter Entfall der 
Bezüge außer Dienst zu stellen. 

(5) bis (10) ….. (5) bis (10) ….. 
Art. 13 Z 4 und 5: Art. 13 Z 4 und 5: 
§ 19. (1) ….. § 19. (1) ….. 
(2) Unter Aufhebung der jeweiligen Zuweisung kann der Landeslehrer von 

Amts wegen oder auf Ansuchen jederzeit durch eine anderweitige Zuweisung an 
eine andere Schule oder zur Lehrerreserve versetzt werden (Versetzung), sofern 
er jedoch eine schulfeste Stelle innehat, nur in den Fällen des § 25. 

(2) Unter Aufhebung der jeweiligen Zuweisung kann der Landeslehrer von 
Amts wegen oder auf Ansuchen jederzeit durch eine anderweitige Zuweisung an 
eine andere Schule oder zur Lehrerreserve versetzt werden (Versetzung). 

(3) ….. (3) ….. 
(4) Bei der Versetzung von Amts wegen ist auf die sozialen Verhältnisse und (4) Bei der Versetzung von Amts wegen ist auf die sozialen Verhältnisse 
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auf das Dienstalter des Landeslehrers soweit Rücksicht zu nehmen, als dienstliche 
Interessen nicht gefährdet werden. Die Versetzung ist unzulässig, wenn sie für 
den Landeslehrer einen wesentlichen wirtschaftlichen Nachteil bedeuten würde 
und ein anderer geeigneter Landeslehrer, bei dem dies nicht der Fall ist und der 
keine schulfeste Stelle innehat, zur Verfügung steht. 

und auf das Dienstalter des Landeslehrers soweit Rücksicht zu nehmen, als 
dienstliche Interessen nicht gefährdet werden. Die Versetzung ist unzulässig, 
wenn sie für den Landeslehrer einen wesentlichen wirtschaftlichen Nachteil 
bedeuten würde und ein anderer geeigneter Landeslehrer, bei dem dies nicht der 
Fall ist, zur Verfügung steht. 

(5) bis (9) ….. (5) bis (9) ….. 
Art. 13 Z 6: Art. 13 Z 6: 

Schulfeste Stellen  
§ 24. (1) Schulfeste Stellen sind die Leiterstellen der Volksschulen, der 

Hauptschulen und der als selbständige Schulen geführten Sonderschulen und 
Polytechnischen Schulen sowie der Berufsschulen. 

 

(2) Von den sonstigen Lehrerstellen an Volks-, Haupt- und Sonderschulen, 
an Polytechnischen Schulen und Berufsschulen sind jene zu ermitteln, deren 
dauernder Bestand bei Berücksichtigung der voraussichtlichen Schülerzahlen 
gesichert ist. 

 

(3) Von den gemäß Abs. 2 ermittelten Lehrerstellen an Volks-, Haupt- und 
Sonderschulen und an Polytechnischen Schulen ist mindestens die Hälfte der 
Stellen jeder einzelnen Schule - ohne Zuzählung der Leiterstellen und der Stellen 
der Lehrerreserve - als schulfest zu erklären. Desgleichen sind von den gemäß 
Abs. 2 ermittelten Stellen an Berufsschulen mindestens die Hälfte jener 
Lehrerstellen, die für die Besetzung mit hauptamtlichen Berufsschullehrern in 
Betracht kommen, als schulfest zu erklären. 

 

(4) Die gemäß Abs. 3 erklärte Schulfestigkeit darf nur bei wesentlicher 
Änderung der maßgebenden Umstände (Abs. 2) aufgehoben werden. 

 

(5) Die Erklärung und Aufhebung der Schulfestigkeit hat durch Verordnung 
der landesgesetzlich hiezu berufenen Behörde zu erfolgen, die vorher den 
zuständigen Zentralausschuss der Personalvertretung anzuhören hat. 

 

§ 25. Der Inhaber einer schulfesten Stelle kann unter Bedachtnahme auf § 19 
nur 

 

 1. mit seiner Zustimmung,  
 2. im Falle einer Verwendungsbeschränkung gemäß § 28,  
 3. bei Aufhebung der Schulfestigkeit,  
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 4. bei Auflassung der Planstelle oder  
 5. im Falle des durch Disziplinarerkenntnis ausgesprochenen Verlustes der 

aus der Innehabung einer schulfesten Stelle fließenden Rechte 
 

an eine andere Schule oder zur Lehrerreserve versetzt werden. Landeslehrer an 
Volks-, Haupt- und Sonderschulen und an Polytechnischen Schulen dürfen in den 
Fällen der Z 2 bis 4 ohne ihre Zustimmung nur innerhalb desselben politischen 
Bezirkes versetzt werden. 

 

Art. 13 Z 7: Art. 13 Z 7: 
 Schulleiter 

§ 26. (1) Schulfeste Stellen dürfen nur Landeslehrern im definitiven 
Dienstverhältnis verliehen werden, die die Ernennungserfordernisse für die 
betreffende Stelle erfüllen. 

§ 26. (1) Leiterstellen der Volksschulen, der Hauptschulen und der als 
selbständige Schulen geführten Sonderschulen und Polytechnischen Schulen 
sowie der Berufsschulen sind - ausgenommen im Falle des Diensttausches (§ 20) 
von Inhabern solcher Stellen oder im Falle von Betrauungen gemäß § 27 Abs. 2 
letzter Satz - im Ausschreibungs- und Bewerbungsverfahren zu besetzen. 

(2) Schulfeste Stellen sind - ausgenommen im Falle des Diensttausches 
(§ 20) von Inhabern solcher Stellen oder im Falle von Betrauungen gemäß § 27 
Abs. 2 letzter Satz - im Ausschreibungs- und Bewerbungsverfahren zu besetzen. 

(2) Die freigewordenen Leiterstellen, ausgenommen die durch Betrauungen 
gemäß § 27 Abs. 2 letzter Satz gebundenen, sind ehestens, längstens jedoch 
innerhalb von sechs Monaten nach Freiwerden, in den zur Veröffentlichung 
amtlicher Mitteilungen der ausschreibenden Behörde bestimmten 
Verlautbarungsblättern auszuschreiben. 

(3) Die freigewordenen schulfesten Stellen, ausgenommen die durch 
Betrauungen gemäß § 27 Abs. 2 letzter Satz gebundenen, sind ehestens, längstens 
jedoch innerhalb von sechs Monaten nach Freiwerden, in den zur 
Veröffentlichung amtlicher Mitteilungen der ausschreibenden Behörde 
bestimmten Verlautbarungsblättern auszuschreiben. Unter freigewordenen Stellen 
sind auch solche zu verstehen, deren Inhaber die aus der Innehabung einer 
schulfesten Stelle fließenden Rechte auf Grund eines Disziplinarerkenntnisses 
verloren haben. 

(3) Leiterstellen, die durch Übertritt ihres Inhabers in den Ruhestand (§ 11) 
oder wegen Versetzung in den Ruhestand (§§ 12 bis 13b) frei werden, sind außer 
es soll eine Betrauung gemäß § 27 Abs. 2 letzter Satz erfolgen, so zeitgerecht 
auszuschreiben, dass sie nach Möglichkeit im Zeitpunkt des Freiwerdens besetzt 
werden können. 

(4) Schulfeste Stellen, die durch Übertritt ihres Inhabers in den Ruhestand 
(§ 11) oder wegen Versetzung in den Ruhestand (§§ 12 bis 13b) frei werden, sind 
außer es soll eine Betrauung gemäß § 27 Abs. 2 letzter Satz erfolgen, so 
zeitgerecht auszuschreiben, dass sie nach Möglichkeit im Zeitpunkt des 
Freiwerdens besetzt werden können. 

(4) Die Bewerbungsgesuche sind innerhalb der Bewerbungsfrist, die nicht 
kürzer als zwei Wochen sein darf, im Dienstweg einzureichen. Die Zeit der 
Hauptferien ist in diese Frist nicht einzurechnen. Nicht rechtzeitig eingereichte 
Bewerbungsgesuche gelten als nicht eingebracht. 
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(5) Die Bewerbungsgesuche sind innerhalb der Bewerbungsfrist, die nicht 
kürzer als zwei Wochen sein darf, im Dienstweg einzureichen. Die Zeit der 
Hauptferien ist in diese Frist nicht einzurechnen. Nicht rechtzeitig eingereichte 
Bewerbungsgesuche gelten als nicht eingebracht. 

(5) Für jede einzelne ausgeschriebene Stelle sind von den landesgesetzlich 
hiezu berufenen Organen aus den Bewerbungsgesuchen Besetzungsvorschläge 
zu erstatten. 

(6) Für jede einzelne ausgeschriebene Stelle sind von den landesgesetzlich 
hiezu berufenen Organen aus den Bewerbungsgesuchen Besetzungsvorschläge zu 
erstatten, in die nur jene Bewerber gültig aufgenommen werden können, die nach 
Abs. 1 für die Verleihung der Stelle in Betracht kommen. 

(6) In jeden Besetzungsvorschlag sind bei mehr als drei Bewerbern drei, bei 
drei oder weniger solchen Bewerbern alle diese Bewerber aufzunehmen und zu 
reihen. Bei der Auswahl und Reihung ist zunächst auf die in der Ausschreibung 
allenfalls angeführten zusätzlichen fachspezifischen Kenntnisse und Fähigkeiten, 
dann auf die Leistungsfeststellung und auf die in dieser Schulart zurückgelegte 
Verwendungszeit Bedacht zu nehmen. Die Landesgesetzgebung kann hiezu 
nähere Bestimmungen erlassen, wobei zusätzliche Auswahlkriterien festgelegt 
werden können. Weiters können die vorschlagsberechtigten Kollegien der 
Schulbehörden des Bundes in den Ländern nähere Bestimmungen sowie 
zusätzliche Auswahlkriterien durch Richtlinien für die Erstellung ihrer 
Besetzungsvorschläge festlegen, wobei allfällige landesgesetzliche Vorschriften 
zu beachten sind. Bei weniger als drei geeigneten Bewerbern kann die neuerliche 
Ausschreibung der Stelle vorgeschlagen werden. 

(7) In jeden Besetzungsvorschlag sind bei mehr als drei nach Abs. 1 in 
Betracht kommenden Bewerbern drei, bei drei oder weniger solchen Bewerbern 
alle diese Bewerber aufzunehmen und zu reihen. Bei der Auswahl und Reihung 
ist zunächst auf die in der Ausschreibung allenfalls angeführten zusätzlichen 
fachspezifischen Kenntnisse und Fähigkeiten, dann auf die Leistungsfeststellung 
sowie auf den Vorrückungsstichtag und auf die in dieser Schulart zurückgelegte 
Verwendungszeit Bedacht zu nehmen. Die Landesgesetzgebung kann hiezu 
nähere Bestimmungen erlassen, wobei zusätzliche Auswahlkriterien festgelegt 
werden können. Weiters können die vorschlagsberechtigten Kollegien der 
Schulbehörden des Bundes in den Ländern nähere Bestimmungen sowie 
zusätzliche Auswahlkriterien durch Richtlinien für die Erstellung ihrer 
Besetzungsvorschläge festlegen, wobei allfällige landesgesetzliche Vorschriften 
zu beachten sind. Landeslehrer, die ihre schulfeste Stelle durch Auflassung der 
Planstelle verloren haben oder nach Aufhebung der schulfesten Stelle versetzt 
worden sind (§ 25), sind bevorzugt zu reihen. Bei weniger als drei geeigneten 
Bewerbern kann die neuerliche Ausschreibung der Stelle vorgeschlagen werden. 

(7) Die Leiterstelle kann von der zur Verleihung zuständigen Behörde nur 
einem in den Besetzungsvorschlag, sofern jedoch mehrere Besetzungsvorschläge 
landesgesetzlich vorgesehen sind, in alle Besetzungsvorschläge aufgenommenen 
Bewerber verliehen werden. 

(8) Die Stelle kann von der zur Verleihung zuständigen Behörde nur einem (8) Die Verleihung hat erforderlichenfalls unter gleichzeitiger Ernennung 
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in den Besetzungsvorschlag, sofern jedoch mehrere Besetzungsvorschläge 
landesgesetzlich vorgesehen sind, in alle Besetzungsvorschläge aufgenommenen 
Bewerber, der die im Abs. 1 bezeichneten Voraussetzungen erfüllt, verliehen 
werden. 

oder unter gleichzeitiger Zuweisung an die betreffende Schule oder unter 
gleichzeitiger Ernennung und Zuweisung zu erfolgen. 

(9) Die Verleihung hat erforderlichenfalls unter gleichzeitiger Ernennung 
oder unter gleichzeitiger Zuweisung an die betreffende Schule oder unter 
gleichzeitiger Ernennung und Zuweisung zu erfolgen. 

(9) Unterbleibt die Verleihung der ausgeschriebenen Stelle, so ist diese bis 
zur ordnungsgemäßen Besetzung im Bewerbungsverfahren weiterhin 
auszuschreiben. 

(10) Unterbleibt die Verleihung der ausgeschriebenen Stelle, so ist diese bis 
zur ordnungsgemäßen Besetzung im Bewerbungsverfahren weiterhin 
auszuschreiben. 

(10) Das Besetzungsverfahren ist unverzüglich durchzuführen. 

(11) Das Besetzungsverfahren ist unverzüglich durchzuführen.  
Art. 13 Z 8: Art. 13 Z 8: 

Ernennung von Schulleitern  
§ 26a. (1) Vor der Reihung gemäß § 26 Abs. 7 sind die Bewerbungen der die 

Erfordernisse erfüllenden Bewerber dem Schulforum und/oder dem 
Schulgemeinschaftsausschuss der Schule, für die die Bewerbungen abgegeben 
wurden, zu übermitteln. Das Schulforum und/oder der 
Schulgemeinschaftsausschuss haben das Recht, binnen drei Wochen ab Erhalt der 
Bewerbungen eine begründete schriftliche Stellungnahme abzugeben. 

§ 26a. (1) Vor der Reihung gemäß § 26 Abs. 6 sind die Bewerbungen der 
die Erfordernisse erfüllenden Bewerber dem Schulforum und/oder dem 
Schulgemeinschaftsausschuss der Schule, für die die Bewerbungen abgegeben 
wurden, zu übermitteln. Das Schulforum und/oder der 
Schulgemeinschaftsausschuss haben das Recht, binnen drei Wochen ab Erhalt 
der Bewerbungen eine begründete schriftliche Stellungnahme abzugeben. 

(2) Ernennungen zu Schulleitern sind zunächst auf einen Zeitraum von 
vier Jahren wirksam. In diesen Zeitraum sind bis zu einem Höchstausmaß von 
zwei Jahren Zeiten der Betrauung mit der Funktion eines Schulleiters 
einzurechnen. 

(2) Ernennungen zu Schulleitern sind zunächst auf einen Zeitraum von 
vier Jahren wirksam. In diesen Zeitraum sind bis zu einem Höchstausmaß von 
zwei Jahren Zeiten einzurechnen, die bereits auf einer Planstelle eines 
Schulleiters oder auf Grund einer Betrauung mit einer solchen Funktion 
zurückgelegt worden sind. 

(3) Voraussetzung für den Entfall der zeitlichen Begrenzung nach Abs. 2 ist 
die Bewährung als Schulleiter und die erfolgreiche Teilnahme am 
Schulmanagementkurs – Berufsbegleitender Weiterbildungslehrgang. Wird dem 
Inhaber der leitenden Funktion nicht spätestens drei Monate vor Ablauf des 
Zeitraumes gemäß Abs. 2 mitgeteilt, dass er sich auf seinem Arbeitsplatz nicht 
bewährt hat, entfällt die zeitliche Begrenzung aus dem Grund der Bewährung 
kraft Gesetzes. Ein Ausspruch der Nichtbewährung ist nur auf Grund von 
derartigen Gutachten sowohl zumindest der Schulbehörde erster Instanz als auch 
des Schulforums oder des Schulgemeinschaftsausschusses zulässig. 

(3) Voraussetzung für den Entfall der zeitlichen Begrenzung nach Abs. 2 ist 
die Bewährung als Schulleiter und die erfolgreiche Teilnahme am 
Schulmanagementkurs – Berufsbegleitender Weiterbildungslehrgang. Wird dem 
Inhaber der leitenden Funktion nicht spätestens drei Monate vor Ablauf des 
Zeitraumes gemäß Abs. 2 mitgeteilt, dass er sich auf seinem Arbeitsplatz nicht 
bewährt hat, entfällt die zeitliche Begrenzung aus dem Grund der Bewährung 
kraft Gesetzes. Ein Ausspruch der Nichtbewährung ist nur auf Grund von 
derartigen Gutachten sowohl zumindest der Schulbehörde erster Instanz als auch 
des Schulforums oder des Schulgemeinschaftsausschusses zulässig. 
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(3a) Bei der Besetzung von Leiterstellen ist das in § 26 und den Absätzen 1 
bis 3 vorgesehene Auswahl- und Besetzungsverfahren auf Landeslehrer im 
provisorischen Dienstverhältnis mit der Maßgabe anzuwenden, dass Leiterstellen 
auch Landeslehrern im provisorischen Dienstverhältnis, die die 
Ernennungserfordernisse für die betreffende Stelle erfüllen, verliehen werden 
können. 

(3a) Bei der Besetzung von Leiterstellen ist das in § 26 und den Absätzen 1 
bis 3 vorgesehene Auswahl- und Besetzungsverfahren auf Landeslehrer im 
provisorischen Dienstverhältnis mit der Maßgabe anzuwenden, dass Leiterstellen 
auch Landeslehrern im provisorischen Dienstverhältnis, die die 
Ernennungserfordernisse für die betreffende Stelle erfüllen, verliehen werden 
können. 

(4) Endet die Leitungsfunktion gemäß Abs. 3 und verbleibt deren Inhaber im 
Dienststand, so ist er kraft Gesetzes auf jene Planstelle übergeleitet, die er zuletzt 
vor der Ernennung unbefristet innehatte. In diesem Fall richtet sich seine 
Lehrverpflichtung nach seiner tatsächlichen Verwendung. 

(4) Endet die Leitungsfunktion gemäß Abs. 3 und verbleibt deren Inhaber 
im Dienststand, so ist er kraft Gesetzes auf jene Planstelle übergeleitet, die er 
zuletzt vor der Ernennung unbefristet innehatte. In diesem Fall richtet sich seine 
Lehrverpflichtung nach seiner tatsächlichen Verwendung. 

(5) Hatte der Inhaber der leitenden Funktion im betreffenden 
Dienstverhältnis zuvor keine andere Planstelle inne, so ist er mit dem Ende der 
Funktion kraft Gesetzes auf eine Planstelle eines Lehrers ohne Leitungsfunktion 
in jener Verwendungsgruppe übergeleitet, der er als Inhaber der Leitungsfunktion 
angehört hat. 

(5) Hatte der Inhaber der leitenden Funktion im betreffenden 
Dienstverhältnis zuvor keine andere Planstelle inne, so ist er mit dem Ende der 
Funktion kraft Gesetzes auf eine Planstelle eines Lehrers ohne Leitungsfunktion 
in jener Verwendungsgruppe übergeleitet, der er als Inhaber der 
Leitungsfunktion angehört hat. 

(6) Ferner endet die Innehabung der leitenden Funktion im Falle eines 
diesbezüglichen Disziplinarerkenntnisses, bei Privatschulen auch im Falle der 
Abberufung durch den Privatschulerhalter. 

(6) Ferner endet die Innehabung der leitenden Funktion im Falle eines 
diesbezüglichen Disziplinarerkenntnisses, bei Privatschulen auch im Falle der 
Abberufung durch den Privatschulerhalter. 

Art. 13 Z 9: Art. 13 Z 9: 
§ 43. (1) und (2) ….. § 43. (1) und (2) ….. 
(3) Im Rahmen der Jahresstundensumme gemäß Abs. 1 Z 3 sind (3) Im Rahmen der Jahresstundensumme gemäß Abs. 1 Z 3 sind 

 1. …..  1. ….. 
 2. …..  2. ….. 
 3. für die unvorhersehbare Vertretung eines an der Erfüllung seiner 

Unterrichtsverpflichtung verhinderten Landeslehrers im Sinne von 
Beaufsichtigung der Schülerinnen und Schüler zehn zu erbringende 
Jahresstunden, 

 3. für die Vertretung eines an der Erfüllung seiner Unterrichtsverpflichtung 
verhinderten Landeslehrers zur Betreuung der Schülerinnen und Schüler 
zehn zu erbringende Jahresstunden, 

 4. …..  4. ….. 
 5. …..  5. ….. 

(4) bis (7) ….. (4) bis (7) ….. 
Art. 13 Z 10 und 11: Art. 13 Z 10 und 11: 
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§ 58. (1) ….. § 58. (1) ….. 
(2) Ein Landeslehrer, (2) Ein Landeslehrer, 

 1. …..  1. ….. 
 2. …..  2. ….. 
 3. der zum Vizepräsidenten eines Landesschulrates oder des Stadtschulrates 

für Wien bestellt wird, 
 3. der zum Vizepräsidenten eines Landesschulrates oder des 

Stadtschulrates für Wien bestellt wird oder 
  4. der zum Rektor oder Vizerektor einer Pädagogischen Hochschule gemäß 

§ 1 Abs. 1 oder § 4 Abs. 1 Z 1 des Hochschulgesetzes 2005 bestellt 
wird, 

ist für die Dauer der Mitgliedschaft zum unabhängigen Verwaltungssenat oder zu 
einem Organ einer zwischenstaatlichen Einrichtung oder der Bestellung zum 
Vizepräsidenten gegen Entfall der Bezüge beurlaubt. 

ist für die Dauer der Mitgliedschaft zum unabhängigen Verwaltungssenat oder 
zu einem Organ einer zwischenstaatlichen Einrichtung oder der Bestellung zum 
Vizepräsidenten oder der Ausübung der Funktion als Rektor oder als Vizerektor 
einer Pädagogischen Hochschule gegen Entfall der Bezüge beurlaubt. 

(3) bis (5) ….. (3) bis (5) ….. 
Art. 13 Z 12: Art. 13 Z 12: 
§ 58c. (1) ….. § 58c. (1) ….. 
(2) Eine gänzliche Beanspruchung der Arbeitskraft im Sinne des Abs. 1 liegt 

vor, solange das behinderte Kind 
(2) Eine gänzliche Beanspruchung der Arbeitskraft im Sinne des Abs. 1 

liegt vor, solange das behinderte Kind 
 1. …..  1. ….. 
 2. während der Dauer der allgemeinen Schulpflicht wegen Schulunfähigkeit 

(§ 15 des Schulpflichtgesetzes 1985) entweder von der allgemeinen 
Schulpflicht befreit ist oder ständiger persönlicher Hilfe und Pflege 
bedarf, 

 2. während der Dauer der allgemeinen Schulpflicht entweder vom Besuch 
der Schule befreit ist (§ 15 des Schulpflichtgesetzes 1985) oder 
ständiger persönlicher Hilfe und Pflege bedarf, 

 3. …..  3. ….. 
(3) bis (7) ….. (3) bis (7) ….. 
Art. 13 Z 13: Art. 13 Z 13: 

 Sabbatical 
 § 58d. (1) Der Landeslehrer kann auf Antrag ein Jahr gegen anteilige 

Bezugskürzung innerhalb einer Rahmenzeit von zwei bis fünf vollen Schuljahren 
vom Dienst freigestellt werden, wenn 
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  1. keine wichtigen dienstlichen Gründe entgegenstehen und 
  2. das Dienstverhältnis bereits zumindest seit fünf Jahren besteht. 
 Als Schuljahr gilt der Zeitraum vom 1. September bis zum 31. August. 

 (2) Die Freistellung darf im Falle einer zwei- oder dreijährigen Rahmenzeit 
erst nach Zurücklegung einer einjährigen und im Falle einer vier- oder 
fünfjährigen Rahmenzeit erst nach Zurücklegung einer zweijährigen 
Dienstleistungszeit angetreten werden. Die Freistellung ist ungeteilt zu 
verbrauchen. Der Landeslehrer darf während der Freistellung nicht zur 
Dienstleistung herangezogen werden. 

 (3) Während der übrigen Rahmenzeit (Dienstleistungszeit) hat der 
Landeslehrer entsprechend der Jahresnorm bzw. der Lehrverpflichtung, die für 
ihn ohne Sabbatical gelten würde, Dienst zu leisten. 

 (4) Der Antrag hat Angaben über Beginn und Dauer der Rahmenzeit sowie 
über Beginn und Dauer der Freistellung zu enthalten. 

 (5) Die landesgesetzlich hiezu berufene Behörde kann auf Antrag des 
Landeslehrers das Sabbatical widerrufen oder beenden, wenn keine wichtigen 
dienstlichen Interessen entgegenstehen. 

 (6) Das Sabbatical endet bei: 
  1. Karenzurlaub oder Karenz, 
  2. gänzlicher Dienstfreistellung oder Außerdienststellung, 
  3. Präsenz-, Ausbildungs- oder Zivildienst, 
  4. Suspendierung, 
  5. unentschuldigter Abwesenheit vom Dienst oder 
  6. Beschäftigungsverbot nach dem MSchG, 
 sobald feststeht, dass der jeweilige Anlass die Dauer eines Monats überschreitet. 

Art. 13 Z 14 bis 16: Art. 13 Z 14 bis 16: 
§ 59. (1) Der Landeslehrer hat - unbeschadet des § 57 - Anspruch auf 

Pflegefreistellung, wenn er aus einem der folgenden Gründe nachweislich an der 
Dienstleistung verhindert ist: 

§ 59. (1) Der Landeslehrer hat - unbeschadet des § 57 - Anspruch auf 
Pflegefreistellung, wenn er aus einem der folgenden Gründe nachweislich an der 
Dienstleistung verhindert ist: 

 1. wegen der notwendigen Pflege eines im gemeinsamen Haushalt lebenden 
erkrankten oder verunglückten nahen Angehörigen oder 

 1. wegen der notwendigen Pflege eines im gemeinsamen Haushalt 
lebenden erkrankten oder verunglückten nahen Angehörigen oder 
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Kindes der Person, mit der der Landeslehrer in Lebensgemeinschaft lebt 
oder 

 2. wegen der notwendigen Betreuung seines Kindes, Wahl- oder 
Pflegekindes, wenn die Person, die das Kind ständig betreut hat, aus den 
Gründen des § 15d Abs. 2 Z 1 bis 4 MSchG für diese Pflege ausfällt. 

 2. wegen der notwendigen Betreuung seines Kindes, Wahl- oder 
Pflegekindes, Stiefkindes oder des Kindes der Person, mit der der 
Landeslehrer in Lebensgemeinschaft lebt, wenn die Person, die das Kind 
ständig betreut hat, aus den Gründen des § 15d Abs. 2 Z 1 bis 4 MSchG 
für diese Pflege ausfällt. 

(2) und (3) ….. (2) und (3) ….. 
(4) Darüber hinaus besteht – unbeschadet des § 57 – Anspruch auf 

Pflegefreistellung bis zum Höchstausmaß gemäß Abs. 3 im Schuljahr, wenn der 
Landeslehrer 

(4) Darüber hinaus besteht – unbeschadet des § 57 – Anspruch auf 
Pflegefreistellung bis zum Höchstausmaß gemäß Abs. 3 im Schuljahr, wenn der 
Landeslehrer 

 1. …..  1. ….. 
 2. wegen der notwendigen Pflege seines im gemeinsamen Haushalt 

lebenden erkrankten Kindes, Wahl- oder Pflegekindes, das das zwölfte 
Lebensjahr noch nicht überschritten hat, an der Dienstleistung neuerlich 
verhindert ist. 

 2. wegen der notwendigen Pflege seines im gemeinsamen Haushalt 
lebenden erkrankten Kindes (einschließlich Wahl-, Pflege- oder 
Stiefkindes oder Kindes der Person, mit der der Landeslehrer in 
Lebensgemeinschaft lebt), das das zwölfte Lebensjahr noch nicht 
überschritten hat, an der Dienstleistung neuerlich verhindert ist. 

(5) bis (9) ….. (5) bis (9) ….. 
Art. 13 Z 17: Art. 13 Z 17: 
§ 115. (1) bis (5) ….. § 115. (1) bis (5) ….. 
 (6) Auf Lehrer, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. xxx/2007 eine schulfeste Stelle inne hatten, sind § 8 Abs. 2, § 13 
Abs. 4, § 15 Abs. 4, § 19 Abs. 2 und Abs. 4 sowie die §§ 24 bis 26a in der bis zu 
diesem Zeitpunkt geltenden Fassung weiterhin anzuwenden. 

Art. 13 Z 18 und 19: Art. 13 Z 18 und 19: 
§ 115d. (1) Die §§ 13 und 13b sind auf Landeslehrer, die in den in der linken 

Spalte der folgenden Tabelle angegebenen Zeiträumen geboren sind, mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass eine Versetzung in den Ruhestand durch Erklärung 
oder von Amts wegen frühestens mit Ablauf des Monats erfolgen kann, in dem 
der Landeslehrer sein in der rechten Spalte der Tabelle angeführtes Lebensjahr 
vollendet, wenn er zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der Versetzung in den 
Ruhestand eine beitragsgedeckte Gesamtdienstzeit von 40 Jahren aufweist. 

§ 115d. (1) Die §§ 13 und 13b sind auf Landeslehrer, die in den in der 
linken Spalte der folgenden Tabelle angegebenen Zeiträumen geboren sind, mit 
der Maßgabe anzuwenden, dass eine Versetzung in den Ruhestand durch 
Erklärung oder von Amts wegen frühestens mit Ablauf des Monats erfolgen 
kann, in dem der Landeslehrer sein in der rechten Spalte der Tabelle angeführtes 
Lebensjahr vollendet, wenn er zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der Versetzung in 
den Ruhestand eine beitragsgedeckte Gesamtdienstzeit von 40 Jahren aufweist. 
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bis einschließlich 30. Juni 1950 60. 
1. Juli 1950 bis 31. Dezember 1950 60,5. 
1. Jänner 1951 bis 31. Dezember 1951 61. 
1. Jänner 1952 bis 31. Dezember 1952 62. 
1. Jänner 1953 bis 31. Dezember 1953 63. 
1. Jänner 1954 bis 31. Dezember 1954 64. 

 
 

bis einschließlich 31. Dezember 1950 60. 
1. Jänner 1951 bis 31. Dezember 1951 61. 
1. Jänner 1952 bis 31. Dezember 1952 62. 
1. Jänner 1953 bis 31. Dezember 1953 63. 
1. Jänner 1954 bis 31. Dezember 1954 64. 

 
 

(2) Zur beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit im Sinne des Abs. 1 zählen (2) Zur beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit im Sinne des Abs. 1 zählen 
 1. …..  1. ….. 
 2. …..  2. ….. 
 3. …..  3. ….. 
 4. Zeiten der Kindererziehung im Sinne der §§ 227a und 228a ASVG, 

soweit sich diese Zeiten nicht mit Zeiten nach Z 1 bis 3 decken, bis zum 
Höchstausmaß von 60 Monaten; dieses Höchstausmaß verkürzt sich um 
beitragsfrei zur ruhegenussfähigen Landesdienstzeit zählende Zeiten 
einer Karenz nach dem MSchG oder dem VKG oder nach den 
entsprechenden Bestimmungen in früheren Fassungen dieser 
Bundesgesetze, sowie 

 4. Zeiten der Kindererziehung im Sinne der §§ 8 Abs. 1 Z 2 lit. g bzw. 
227a und 228a ASVG, soweit sich diese Zeiten nicht mit Zeiten nach 
Z 1 bis 3 decken, bis zum Höchstausmaß von 60 Monaten; dieses 
Höchstausmaß verkürzt sich um beitragsfrei zur ruhegenussfähigen 
Landesdienstzeit zählende Zeiten einer Karenz nach dem MSchG oder 
dem VKG oder nach den entsprechenden Bestimmungen in früheren 
Fassungen dieser Bundesgesetze, sowie 

 5. …..  5. ….. 
(3) bis (8) ….. (3) bis (8) ….. 
Art. 13 Z 20 und 21: Art. 13 Z 20 und 21: 
§ 115e. (1) bis (3) ….. § 115e. (1) bis (3) ….. 
(4) Endet die vereinbarte Rahmenzeit einer Teilbeschäftigung mit geblockter 

Dienstzeit nach § 58e zu einem Zeitpunkt, zu dem eine Versetzung in den 
Ruhestand durch Erklärung oder ein Übertritt in den Ruhestand nach § 11 Abs. 1 
in der ab 31. Dezember 2016 geltenden Fassung noch nicht bewirkt werden kann, 
so hat der Landeslehrer wahlweise Anspruch auf 

(4) Endet die vereinbarte Rahmenzeit eines Sabbaticals oder einer 
Teilbeschäftigung mit geblockter Dienstzeit nach § 58e zu einem Zeitpunkt, zu 
dem eine Versetzung in den Ruhestand durch Erklärung oder ein Übertritt in den 
Ruhestand nach § 11 Abs. 1 in der ab 31. Dezember 2016 geltenden Fassung 
noch nicht bewirkt werden kann, so hat der Landeslehrer wahlweise Anspruch 
auf 

 1. …..  1. ….. 
 2. …..  2. ….. 
 3. Versetzung in den Ruhestand nach § 13a nach Ablauf der Freistellung.  3. Versetzung in den Ruhestand nach § 13a nach Ablauf der Freistellung, 
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wobei § 13a Abs. 2 nicht anzuwenden ist 
Der Anspruch nach Z 2 ist bei sonstigem Anspruchsverlust spätestens vor Ablauf 
des letzten Unterrichtsjahres der Dienstleistungszeit geltend zu machen, es sei 
denn, der Landeslehrer befindet sich am Tag der Kundmachung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 87/2002 bereits in der Freistellungsphase. Im Fall der 
Verlängerung kann die Dienstleistungszeit auch weniger als die Hälfte der 
Rahmenzeit betragen. § 12g GehG ist sinngemäß anzuwenden. 

Der Anspruch nach Z 2 ist bei sonstigem Anspruchsverlust spätestens vor Ablauf 
des letzten Unterrichtsjahres der Dienstleistungszeit geltend zu machen, es sei 
denn, der Landeslehrer befindet sich am Tag der Kundmachung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 87/2002 bereits in der Freistellungsphase. Im Fall 
der Verlängerung kann die Dienstleistungszeit auch weniger als die Hälfte der 
Rahmenzeit betragen. § 12g GehG ist sinngemäß anzuwenden. 

(5) ….. (5) ….. 
Art. 13 Z 22 und 23: Art. 13 Z 22 und 23: 
§ 123. (1) bis (25) ….. § 123. (1) bis (25) ….. 
(26) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 138/1997 treten in 

Kraft: 
(26) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 138/1997 treten in 

Kraft: 
 1. …..  
 2. …..  
 3. …..  
§ 58 Abs. 5 und die §§ 58d bis 58f samt Überschrift treten mit Ablauf des 
31. August 2007, § 13a tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2013 außer Kraft. § 13a 
ist ausschließlich auf Landeslehrer anzuwenden, die vor dem 1. Jänner 1954 
geboren worden sind. 

§ 58 Abs. 5 und die §§ 58d bis 58f samt Überschrift treten mit Ablauf des 
31. August 2007, § 13a tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2013 außer Kraft. 
§§ 58d bis 58f in der bis zum 31. August 2007 geltenden Fassung sind jedoch 
auf Rahmenzeiten, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgelaufen sind, bis zu 
deren Ablauf weiterhin anzuwenden. § 13a ist ausschließlich auf Landeslehrer 
anzuwenden, die vor dem 1. Jänner 1954 geboren worden sind. 

(27) bis (55) ….. (27) bis (55) ….. 
 (xx) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2007 treten in 

Kraft: 
  1. § 58 Abs. 2 mit 1. September 2006, 
  2. § 59 Abs. 1 Z 1 und 2 und Abs. 4 Z 2 mit 1. Juli 2007 und 
  3. § 8 Abs. 2, § 13 Abs. 4, § 15 Abs. 4, § 19 Abs. 2 und Abs. 4, der Entfall 

des § 24 samt Überschrift und des § 25, § 26, § 26a, § 43 Abs. 3 Z 3, 
§ 58c Abs. 2 Z 2, § 58d samt Überschrift, § 115 Abs. 6 und 7, 
§ 123 Abs. 26, Anlage Artikel I Abs. 6 bis 11 und Anlage Artikel II Z 5 
mit 1. September 2007. 
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Art. 13 Z 24: Art. 13 Z 24: 
§ 124. (1) Mit der Wahrnehmung der dem Bund gemäß Artikel 14 Abs. 8 B-

VG zustehenden Rechte ist der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur betraut. 

§ 124. (1) Mit der Wahrnehmung der dem Bund gemäß Artikel 14 Abs. 8 B-
VG zustehenden Rechte ist der Bundesminister für Unterricht, Kunst und Kultur 
betraut. 

(2) bis (4) ….. (2) bis (4) ….. 
Art. 13 Z 25 bis 29: Art. 13 Z 25 bis 29: 

Anlage Anlage 

Ernennungserfordernisse Ernennungserfordernisse 

Artikel I Artikel I 
(1) bis (5) ….. (1) bis (5) ….. 
(6) Für Inländer und für sonstige Personen mit der Staatsangehörigkeit eines 

Landes, dessen Angehörigen Österreich auf Grund eines Staatsvertrages im 
Rahmen der europäischen Integration dieselben Rechte für den Berufszugang zu 
gewähren hat wie Inländern, gelten hinsichtlich der besonderen 
Ernennungserfordernisse ergänzend die Abs. 7 bis 10. 

(6) Für Inländer und für sonstige Personen mit der Staatsangehörigkeit eines 
Landes, dessen Angehörigen Österreich auf Grund eines Staatsvertrages im 
Rahmen der europäischen Integration dieselben Rechte für den Berufszugang zu 
gewähren hat wie Inländern, gelten hinsichtlich der besonderen 
Ernennungserfordernisse ergänzend die Abs. 7 bis 11. 

(7) Personen mit einem Diplom, das zum unmittelbaren Zugang zu einem 
Beruf im öffentlichen Dienst des Herkunftslandes berechtigt, erfüllen die 
entsprechenden besonderen Ernennungserfordernisse für eine Verwendung, die 
diesem Beruf im Wesentlichen entspricht, wenn 

(7) Personen mit einem Ausbildungsnachweis, der zum unmittelbaren 
Zugang zu einem Beruf im öffentlichen Dienst des Herkunftslandes berechtigt, 
erfüllen die entsprechenden besonderen Ernennungserfordernisse für eine 
Verwendung, die diesem Beruf im Wesentlichen entspricht, wenn 

 1.  …..  1.  ….. 
 2.  a) eine Anerkennung gemäß Abs. 9 ohne Festlegung zusätzlicher   2.  a) eine Anerkennung gemäß Abs. 9 ohne Festlegung von  

Erfordernisse ausgesprochen worden ist oder Ausgleichsmaßnahmen ausgesprochen worden ist oder 
 b) die in der Anerkennung gemäß Abs. 9 festgelegten zusätzlichen 

Erfordernisse erbracht worden sind. 
 b) die in der Anerkennung gemäß Abs. 9 festgelegten 

Ausgleichsmaßnahmen erbracht worden sind. 
(8) Diplome nach Abs. 2 sind (8) Ausbildungsnachweise nach Abs. 7 sind: 

 1. Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstige Befähigungsnachweise gemäß 
Art. 1 Buchstabe a der Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 über 
eine allgemeine Regelung zur Anerkennung der Hochschuldiplome, die 
eine mindestens dreijährige Berufsausbildung abschließen (89/48/EWG, 

 1. Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstige Befähigungsnachweise 
gemäß Art. 3 Abs. 1 Buchstabe c in Verbindung mit Art. 11 der 
Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen 
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ABl. Nr. L 19/1989, S 16), oder 
 2. Diplome, Prüfungszeugnisse oder Befähigungsnachweise gemäß Art. 1 

Buchstabe a bis c der Richtlinie des Rates vom 18. Juni 1992 über eine 
zweite allgemeine Regelung zur Anerkennung beruflicher 
Befähigungsnachweise in Ergänzung zur Richtlinie 89/48/EWG 
(92/51/EWG, ABl. Nr. L 209/1992, S 25) und 

 2. den in Z 1 angeführten nach Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2005/36/EG 
gleichgestellte Ausbildungsnachweise oder 

 3. Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstige Befähigungsnachweise gemäß 
Art. 9 des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und 
ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit, 
ABl. Nr. L 114/2002, S 6, BGBl. III Nr. 133/2002, 

 3. Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstige Befähigungsnachweise 
gemäß Art. 9 des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft 
und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit, ABl. L 
Nr. 114/2002, S 6, BGBl. III Nr. 133/2002. 

Z 1 und 2 jeweils in der Fassung der Richtlinie 2001/19/EG, 
ABl. Nr. L 206/2001, S 1. 

 

(9) Die landesgesetzlich hiezu berufene Behörde hat auf Antrag eines 
inländischen Bewerbers oder auf Antrag eines anderen Bewerbers gemäß Abs. 6 
um eine Inländern nicht vorbehaltene Verwendung im Einzelfall zu entscheiden, 

(9) Die landesgesetzlich hiezu berufene Behörde hat auf Antrag eines 
Bewerbers gemäß Abs. 6 um eine Inländern nicht vorbehaltene Verwendung im 
Einzelfall zu entscheiden, 

 1. ob ein im Abs. 7 genannter Beruf im öffentlichen Dienst des 
Herkunftslandes der angestrebten Verwendung im Wesentlichen 
entspricht und 

 1. ob ein im Abs. 7 genannter Beruf im öffentlichen Dienst des 
Herkunftslandes der angestrebten Verwendung im Wesentlichen 
entspricht und 

 2. ob, in welcher Weise und in welchem Umfang es die Bedachtnahme auf 
die Erfordernisse der Verwendung verlangt, für die Anerkennung 
zusätzliche Erfordernisse gemäß Art. 4 der im Abs. 3 Z 1 genannten 
Richtlinie oder gemäß Art. 4, 5 oder 7 der im Abs. 3 Z 2 genannten 
Richtlinie festzulegen. 

 2. ob, in welcher Weise und in welchem Umfang es die Bedachtnahme auf 
die Erfordernisse der Verwendung verlangt, für die Anerkennung 
Ausgleichsmaßnahmen gemäß Art. 14 der Richtlinie 2005/36/EG 
festzulegen. Ausgleichsmaßnahmen sind ein Anpassungslehrgang 
gemäß Art. 3 Abs. 1 Buchstabe g in Verbindung mit Art. 14 der 
Richtlinie 2005/36/EG oder eine Eignungsprüfung gemäß Art. 3 Abs. 1 
Buchstabe h in Verbindung mit Art. 14 der Richtlinie 2005/36/EG. 

(10) Auf das Verfahren gemäß Abs. 9 ist das AVG anzuwenden. Der 
Bescheid ist abweichend von § 73 Abs. 1 AVG spätestens vier Monate nach 
Vorliegen der vollständigen Unterlagen des Betreffenden zu erlassen. 

(10) Bei der Entscheidung nach Abs. 9 Z 2 ist auf den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit zu achten. Insbesondere ist zunächst zu prüfen, ob die vom 
Antragsteller im Rahmen seiner Berufspraxis in einem Mitgliedstaat oder einem 
Drittstaat erworbenen Kenntnisse die wesentlichen Unterschiede, aufgrund derer 
die Festlegung von Ausgleichsmaßnahmen notwendig wäre, ganz oder teilweise 
ausgleichen. Wird eine Ausgleichsmaßnahme verlangt, hat der Antragsteller, 
ausgenommen in den Fällen des Art. 14 Abs. 3 der Richtlinie 2005/36/EG, die 
Wahl zwischen dem Anpassungslehrgang und der Eignungsprüfung. Bei 
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Antragstellern, deren Berufsqualifikationen die Kriterien der auf Grundlage 
gemeinsamer Plattformen gemäß Art. 15 der Richtlinie 2005/36/EG 
standardisierten Ausgleichsmaßnahmen erfüllen, entfallen 
Ausgleichsmaßnahmen nach Art. 14 der Richtlinie 2005/36/EG. 

 (11) Auf das Verfahren gemäß Abs. 9 und 10 ist das Allgemeine 
Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG), BGBl. Nr. 51/1991, anzuwenden. 
Dem Antragsteller ist binnen eines Monats der Empfang der Unterlagen zu 
bestätigen und gegebenenfalls mitzuteilen, welche Unterlagen fehlen. Der 
Bescheid ist abweichend von § 73 Abs. 1 AVG spätestens vier Monate nach 
Vorliegen der vollständigen Unterlagen des Bewerbers zu erlassen. 

Art. 13 Z 30: Art. 13 Z 30: 

Artikel II Artikel II 

5. VERWENDUNGSGRUPPE L 3 5. VERWENDUNGSGRUPPE L 3 
Ernennungserfordernisse: Eine der nachstehend angeführten Verwendungen und 
die Erfüllung der für die betreffende Verwendung vorgeschriebenen 
Erfordernisse. 

Ernennungserfordernisse: Eine der nachstehend angeführten Verwendungen und 
die Erfüllung der für die betreffende Verwendung vorgeschriebenen 
Erfordernisse. 

Verwendung Erfordernis 
Lehrer an Volks-, Haupt-, 
Sonderschulen und Polytechnischen 
Schulen, soweit sie nicht die 
Erfordernisse für eine der 
Verwendungsgruppen L 2 oder eine 
höhere Verwendungsgruppe erfüllen 

Die für die Verwendung einschlägige 
Lehrbefähigung oder sonstige 
Befähigung nach den schulrechtlichen 
Vorschriften. Bei Lehrern für Religion 
wird dieses Erfordernis durch die 
Erfüllung der Erfordernisse des Art. I 
Abs. 4 erbracht. 

 
 

Verwendung Erfordernis 
Lehrer an Volks-, Haupt-, 
Sonderschulen und Polytechnischen 
Schulen, soweit sie nicht die 
Erfordernisse für eine der 
Verwendungsgruppen L 2 oder eine 
höhere Verwendungsgruppe erfüllen 

Die für die Verwendung einschlägige 
Lehrbefähigung oder sonstige 
Befähigung. Bei Lehrern für Religion 
wird dieses Erfordernis durch die 
Erfüllung der Erfordernisse des Art. I 
Abs. 4 erbracht. 

 
 

Artikel 14 

Änderung des Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetzes 
Art. 14 Z 1: Art. 14 Z 1: 
§ 2. (1) bis (3) ….. § 2. (1) bis (3) ….. 
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(4) Die Unterrichtsstunden der Lehrer an Übungsschulen entsprechen der 
Lehrverpflichtungsgruppe III. Die Teilnahme dieser Lehrer an der 
Praxisbetreuung im Rahmen der Schulpraktischen Studien ist dem Unterricht an 
diesen Übungsschulen gleichzuhalten. 

(4) Die Unterrichtsstunden der Lehrer an Praxisschulen entsprechen der 
Lehrverpflichtungsgruppe III. Die Teilnahme dieser Lehrer an der 
Praxisbetreuung im Rahmen der Schulpraktischen Studien ist dem Unterricht an 
diesen Praxisschulen gleichzuhalten. 

(5) bis (8) ….. (5) bis (8) ….. 
(9) Im Rahmen der Supplierreserve einer Übungsschule tätige Lehrer haben 

abwesende Lehrer der Übungsschule zu vertreten, soweit nicht der 
Abteilungsleiter gemäß § 3 Abs. 7 zweiter Satz zur Vertretung verpflichtet ist. 
Wird der Lehrer nicht in dem Ausmaß zur Vertretung herangezogen, das dem 
Prozentsatz seiner Lehrverpflichtung entspricht, mit dem er der Supplierreserve 
zugewiesen ist, hat er in dem auf diesen Prozentsatz fehlenden Ausmaß seiner 
Arbeitszeit. im Rahmen der Ausbildungsorganisation, primär an der Organisation 
der schulpraktischen Ausbildung, mitzuarbeiten. Diese Mitarbeit ist dabei für je 
zwei tatsächlich aufgewendete Arbeitsstunden mit einer Werteinheit auf die 
Lehrverpflichtung anzurechnen. 

 

(10) Die Bildung einer Supplierreserve an Übungsschulen im Sinne des 
Abs. 9 ist, soweit es die Aufrechterhaltung des übungsschulmäßigen Unterrichtes 
zwingend erfordert, bis zu jener Zahl von Werteinheiten zulässig, die sich ergibt 
aus 

 

 1. 7% der an der Übungsvolksschule oder 6% der an der 
Übungshauptschule für die Unterrichtserteilung 
vorgesehenen Werteinheiten und 

 

 2. sofern nicht ein eigener Abteilungsleiter für die schulpraktische 
Ausbildung bestellt ist – 

 

2,00 Werteinheiten bei bis zu 50 Studierenden, 
2,75 Werteinheiten bei 51 bis 100 Studierenden, 
3,50 Werteinheiten bei 101 bis 150 Studierenden, 
4,25 Werteinheiten bei 151 bis 200 Studierenden, 
5,00 Werteinheiten bei 201 bis 250 Studierenden, 
5,75 Werteinheiten bei 251 bis 300 Studierenden und 
6,50 Werteinheiten bei über 300 Studierenden des betreffenden 
Diplomstudiums, die im jeweiligen Studienjahr schulpraktische Studien 
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absolvieren. 
(11) Die Bildung der Supplierreserve an Übungsschulen hat in der Weise zu 

erfolgen, dass jeweils ein Prozentsatz der Lehrverpflichtung eines Lehrers oder 
mehrerer Lehrer der Supplierreserve zugewiesen wird. Werteinheiten gemäß 
Abs. 10 Z 1 sind, sofern nicht § 3 Abs. 7 zweiter Satz anzuwenden ist, vorrangig 
für Supplierungen an der Übungsschule zu verwenden. 

 

(12) ….. (12) ….. 
Art. 14 Z 2: Art. 14 Z 2: 
§ 3. (1) bis (7) ….. § 3. (1) bis (7) ….. 
 (7a) Leiter von Pädagogischen Hochschulen eingegliederten Praxisschulen 

mit mehr als sieben Klassen sind von der Unterrichtserteilung befreit. Sie sind 
jedoch verpflichtet, an einer Praxisschule mit acht oder neun Klassen abwesende 
Praxisschullehrer bis zum Ausmaß von zwei Unterrichtsstunden sowie an einer 
Praxisschule mit zehn bis zwölf Klassen abwesende Praxisschullehrer bis zum 
Ausmaß von einer Unterrichtsstunde pro Woche zu vertreten. Hiefür gebührt 
ihnen abweichend von § 61 des Gehaltsgesetzes 1956 keine Vergütung. Die 
Unterrichtsverpflichtung des Leiters einer Praxisschule mit weniger als acht 
Klassen vermindert sich beim Leiter einer als Praxisschule eingerichteten 
Volksschule um eine Wochenstunde für die Leitung der Schule sowie um jeweils 
eine weitere Wochenstunde für jede an der Schule geführte Klasse sowie beim 
Leiter einer als Praxisschule eingerichteten Hauptschule um zwei 
Wochenstunden für die Leitung der Schule sowie um jeweils 1,5 weitere 
Wochenstunden für jede an der Schule geführte Klasse. 

(8) bis (15) ….. (8) bis (15) ….. 
Art. 14 Z 3: Art. 14 Z 3: 
§ 11. (1) bis (4) ….. § 11. (1) bis (4) ….. 
(5) Eine solche Verwendung bedarf (5) Eine solche Verwendung bedarf 

 1. eines Auftrages des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur und 

 1. eines Auftrages des Bundesministers für Unterricht, Kunst und Kultur 
und 

 2. …..  2. ….. 
(6) ….. (6) ….. 
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Art. 14 Z 4 und 5: Art. 14 Z 4 und 5: 
§ 15. (1) bis (12) ….. § 15. (1) bis (12) ….. 
(13) § 4 und § 9 Abs. 3a in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 138/1997 treten mit 1. September 1998 in Kraft. § 4 Abs. 2 und die 
Absatzbezeichnung des § 4 Abs. 1 treten mit Ablauf des 31. August 2007 außer 
Kraft. 

(13) § 4 und § 9 Abs. 3a in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 138/1997 treten mit 1. September 1998 in Kraft. § 4 Abs. 2 und die 
Absatzbezeichnung des § 4 Abs. 1 treten mit Ablauf des 31. August 2008 außer 
Kraft. 

(14) bis (23) ….. (14) bis (23) ….. 
 (xx) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2007 treten in 

Kraft: 
  1. § 11 Abs. 5 Z 1 mit 1. März 2007 und 
  2. § 2 Abs. 4 und der Entfall des § 2 Abs. 9 bis 11 und § 3 Abs. 7a mit 

1. Oktober 2007. 

Artikel 15 

Änderung des Land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 
Art. 15 Z 1: Art. 15 Z 1: 
§ 65c. (1) bis (7) ….. § 65c. (1) bis (7) ….. 

 Sabbatical 
 § 65d (1) Der Lehrer kann auf Antrag ein Jahr gegen anteilige 

Bezugskürzung innerhalb einer Rahmenzeit von zwei bis fünf vollen Schuljahren 
vom Dienst freigestellt werden, wenn 

  1. keine wichtigen dienstlichen Gründe entgegenstehen und 
  2. das Dienstverhältnis bereits zumindest seit fünf Jahren besteht. 
 Als Schuljahr gilt der Zeitraum vom 1. September bis zum 31. August. 

 (2) Die Freistellung darf im Falle einer zwei- oder dreijährigen Rahmenzeit 
erst nach Zurücklegung einer einjährigen und im Falle einer vier- oder 
fünfjährigen Rahmenzeit erst nach Zurücklegung einer zweijährigen 
Dienstleistungszeit angetreten werden. Die Freistellung ist ungeteilt zu 
verbrauchen. Der Lehrer darf während der Freistellung nicht zur Dienstleistung 
herangezogen werden. 
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 (3) Während der übrigen Rahmenzeit (Dienstleistungszeit) hat der Lehrer 
entsprechend der Lehrverpflichtung, die für ihn ohne Sabbatical gelten würde, 
Dienst zu leisten. 

 (4) Der Antrag hat Angaben über Beginn und Dauer der Rahmenzeit sowie 
über Beginn und Dauer der Freistellung zu enthalten. 

 (5) Die Dienstbehörde kann auf Antrag des Lehrers das Sabbatical 
widerrufen oder beenden, wenn keine wichtigen dienstlichen Interessen 
entgegenstehen. 

 (6) Das Sabbatical endet bei: 
  1. Karenzurlaub oder Karenz, 
  2. gänzlicher Dienstfreistellung oder Außerdienststellung, 
  3. Präsenz-, Ausbildungs- oder Zivildienst, 
  4. Suspendierung, 
  5. unentschuldigter Abwesenheit vom Dienst oder 
  6. Beschäftigungsverbot nach dem MSchG, 
 sobald feststeht, dass der jeweilige Anlass die Dauer eines Monats überschreitet. 

Art. 15 Z 2 bis 4: Art. 15 Z 2 bis 4: 
§ 66. (1) Der Lehrer hat - unbeschadet des § 64 - Anspruch auf 

Pflegefreistellung, wenn er aus einem der folgenden Gründe nachweislich an der 
Dienstleistung verhindert ist: 

§ 66. (1) Der Lehrer hat - unbeschadet des § 64 - Anspruch auf 
Pflegefreistellung, wenn er aus einem der folgenden Gründe nachweislich an der 
Dienstleistung verhindert ist: 

 1. wegen der notwendigen Pflege eines im gemeinsamen Haushalt lebenden 
erkrankten oder verunglückten nahen Angehörigen oder 

 1. wegen der notwendigen Pflege eines im gemeinsamen Haushalt 
lebenden erkrankten oder verunglückten nahen Angehörigen oder 
Kindes der Person, mit der der Lehrer in Lebensgemeinschaft lebt oder 

 2. wegen der notwendigen Betreuung seines Kindes, Wahl- oder 
Pflegekindes, wenn die Person, die das Kind ständig betreut hat, aus den 
Gründen des § 15d Abs. 2 Z 1 bis 4 MSchG für diese Pflege ausfällt. 

 2. wegen der notwendigen Betreuung seines Kindes, Wahl- oder 
Pflegekindes, Stiefkindes oder des Kindes der Person, mit der der Lehrer 
in Lebensgemeinschaft lebt, wenn die Person, die das Kind ständig 
betreut hat, aus den Gründen des § 15d Abs. 2 Z 1 bis 4 MSchG für 
diese Pflege ausfällt. 

(2) und (3) …. (2) und (3) …. 
(4) Darüber hinaus besteht - unbeschadet des § 64 - Anspruch auf 

Pflegefreistellung bis zum Höchstausmaß von weiteren 20 Wochenstunden, wenn 
(4) Darüber hinaus besteht - unbeschadet des § 64 - Anspruch auf 

Pflegefreistellung bis zum Höchstausmaß von weiteren 20 Wochenstunden, 
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der Lehrer wenn der Lehrer 
 1. …..  1. ….. 
 2. wegen der notwendigen Pflege seines im gemeinsamen Haushalt 

lebenden erkrankten Kindes, Wahl- oder Pflegekindes, das das 
zwölfte Lebensjahr noch nicht überschritten hat, an der Dienstleistung 
neuerlich verhindert ist. 

 2. wegen der notwendigen Pflege seines im gemeinsamen Haushalt 
lebenden erkrankten Kindes (einschließlich Wahl-, Pflege- oder 
Stiefkindes oder Kindes der Person, mit der der  Lehrer in 
Lebensgemeinschaft lebt), das das zwölfte Lebensjahr noch nicht 
überschritten hat, an der Dienstleistung neuerlich verhindert ist. 

Art. 15 Z 5 und 6: Art. 15 Z 5 und 6: 
§ 124d. (1) Die §§ 13 und 13b sind auf Lehrer, die in den in der linken 

Spalte der folgenden Tabelle angegebenen Zeiträumen geboren sind, mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass eine Versetzung in den Ruhestand durch Erklärung 
oder von Amts wegen frühestens mit Ablauf des Monats erfolgen kann, in dem 
der Lehrer sein in der rechten Spalte der Tabelle angeführtes Lebensjahr 
vollendet, wenn er zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der Versetzung in den 
Ruhestand eine beitragsgedeckte Gesamtdienstzeit von 40 Jahren aufweist: 

§ 124d. (1) Die §§ 13 und 13b sind auf Lehrer, die in den in der linken 
Spalte der folgenden Tabelle angegebenen Zeiträumen geboren sind, mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass eine Versetzung in den Ruhestand durch Erklärung 
oder von Amts wegen frühestens mit Ablauf des Monats erfolgen kann, in dem 
der Lehrer sein in der rechten Spalte der Tabelle angeführtes Lebensjahr 
vollendet, wenn er zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der Versetzung in den 
Ruhestand eine beitragsgedeckte Gesamtdienstzeit von 40 Jahren aufweist: 

bis einschließlich 30. Juni 1950 60.   
1. Juli 1950 bis 31. Dezember 1950 60,5.   
1. Jänner 1951 bis 31. Dezember 1951 61.   
1. Jänner 1952 bis 31. Dezember 1952 62.   
1. Jänner 1953 bis 31. Dezember 1953 63.   
1. Jänner 1954 bis 31. Dezember 1954 64.   

 
 

bis einschließlich 31. Dezember 1950 60.  
1. Jänner 1951 bis 31. Dezember 1951 61.  
1. Jänner 1952 bis 31. Dezember 1952 62.  
1. Jänner 1953 bis 31. Dezember 1953 63.  
1. Jänner 1954 bis 31. Dezember 1954 64.  

 
 

(2) Zur beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit im Sinne des Abs. 1 zählen (2) Zur beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit im Sinne des Abs. 1 zählen 
 1. …..  1. ….. 
 2. …..  2. ….. 
 3. …..  3. ….. 
 4. Zeiten der Kindererziehung im Sinne der §§ 227a und 228a ASVG, 

soweit sich diese Zeiten nicht mit Zeiten nach Z 1 bis 3 decken, bis zum 
Höchstausmaß von 60 Monaten; dieses Höchstausmaß verkürzt sich um 
beitragsfrei zur ruhegenussfähigen Landesdienstzeit zählende Zeiten 

 4. Zeiten der Kindererziehung im Sinne der §§ 8 Abs. 1 Z 2 lit. g bzw. 
227a und 228a ASVG, soweit sich diese Zeiten nicht mit Zeiten nach 
Z 1 bis 3 decken, bis zum Höchstausmaß von 60 Monaten; dieses 
Höchstausmaß verkürzt sich um beitragsfrei zur ruhegenussfähigen 
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einer Karenz nach dem MSchG oder dem VKG oder nach den 
entsprechenden Bestimmungen in früheren Fassungen dieser 
Bundesgesetze, sowie 

Landesdienstzeit zählende Zeiten einer Karenz nach dem MSchG oder 
dem VKG oder nach den entsprechenden Bestimmungen in früheren 
Fassungen dieser Bundesgesetze, sowie 

 5. …..  5. ….. 
(3) bis (8) ….. (3) bis (8) ….. 
Art. 15 Z 7 und 8: Art. 15 Z 7 und 8: 
§ 124e. (1) bis (3) ….. § 124e. (1) bis (3) ….. 
(4) Endet die vereinbarte Rahmenzeit einer Teilbeschäftigung mit geblockter 

Dienstzeit nach § 65e zu einem Zeitpunkt, zu dem eine Versetzung in den 
Ruhestand durch Erklärung oder ein Übertritt in den Ruhestand nach § 11 Abs. 1 
in der ab 31. Dezember 2016 geltenden Fassung noch nicht bewirkt werden kann, 
so hat der Lehrer wahlweise Anspruch auf 

(4) Endet die vereinbarte Rahmenzeit eines Sabbaticals oder einer 
Teilbeschäftigung mit geblockter Dienstzeit nach § 65e zu einem Zeitpunkt, zu 
dem eine Versetzung in den Ruhestand durch Erklärung oder ein Übertritt in den 
Ruhestand nach § 11 Abs. 1 in der ab 31. Dezember 2016 geltenden Fassung 
noch nicht bewirkt werden kann, so hat der Lehrer wahlweise Anspruch auf 

 1. …..  1. ….. 
 2. …..  2. ….. 
 3. Versetzung in den Ruhestand nach § 13a nach Ablauf der Freistellung.  3. Versetzung in den Ruhestand nach § 13a nach Ablauf der Freistellung, 

wobei § 13a Abs. 2 nicht anzuwenden ist. 
Der Anspruch nach Z 2 ist bei sonstigem Anspruchsverlust spätestens vor Ablauf 
des letzten Unterrichtsjahres der Dienstleistungszeit geltend zu machen, es sei 
denn, der Lehrer befindet sich am Tag der Kundmachung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 87/2002 bereits in der Freistellungsphase. Im Fall der Verlängerung 
kann die Dienstleistungszeit auch weniger als die Hälfte der Rahmenzeit 
betragen. § 12g GehG ist sinngemäß anzuwenden. 

Der Anspruch nach Z 2 ist bei sonstigem Anspruchsverlust spätestens vor Ablauf 
des letzten Unterrichtsjahres der Dienstleistungszeit geltend zu machen, es sei 
denn, der Lehrer befindet sich am Tag der Kundmachung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 87/2002 bereits in der Freistellungsphase. Im Fall der Verlängerung 
kann die Dienstleistungszeit auch weniger als die Hälfte der Rahmenzeit 
betragen. § 12g GehG ist sinngemäß anzuwenden. 

(5) ….. (5) ….. 
Art. 15 Z 9 und 10: Art. 15 Z 9 und 10: 
§ 127. (1) bis (19) ….. § 127. (1) bis (19) ….. 
(20) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 138/1997 treten in 

Kraft: 
(20) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 138/1997 treten in 

Kraft: 
 1. …..  1. ….. 
 2. …..  2. ….. 
 3. …..  3. ….. 

§ 65 Abs. 5 und die §§ 65d bis 65f samt Überschrift treten mit Ablauf des § 65 Abs. 5 und die §§ 65d bis 65f samt Überschrift treten mit Ablauf des 
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31. August 2007, § 13a tritt mit 31. Dezember 2013 außer Kraft. § 13a ist 
ausschließlich auf Lehrer anzuwenden, die vor dem 1. Jänner 1954 geboren 
worden sind. 

31. August 2007, § 13a tritt mit 31. Dezember 2013 außer Kraft. §§ 65d bis 65f 
in der bis zum 31. August 2007 geltenden Fassung sind jedoch auf 
Rahmenzeiten, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgelaufen sind, bis zu deren 
Ablauf weiterhin anzuwenden. § 13a ist ausschließlich auf Lehrer anzuwenden, 
die vor dem 1. Jänner 1954 geboren worden sind. 

(21) bis (41) ….. (21) bis (41) ….. 
 (xx) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2007 treten in 

Kraft: 
  1. § 66 Abs. 1 Z 1 und 2 und Abs. 4 Z 2 mit 1. Juli 2007 und 
  2. § 65d, Anlage Artikel I Abs. 5 bis 10 mit 1. September 2007. 

Art. 15 Z 11 bis 15: Art. 15 Z 11 bis 15: 

Anlage Anlage 

Ernennungserfordernisse Ernennungserfordernisse 

Artikel I Artikel I 
(1) bis (4) ….. (1) bis (4) ….. 
(5) Für Inländer und für sonstige Personen mit der Staatsangehörigkeit eines 

Landes, dessen Angehörigen Österreich auf Grund eines Staatsvertrages im 
Rahmen der europäischen Integration dieselben Rechte für den Berufszugang zu 
gewähren hat wie Inländern, gelten hinsichtlich der besonderen 
Ernennungserfordernisse ergänzend die Abs. 6 bis 9. 

(5) Für Inländer und für sonstige Personen mit der Staatsangehörigkeit eines 
Landes, dessen Angehörigen Österreich auf Grund eines Staatsvertrages im 
Rahmen der europäischen Integration dieselben Rechte für den Berufszugang zu 
gewähren hat wie Inländern, gelten hinsichtlich der besonderen 
Ernennungserfordernisse ergänzend die Abs. 6 bis 10. 

(6) Personen mit einem Diplom, das zum unmittelbaren Zugang zu einem 
Beruf im öffentlichen Dienst des Herkunftslandes berechtigt, erfüllen die 
entsprechenden besonderen Ernennungserfordernisse für eine Verwendung, die 
diesem Beruf im Wesentlichen entspricht, wenn 

(6) Personen mit einem Ausbildungsnachweis, der zum unmittelbaren 
Zugang zu einem Beruf im öffentlichen Dienst des Herkunftslandes berechtigt, 
erfüllen die entsprechenden besonderen Ernennungserfordernisse für eine 
Verwendung, die diesem Beruf im Wesentlichen entspricht, wenn 

 1. …..  1. ….. 
 2. a) eine Anerkennung gemäß Abs. 8 ohne Festlegung zusätzlicher 

Erfordernisse ausgesprochen worden ist oder 
 2. a) eine Anerkennung gemäß Abs. 8 ohne Festlegung von 

Ausgleichsmaßnahmen ausgesprochen worden ist oder 
 b) die in der Anerkennung gemäß Abs. 8 festgelegten zusätzlichen 

Erfordernisse erbracht worden sind. 
 b) die in der Anerkennung gemäß Abs. 8 festgelegten 

Ausgleichsmaßnahmen erbracht worden sind. 
(7) Diplome nach Abs. 2 sind (7) Ausbildungsnachweise nach Abs. 6 sind: 
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 1. Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstige Befähigungsnachweise gemäß 
Art. 1 Buchstabe a der Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 über 
eine allgemeine Regelung zur Anerkennung der Hochschuldiplome, die 
eine mindestens dreijährige Berufsausbildung abschließen (89/48/EWG, 
ABl. Nr. L 19/1989, 16), 

 1. Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstige Befähigungsnachweise 
gemäß Art. 3 Abs. 1 Buchstabe c in Verbindung mit Art. 11 der 
Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen 
oder 

 2. Diplome, Prüfungszeugnisse oder Befähigungsnachweise gemäß Art. 1 
Buchstabe a bis c der Richtlinie des Rates vom 18. Juni 1992 über eine 
zweite allgemeine Regelung zur Anerkennung beruflicher 
Befähigungsnachweise in Ergänzung zur Richtlinie 89/48/EWG 
(92/51/EWG, ABl. Nr. L 209/1992, 25) und 

 2. den in Z 1 angeführten nach Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2005/36/EG 
gleichgestellte Ausbildungsnachweise oder 

 3. Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstige Befähigungsnachweise gemäß 
Art. 9 des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und 
ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit, 
ABl. Nr. L 114/2002, 6, BGBl. III Nr. 133/2002, 

 3. Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstige Befähigungsnachweise 
gemäß Art. 9 des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft 
und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit, ABl. L 
Nr. 114/2002, S 6, BGBl. III Nr. 133/2002. 

Z 1 und 2 jeweils in der Fassung der Richtlinie 2001/19/EG, 
ABl. Nr. L 206/2001, 1. 

 

(8) Die landesgesetzlich hiezu berufene Behörde hat auf Antrag eines 
inländischen Bewerbers oder auf Antrag eines anderen Bewerbers nach Abs. 5 um 
eine Inländern nicht vorbehaltene Verwendung im Einzelfall zu entscheiden, 

(8) Die Dienstbehörde hat auf Antrag eines Bewerbers gemäß Abs. 5 um 
eine Inländern nicht vorbehaltene Verwendung im Einzelfall zu entscheiden, 

 1. ob ein im Abs. 6 genannter Beruf im öffentlichen Dienst des 
Herkunftslandes der angestrebten Verwendung im Wesentlichen 
entspricht und 

 1. ob ein im Abs. 6 genannter Beruf im öffentlichen Dienst des 
Herkunftslandes der angestrebten Verwendung im Wesentlichen 
entspricht und 

 2. ob, in welcher Weise und in welchem Umfang es die Bedachtnahme auf 
die Erfordernisse der Verwendung verlangt, für die Anerkennung 
zusätzliche Erfordernisse gemäß Art. 4 der im Abs. 3 Z 1 genannten 
Richtlinie oder gemäß Art. 4, 5 oder 7 der im Abs. 3 Z 2 genannten 
Richtlinie festzulegen. 

 2. ob, in welcher Weise und in welchem Umfang es die Bedachtnahme auf 
die Erfordernisse der Verwendung verlangt, für die Anerkennung 
Ausgleichsmaßnahmen gemäß Art. 14 der Richtlinie 2005/36/EG 
festzulegen. Ausgleichsmaßnahmen sind ein Anpassungslehrgang 
gemäß Art. 3 Abs. 1 Buchstabe g in Verbindung mit Art. 14 der 
Richtlinie 2005/36/EG oder eine Eignungsprüfung gemäß Art. 3 Abs. 1 
Buchstabe h in Verbindung mit Art. 14 der Richtlinie 2005/36/EG. 

(9) Auf das Verfahren gemäß Abs. 8 ist das AVG anzuwenden. Der 
Bescheid ist abweichend von § 73 Abs. 1 AVG spätestens vier Monate nach 
Vorliegen der vollständigen Unterlagen des Betreffenden zu erlassen. 

(9) Bei der Entscheidung nach Abs. 8 Z 2 ist auf den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit zu achten. Insbesondere ist zunächst zu prüfen, ob die vom 
Antragsteller im Rahmen seiner Berufspraxis in einem Mitgliedstaat oder einem 
Drittstaat erworbenen Kenntnisse die wesentlichen Unterschiede, aufgrund derer 
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die Festlegung von Ausgleichsmaßnahmen notwendig wäre, ganz oder teilweise 
ausgleichen. Wird eine Ausgleichsmaßnahme verlangt, hat der Antragsteller, 
ausgenommen in den Fällen des Art. 14 Abs. 3 der Richtlinie 2005/36/EG, die 
Wahl zwischen dem Anpassungslehrgang und der Eignungsprüfung. Bei 
Antragstellern, deren Berufsqualifikationen die Kriterien der auf Grundlage 
gemeinsamer Plattformen gemäß Art. 15 der Richtlinie 2005/36/EG 
standardisierten Ausgleichsmaßnahmen erfüllen, entfallen 
Ausgleichsmaßnahmen nach Art. 14 der Richtlinie 2005/36/EG. 

 (10) Auf das Verfahren gemäß Abs. 8 und 9 ist das Allgemeine 
Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG), BGBl. Nr. 51/1991, anzuwenden. 
Dem Antragsteller ist binnen eines Monats der Empfang der Unterlagen zu 
bestätigen und gegebenenfalls mitzuteilen, welche Unterlagen fehlen. Der 
Bescheid ist abweichend von § 73 Abs. 1 AVG spätestens vier Monate nach 
Vorliegen der vollständigen Unterlagen des Bewerbers zu erlassen. 

  

Artikel 16 

Änderung des Pensionsgesetzes 1965 
Art. 16 Z 1: Art. 16 Z 1: 
§ 4. (1) und (2) ….. § 4. (1) und (2) ….. 

 (2a) Die Beitragsgrundlage für die Zeit eines Karenzurlaubes gegen Entfall 
der Bezüge zur Pflege eines behinderten Kindes nach § 75c BDG 1979 beträgt 
für jeden vollen Kalendermonat 1 350 Euro und für jeden restlichen Tag den 
verhältnismäßigen Teil hievon. Die Beitragsgrundlage für die restlichen Tage ist 
zur Beitragsgrundlage nach Abs. 1 Z 1 zu addieren. 

 (2b) An die Stelle des Betrages von 1 350 Euro in den Abs. 2 und 2a tritt ab 
1. Jänner eines jeden Jahres, erstmals ab 1. Jänner 2006, der unter Bedachtnahme 
auf § 108 Abs. 6 ASVG mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 108a Abs. 1 
ASVG) vervielfachte Betrag. 

(3) ….. (3) ….. 
Art. 16 Z 2 und 3: Art. 16 Z 2 und 3: 
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§ 5. (1) und (2) ….. § 5. (1) und (2) ….. 
(2a) Bei einer Ruhestandsversetzung nach § 15b BDG 1979 beträgt das 

Ausmaß der Kürzung abweichend von Abs. 2 0,12 Prozentpunkte pro Monat. 
(2a) Bei einer Ruhestandsversetzung nach § 15b BDG 1979 beträgt das 

Ausmaß der Kürzung abweichend von Abs. 2 0,12 Prozentpunkte pro Monat, bei 
einer Ruhestandsversetzung nach § 15c BDG 1979 0,14 Prozentpunkte pro 
Monat. 

(2b) Abs. 2 ist im Falle einer Versetzung in den Ruhestand nach § 15 oder 
§ 15a BDG 1979, jeweils in Verbindung mit § 236b BDG 1979, nicht 
anzuwenden, wenn die Voraussetzungen für die Versetzung in den Ruhestand 
nach diesen Bestimmungen vor dem 1. Jänner 2008 erfüllt werden. 

(2b) Abs. 2 ist im Falle einer Versetzung in den Ruhestand nach § 15 oder 
§ 15a BDG 1979, jeweils in Verbindung mit § 236b BDG 1979, nicht 
anzuwenden, wenn die Voraussetzungen für die Versetzung in den Ruhestand 
nach diesen Bestimmungen vor dem 1. Jänner 2011 erfüllt werden. 

(3) ..… (3) ..… 
(4) ….. (4) ..… 
(5) ….. (5) ….. 
(6) ….. (6) ….. 
(7) ….. (7) ….. 
Art. 16 Z 4: Art. 16 Z 4: 
§ 15b. § 15b. 
(1) Erreicht die Summe aus Versorgungsbezug und sonstigem Einkommen 

(§ 15 Abs. 4) des überlebenden Ehegatten oder der überlebenden Ehegattin nicht 
den Betrag von 1.503,50 €, so ist, solange diese Voraussetzung zutrifft, der 
Versorgungsbezug soweit zu erhöhen, dass die Summe den genannten Betrag 
erreicht. Der Prozentsatz des so ermittelten Versorgungsbezuges darf jedoch 60 
nicht überschreiten. An die Stelle des Betrages von 1.503,50 € tritt ab 
1. Jänner eines jeden Jahres, erstmals ab 1. Jänner 2005, der unter Bedachtnahme 
auf § 108 Abs. 9 ASVG mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 108f ASVG) 
vervielfachte Betrag. 

(1) Erreicht die Summe aus Versorgungsbezug und sonstigem Einkommen 
(§ 15 Abs. 4) des überlebenden Ehegatten oder der überlebenden Ehegattin nicht 
den Betrag von 1.503,50 €, so ist, solange diese Voraussetzung zutrifft, der 
Versorgungsbezug soweit zu erhöhen, dass die Summe den genannten Betrag 
erreicht. Der Prozentsatz des so ermittelten Versorgungsbezuges darf jedoch 60 
nicht überschreiten. An die Stelle des Betrages von 1.503,50 € tritt ab 
1. Jänner eines jeden Jahres, erstmals ab 1. Jänner 2005, der unter Bedachtnahme 
auf § 108 Abs. 6 ASVG mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 108f ASVG) 
vervielfachte Betrag. 

(2) und (3) ….. (2) und (3) ….. 
Art. 16 Z 5: Art. 16 Z 5: 
§ 17. (1) bis (4) ….. § 17. (1) bis (4) ….. 
(5) Einkünfte im Sinn dieses Bundesgesetzes sind die im § 2 des 

Einkommensteuergesetzes 1988, BGBl. Nr. 400, angeführten Einkünfte, soweit 
(5) Einkünfte im Sinn dieses Bundesgesetzes sind die im § 2 des 

Einkommensteuergesetzes 1988, BGBl. Nr. 400, angeführten Einkünfte, soweit 
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sie nicht steuerfrei sind. Als Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit gelten jedoch 
auch 

sie nicht steuerfrei sind. Als Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit gelten 
jedoch auch 

 1. …..  1. ….. 
 2. …..  2. ….. 
 3. …..  3. ….. 
 4. …..  4. ….. 
 5. …..  5. ….. 
Bei der Ermittlung der Einkünfte bleiben Bezüge außer Betracht, die ein Kind, 
das sich in Schulausbildung befindet, auf Grund einer ausschließlich während der 
Schul-, Hochschul- oder Universitätsferien ausgeübten Beschäftigung bezieht. 

Bei der Ermittlung der Einkünfte bleiben Bezüge außer Betracht, die ein Kind, 
das sich in Schulausbildung befindet, auf Grund einer während der Schul-, 
Hochschul- oder Universitätsferien ausgeübten Beschäftigung bezieht. 

(6) und (7) ….. (6) und (7) ….. 
Art. 16 Z 6: Art. 16 Z 6: 
§ 41b. (1) und (2) ….. § 41b. (1) und (2) ….. 
(3) Personen, die im Jänner 2007 Anspruch auf Ergänzungszulage nach § 26 

haben, gebührt keine Einmalzahlung. Ergibt sich jedoch auf Grund der 
Anpassung mit dem Anpassungsfaktor und der Einmalzahlung nach § 629 ein 
höherer Betrag als auf Grund der Erhöhung der Ausgleichszulagenrichtsätze mit 
1. Jänner 2007, so ist der Unterschiedsbetrag als besondere Einmalzahlung 
auszuzahlen. Auf die besondere Einmalzahlung ist Abs. 2 anzuwenden. 

(3) Personen, die im Jänner 2007 Anspruch auf Ergänzungszulage nach § 26 
haben, gebührt keine Einmalzahlung. Ergibt sich jedoch auf Grund der 
Anpassung mit dem Anpassungsfaktor und der Einmalzahlung nach Abs. 1 ein 
höherer Betrag als auf Grund der Erhöhung der Ergänzungszulagenrichtsätze mit 
1. Jänner 2007, so ist der Unterschiedsbetrag als besondere Einmalzahlung 
auszuzahlen. Auf die besondere Einmalzahlung ist Abs. 2 anzuwenden. 

Art. 16 Z 7: Art. 16 Z 7: 
Aufgaben des Bundespensionsamtes sowie Geltendmachung der Leistungen Aufgaben der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter sowie 

Geltendmachung der Leistungen 
§ 81. (1) bis (8) ….. § 81. (1) und (8) ….. 
Art. 16 Z 8: Art. 16 Z 8: 
§ 90. (1) ….. § 90. (1) ….. 
 (1a) Für die Anwendung des Abs. 1 sind die im § 113 Abs. 6 und 7 des 

Gehaltsgesetzes 1956 genannten Beschäftigungs- und Ausbildungsverhältnisse 
einem Dienstverhältnis zu einer österreichischen Gebietskörperschaft 
gleichgestellt. 

(2) bis (7) ….. (2) bis (7) ….. 
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Art. 16 Z 9: Art. 16 Z 9: 
§ 97a. (1) § 11 lit. f, § 13, § 17 Abs. 2a und 2b, § 21 und § 23 in der Fassung 

dieses Bundesgesetzes gelten auch für Personen, die am Tag vor dem 
Inkrafttreten der jeweiligen Bestimmung Anspruch auf wiederkehrende 
Leistungen nach diesem Bundesgesetz haben. § 5 Abs. 4 Z 2 dieses 
Bundesgesetzes ist auf Antrag auch auf Personen anzuwenden, die am 
31. Dezember 2003 Anspruch auf wiederkehrende Leistungen nach diesem 
Bundesgesetz haben. Derartige Anträge sind nur bis 31. Dezember 2004 zulässig. 
Studiennachweise nach § 17 Abs. 2b sind erstmals für das Studienjahr 2004/05 zu 
erbringen. 

§ 97a. (1) § 11 lit. f, § 13, § 17 Abs. 2a und 2b, § 21 und § 23 in der jeweils 
geltenden Fassung gelten auch für Personen, die am Tag vor dem Inkrafttreten 
der jeweiligen Bestimmung Anspruch auf wiederkehrende Leistungen nach 
diesem Bundesgesetz haben. § 5 Abs. 4 Z 2 dieses Bundesgesetzes ist auf Antrag 
auch auf Personen anzuwenden, die am 31. Dezember 2003 Anspruch auf 
wiederkehrende Leistungen nach diesem Bundesgesetz haben. Derartige Anträge 
sind nur bis 31. Dezember 2004 zulässig. Studiennachweise nach § 17 Abs. 2b 
sind erstmals für das Studienjahr 2004/05 zu erbringen. 

(2) und (3) ….. (2) und (3) ….. 
Art. 16 Z 10: Art. 16 Z 10: 

 Übergangsbestimmungen zur Novelle BGBl. I Nr. XXX/2007 
 § 98a. (1) § 4 Abs. 2a gilt für ab 1. Jänner 2005 neu angetretene 

Karenzurlaube nach § 75c BDG 1979. 
 (2) Die §§ 5 Abs. 2a und 17 Abs. 5 gelten in der jeweiligen Fassung auch 

für Personen, die am 30. Juni 2007 Anspruch auf wiederkehrende Leistungen 
nach diesem Bundesgesetz haben. 

Art. 16 Z 11: Art. 16 Z 11: 
§ 100. (1) und (2) ….. § 100. (1) und (2) ….. 
(3) Abschnitt 3 des APG ist mit folgenden Maßgaben anzuwenden: (3) Abschnitt 3 des APG ist mit folgenden Maßgaben anzuwenden: 

 1. …..  1. ….. 
 2. …..  2. ….. 

  3. Die Beitragsgrundlage für die Zeit eines Karenzurlaubes gegen Entfall 
der Bezüge zur Pflege eines behinderten Kindes nach § 75c BDG 1979 
entspricht jener nach § 4 Abs. 2a und 2b. 

Art. 16 Z 12 und 13: Art. 16 Z 12 und 13: 
§ 109. (1) bis (48) ….. § 109. (1) bis (48) ….. 
(49) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 142/2004 treten in 

Kraft: 
(49) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 142/2004 treten in 

Kraft: 
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 1. …..  1. ….. 
 2. …..  2. ….. 
 3. § 5 Abs. 6 mit 1. Jänner 2008.  3. § 5 Abs. 6 mit 1. Jänner 2011. 

(50) bis (57) ….. (50) bis (57) ….. 
 (xx) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2007 treten in 

Kraft: 
 1. § 90 Abs. 1a rückwirkend mit 1. Jänner 2004, 
 2. § 4 Abs. 2a und 2b, § 15b Abs. 1 und § 100 Abs. 3 rückwirkend mit 

1. Jänner 2005, 
 3. § 5 Abs. 2a und § 17 Abs. 5 mit 1. Juli 2007. 

Artikel 17 

Änderung des Bundestheaterpensionsgesetzes 
Art. 17 Z 1: Art. 17 Z 1: 
§ 2e. (1) Der Bundestheaterbedienstete ist auf seinen schriftlichen Antrag in 

den dauernden Ruhestand zu versetzen, wenn er zum Zeitpunkt der Wirksamkeit 
der Versetzung in den Ruhestand eine anrechenbare Dienstzeit nach § 7 von 
504 Monaten, davon mindestens 120 Schwerarbeitsmonate innerhalb der letzten 
240 Kalendermonate vor dem Zeitpunkt der Wirksamkeit der Versetzung in den 
Ruhestand, aufweist. Die Versetzung in den Ruhestand kann dabei frühestens mit 
dem der Vollendung des 60. Lebensjahres folgenden Monatsletzten in Anspruch 
genommen werden. 

§ 2e. (1) Der Bundestheaterbedienstete ist auf seinen schriftlichen Antrag in 
den dauernden Ruhestand zu versetzen, wenn er zum Zeitpunkt der Wirksamkeit 
der Versetzung in den Ruhestand eine anrechenbare Dienstzeit nach § 7 von 
504 Monaten, davon mindestens 120 Schwerarbeitsmonate innerhalb der letzten 
240 Kalendermonate vor dem Zeitpunkt der Wirksamkeit der Versetzung in den 
Ruhestand, aufweist. Die Versetzung in den Ruhestand kann dabei frühestens 
mit dem der Vollendung des 60. Lebensjahres folgenden Monatsletzten in 
Anspruch genommen werden. Bundestheaterbediensteten, die die 
Anspruchsvoraussetzungen zum Zeitpunkt der Vollendung des 60. Lebensjahres 
oder danach erfüllen, bleiben diese auch bei einer späteren Ruhestandsversetzung 
gewahrt. 

(2) bis (4) ….. (2) bis (4) ….. 
Art. 17 Z 2 und 3: Art. 17 Z 2 und 3: 
§ 5b. (1) und (2) ….. § 5b. (1) und (2) ….. 
(2a) Bei einer Ruhestandsversetzung nach § 2e beträgt das Ausmaß der 

Kürzung abweichend von Abs. 2 0,12 Prozentpunkte pro Monat. 
(2a) Bei einer Ruhestandsversetzung nach § 2e beträgt das Ausmaß der 

Kürzung abweichend von Abs. 2 0,12 Prozentpunkte pro Monat, bei einer 
Ruhestandsversetzung nach § 2f 0,14 Prozentpunkte pro Monat. 
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(2b) Abs. 2 ist im Falle einer Versetzung in den Ruhestand nach § 2b Abs. 1 
in Verbindung mit § 18g nicht anzuwenden, wenn die Voraussetzungen für die 
Versetzung in den Ruhestand nach diesen Bestimmungen vor dem 1. Jänner 2008 
erfüllt werden. 

(2b) Abs. 2 ist im Falle einer Versetzung in den Ruhestand nach § 2b Abs. 1 
in Verbindung mit § 18g nicht anzuwenden, wenn die Voraussetzungen für die 
Versetzung in den Ruhestand nach diesen Bestimmungen vor dem 
1. Jänner 2011 erfüllt werden. 

(3) bis (9) ….. (3) bis (9) ….. 
Art. 17 Z 4 und 5: Art. 17 Z 4 und 5: 
§ 18g. (1) § 2b Abs. 1 ist auf Bundestheaterbedienstete, die in den in der 

linken Spalte der folgenden Tabelle angegebenen Zeiträumen geboren sind, mit 
der Maßgabe anzuwenden, dass eine Versetzung in den Ruhestand auf Antrag 
oder von Amts wegen frühestens mit Ablauf des Monats erfolgen kann, in dem 
der Bundestheaterbedienstete sein in der rechten Spalte der Tabelle angeführtes 
Lebensjahr vollendet, wenn er zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der Versetzung in 
den Ruhestand eine beitragsgedeckte Gesamtdienstzeit von 40 Jahren aufweist: 
 

bis einschließlich 30. Juni 
1950 60. 

1. Juli 1950 bis 31. Dezember 
1950 60,5. 

1. Jänner 1951 bis 
31. Dezember 1951 61. 

1. Jänner 1952 bis 
31. Dezember 1952 62. 

1. Jänner 1953 bis 
31. Dezember 1953 63. 

1. Jänner 1954 bis 
31. Dezember 1954 64. 

 
 

§ 18g. (1) § 2b Abs. 1 ist auf Bundestheaterbedienstete, die in den in der 
linken Spalte der folgenden Tabelle angegebenen Zeiträumen geboren sind, mit 
der Maßgabe anzuwenden, dass eine Versetzung in den Ruhestand auf Antrag 
oder von Amts wegen frühestens mit Ablauf des Monats erfolgen kann, in dem 
der Bundestheaterbedienstete sein in der rechten Spalte der Tabelle angeführtes 
Lebensjahr vollendet, wenn er zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der Versetzung in 
den Ruhestand eine beitragsgedeckte Gesamtdienstzeit von 40 Jahren aufweist: 
 

bis einschließlich 
31. Dezember 1950 60. 

1. Jänner 1951 bis 
31. Dezember 1951 61. 

1. Jänner 1952 bis 
31. Dezember 1952 62. 

1. Jänner 1953 bis 
31. Dezember 1953 63. 

1. Jänner 1954 bis 
31. Dezember 1954 64. 

 
 

§18g. (2) Zur beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit im Sinne des Abs. 1 
zählen 

§18g. (2) Zur beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit im Sinne des Abs. 1 
zählen 

 1. …..  1. ….. 
 2. …..  2. ….. 
 3. …..  3. ….. 
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 4. …..  4. ….. 
 5. Zeiten der Kindererziehung im Sinne der §§ 227a und 228a ASVG, 

soweit sich diese Zeiten nicht mit Zeiten nach Z 1 bis 3 decken, bis zum 
Höchstausmaß von 60 Monaten; dieses Höchstausmaß verkürzt sich um 
beitragsfrei zur ruhegenussfähigen Dienstzeit nach § 7 Abs. 1 Z 1 
zählende Zeiten einer Karenz nach dem MSchG oder dem VKG oder 
nach den entsprechenden Bestimmungen in früheren Fassungen dieser 
Bundesgesetze, sowie 

 5. Zeiten der Kindererziehung im Sinne der §§ 8 Abs. 1 Z 2 lit. g bzw. 
227a und 228a ASVG, soweit sich diese Zeiten nicht mit Zeiten nach 
Z 1 bis 3 decken, bis zum Höchstausmaß von 60 Monaten; dieses 
Höchstausmaß verkürzt sich um beitragsfrei zur ruhegenussfähigen 
Dienstzeit nach § 7 Abs. 1 Z 1 zählende Zeiten einer Karenz nach dem 
MSchG oder dem VKG oder nach den entsprechenden Bestimmungen in 
früheren Fassungen dieser Bundesgesetze, sowie 

 6. …..  6. ….. 
(3) bis (7) ….. (3) bis (7) ….. 
Art. 17 Z 6 und 7: Art. 17 Z 6 und 7: 
§ 22. (1) bis (25) ….. § 22. (1) bis (25) ….. 
(26) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 142/2004 treten in 

Kraft: 
(26) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 142/2004 treten in 

Kraft: 
 1. …..  1. ….. 
 2. …..   2. ….. 
 3. …..   3. ….. 
 4. § 5b Abs. 6 mit 1. Jänner 2008.  4. § 5b Abs. 6 mit 1. Jänner 2011. 

(27) bis (30) ….. (27) bis (30) ….. 
 (xx) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2007 treten in 

Kraft: 
  1. § 18g Abs. 2 Z 5 rückwirkend mit 1. Jänner 2005, 
  2. § 5b Abs. 2a mit 1. Juli 2007. 

Artikel 18 

Änderung des Bundesbahn-Pensionsgesetzes 
Art. 18 Z 1: Art. 18 Z 1: 
§ 2a. (1) Der Beamte ist auf seinen schriftlichen Antrag in den Ruhestand zu 

versetzen, wenn er zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der Versetzung in den 
Ruhestand eine ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit von 504 Monaten 

§ 2a. (1) Der Beamte ist auf seinen schriftlichen Antrag in den Ruhestand 
zu versetzen, wenn er zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der Versetzung in den 
Ruhestand eine ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit von 504 Monaten 
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(einschließlich bedingt angerechneter Ruhegenussvordienstzeiten), davon 
mindestens 120 Schwerarbeitsmonate innerhalb der letzten 240 Kalendermonate 
vor dem Zeitpunkt der Wirksamkeit der Versetzung in den Ruhestand, aufweist. 
Die Versetzung in den Ruhestand kann dabei frühestens mit dem der Vollendung 
des 60. Lebensjahres folgenden Monatsletzten in Anspruch genommen werden. 

(einschließlich bedingt angerechneter Ruhegenussvordienstzeiten), davon 
mindestens 120 Schwerarbeitsmonate innerhalb der letzten 240 Kalendermonate 
vor dem Zeitpunkt der Wirksamkeit der Versetzung in den Ruhestand, aufweist. 
Die Versetzung in den Ruhestand kann dabei frühestens mit dem der Vollendung 
des 60. Lebensjahres folgenden Monatsletzten in Anspruch genommen werden. 
Beamten, die die Anspruchsvoraussetzungen zum Zeitpunkt der Vollendung des 
60. Lebensjahres oder danach erfüllen, bleiben diese auch bei einer späteren 
Ruhestandsversetzung gewahrt. 

(2) bis (5) ….. (2) bis (5) ….. 
Art. 18 Z 2: Art. 18 Z 2: 
§ 5. (1) und (2) ….. § 5. (1) und (2) ….. 
(3) Bei einer Ruhestandsversetzung nach § 2a beträgt das Ausmaß der 

Kürzung abweichend von Abs. 2 0,15% pro Monat. 
(3) Bei einer Ruhestandsversetzung nach § 2a beträgt das Ausmaß der 

Kürzung abweichend von Abs. 2 0,15% pro Monat, bei einer 
Ruhestandsversetzung nach § 2b 0,175% pro Monat. 

Art. 18 Z 3: Art. 18 Z 3: 
§ 14b. (1) Erreicht die Summe aus Versorgungsbezug und sonstigem 

Einkommen (§ 14 Abs. 4) des überlebenden Ehegatten oder der überlebenden 
Ehegattin nicht den Betrag von 1.503,50 €, so ist, solange diese Voraussetzung 
zutrifft, der Versorgungsbezug soweit zu erhöhen, dass die Summe den genannten 
Betrag erreicht. Der Prozentsatz des so ermittelten Versorgungsbezuges darf 
jedoch 60 nicht überschreiten. An die Stelle des Betrages von 1.503,50 € tritt ab 
1. Jänner eines jeden Jahres, erstmals ab 1. Jänner 2005, der unter Bedachtnahme 
auf § 108 Abs. 9 ASVG mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 108f ASVG) 
vervielfachte Betrag. 

§ 14b. (1) Erreicht die Summe aus Versorgungsbezug und sonstigem 
Einkommen (§ 14 Abs. 4) des überlebenden Ehegatten oder der überlebenden 
Ehegattin nicht den Betrag von 1.503,50 €, so ist, solange diese Voraussetzung 
zutrifft, der Versorgungsbezug soweit zu erhöhen, dass die Summe den 
genannten Betrag erreicht. Der Prozentsatz des so ermittelten 
Versorgungsbezuges darf jedoch 60 nicht überschreiten. An die Stelle des 
Betrages von 1.503,50 € tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres, erstmals ab 
1. Jänner 2005, der unter Bedachtnahme auf § 108 Abs. 6 ASVG mit dem 
jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 108f ASVG) vervielfachte Betrag. 

(2) und (3) ….. (2) und (3) ….. 
Art. 18 Z 4: Art. 18 Z 4: 
§ 16. (1) bis (10) ….. § 16. (1) bis (10) ….. 
(11) Einkünfte im Sinne dieses Bundesgesetzes sind die im § 2 des 

Einkommensteuergesetzes 1988, BGBl. Nr. 400, angeführten Einkünfte, soweit 
sie nicht steuerfrei sind. Als Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit gelten 
jedoch auch 

(11) Einkünfte im Sinne dieses Bundesgesetzes sind die im § 2 des 
Einkommensteuergesetzes 1988, BGBl. Nr. 400, angeführten Einkünfte, soweit 
sie nicht steuerfrei sind. Als Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit gelten 
jedoch auch 

 a) …..  a) ….. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 

 b) …..  b) ….. 
 c) …..  c) ….. 
 d) …..  d) ….. 
 e) …..  e) ….. 
Bei der Ermittlung der Einkünfte bleiben Bezüge außer Betracht, die ein Kind, 
das sich in Schulausbildung befindet, auf Grund einer ausschließlich während der 
Schul(Hochschul)ferien ausgeübten Beschäftigung bezieht. 

Bei der Ermittlung der Einkünfte bleiben Bezüge außer Betracht, die ein Kind, 
das sich in Schulausbildung befindet, auf Grund einer während der 
Schul(Hochschul)ferien ausgeübten Beschäftigung bezieht. 

(12) bis (14) ….. (12) bis (14) ….. 
Art. 18 Z 5: Art. 18 Z 5: 
§ 37a. (1) und (2) ….. § 37a. (1) und (2) ….. 
(3) Personen, die im Jänner 2007 Anspruch auf Ergänzungszulage nach § 24 

haben, gebührt keine Einmalzahlung. Ergibt sich jedoch auf Grund der 
Anpassung mit dem Anpassungsfaktor und der Einmalzahlung nach § 629 ein 
höherer Betrag als auf Grund der Erhöhung der Ausgleichszulagenrichtsätze mit 
1. Jänner 2007, so ist der Unterschiedsbetrag als besondere Einmalzahlung 
auszuzahlen. Auf die besondere Einmalzahlung ist Abs. 2 anzuwenden. 

(3) Personen, die im Jänner 2007 Anspruch auf Ergänzungszulage nach § 24 
haben, gebührt keine Einmalzahlung. Ergibt sich jedoch auf Grund der 
Anpassung mit dem Anpassungsfaktor und der Einmalzahlung nach Abs. 1 ein 
höherer Betrag als auf Grund der Erhöhung der Ergänzungszulagenrichtsätze mit 
1. Jänner 2007, so ist der Unterschiedsbetrag als besondere Einmalzahlung 
auszuzahlen. Auf die besondere Einmalzahlung ist Abs. 2 anzuwenden. 

Art. 18 Z 6: Art. 18 Z 6: 
§ 60. (1) bis (10) …… § 60. (1) bis (10) …… 
 (11) Die §§ 5 Abs. 3 und 16 Abs. 11 gelten in der jeweiligen Fassung auch 

für Personen, die am 30. Juni 2007 Anspruch auf wiederkehrende Leistungen 
nach diesem Bundesgesetz haben. 

Art. 18 Z 7: Art. 18 Z 7: 
§ 62. (1) bis (15) …. § 62. (1) bis (15) …. 
 (xx) In der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2007 treten in 

Kraft: 
  1. § 14b Abs. 1, § 65a und § 66 Abs. 2 rückwirkend mit 1. Jänner 2005, 
  2. § 5 Abs. 3 und § 16 Abs. 11 mit 1. Juli 2007. 

Art. 18 Z 8: Art. 18 Z 8: 

59/M
E

 X
X

III. G
P - M

inisterialentw
urf - M

aterialien - T
extgegenüberstellung

119 von 121



 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 

Übergangsbestimmungen zur Novelle BGBl. I Nr. 134/2004 Übergangsbestimmungen zur Novelle BGBl. I Nr. 134/2004 
§ 66. (1) Die §§ 14 bis 14c in der Fassung dieser Novelle sind bei der 

Bemessung von Witwen- und Witwerversorgungsgenüssen, die ab 1. Juli 2004 
gebühren, anzuwenden. 

§ 65a. (1) Die §§ 14 bis 14c in der Fassung dieser Novelle sind bei der 
Bemessung von Witwen- und Witwerversorgungsgenüssen, die ab 1. Juli 2004 
gebühren, anzuwenden. 

(2) ….. (2) ….. 
Art. 18 Z 9: Art. 18 Z 9: 
§ 66. (1) …. § 66. (1) …. 
(2) Dem Beamten gebührt der nach den Bestimmungen dieses 

Bundesgesetzes bemessene Ruhebezug nur in dem Ausmaß, das dem 
Prozentausmaß nach § 7 bzw. § 64 Abs. 1 entspricht, das sich aus der vom 
Beamten bis zum 31. Dezember 2004 erworbenen ruhegenussfähigen 
Gesamtdienstzeit ergibt. 

(2) Dem Beamten gebührt der nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes bemessene Ruhebezug nur in dem Ausmaß, das dem mit dem 
Faktor 1,2048 erhöhten und kaufmännisch auf zwei Kommastellen gerundeten 
Prozentausmaß nach § 8 bzw. § 64 Abs. 1 entspricht, das sich aus der vom 
Beamten bis zum 31. Dezember 2004 erworbenen ruhegenussfähigen 
Gesamtdienstzeit ergibt. 

(3) bis (6) ….. (3) bis (6) ….. 

Artikel 19 

Änderung des Mutterschutzgesetzes 1979 
Art. 19 Art. 19 
§ 23. (1) bis (7) ….. § 23. (1) bis (7) 
(8) § 15h Abs. 1 ist auf Bundesbeamtinnen, Landeslehrerinnen (§ 1 LDG 

1984), Land- und forstwirtschaftliche Landeslehrerinnen (§ 1 LLDG 1985) und 
Klassenlehrerinnen mit der Maßgabe anzuwenden, dass diese Beamtinnen einen 
Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung längstens bis zum Ablauf des siebenten 
Lebensjahres oder einem späteren Schuleintritt des Kindes haben. Die 
Bestimmungen des § 15h Abs. 1 betreffend Ausmaß und Lage der 
Teilzeitbeschäftigung und § 15j Abs. 5 und 6 sind mit folgenden Abweichungen 
anzuwenden: 

(8) § 15h Abs. 1 ist auf Bundesbeamtinnen, Landeslehrerinnen (§ 1 LDG 
1984), Land- und forstwirtschaftliche Landeslehrerinnen (§ 1 LLDG 1985) und 
Klassenlehrerinnen mit der Maßgabe anzuwenden, dass diese Beamtinnen einen 
Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung längstens bis zum Ablauf des siebenten 
Lebensjahres oder einem späteren Schuleintritt des Kindes haben. Die 
Bestimmungen des § 15h Abs. 1 betreffend Ausmaß und Lage der 
Teilzeitbeschäftigung und § 15j Abs. 5 und 6 sind mit folgenden Abweichungen 
anzuwenden: 

 1. bis 6. …..  1. bis 6. ….. 
 7. Die Dienstbehörde kann auf Antrag der Beamtin eine Änderung des 

Ausmaßes oder die vorzeitige Beendigung der Teilzeitbeschäftigung 
verfügen, wenn 

 7. Die Dienstbehörde kann auf Antrag der Beamtin eine Änderung des 
Ausmaßes oder die vorzeitige Beendigung der Teilzeitbeschäftigung 
verfügen, wenn keine wichtigen dienstlichen Interessen entgegenstehen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 

 a) der Grund für die Teilzeitbeschäftigung weggefallen ist und  
 b) keine wichtigen dienstlichen Interessen entgegenstehen.  
 8. …..  8. ….. 

(9) bis (17) ….. (9) bis (17) ….. 
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